
ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION 

vom 28 Oktober 2009 

über die staatliche Beihilfe C 16/08 (ex NN 105/05 und NN 35/07), die das Vereinigte Königreich 
Großbritannien und Nordirland CalMac und NorthLink für Seeverkehrsdienste in Schottland 

gewährt 

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2009) 8117) 

(Nur der englische Text ist verbindlich) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2011/98/EG) 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Ge
meinschaft, insbesondere auf Artikel 88 Absatz 2 
Unterabsatz 1, 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschafts
raum, insbesondere auf Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe a, 

nach Aufforderung der Beteiligten zur Äußerung gemäß den 
genannten Artikeln ( 1 ) und unter Berücksichtigung ihrer Stel
lungnahmen, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

1. DAS VERFAHREN 

(1) Mit Schreiben vom 19. Dezember 2003 teilte das Ver
einigte Königreich der Kommission die geplanten Maß
nahmen der schottischen Regionalregierung mit, um den 
schottischen Fährdienstbetrieb in Einklang mit Ihrem Ver
ständnis der europäischen Vorschriften über staatliche 
Beihilfen im Seeverkehr zu bringen. 

(2) Mit Schreiben vom 19. April 2004 und 30. Juni 2004 
unterrichtete das Vereinigte Königreich die Kommission 
über das Vorhaben der schottischen Regionalregierung, 
zwei öffentliche Ausschreibungen für öffentliche Dienst
leistungsaufträge zur Bedienung der nördlichen und west
lichen Inseln durchzuführen. 

(3) Die Kommission hat seitdem mehrere förmliche Be
schwerden und informelle Stellungnahmen von Beteilig
ten über mutmaßliche mit dem EG-Vertrag nicht zu ver
einbarende staatliche Beihilfen zugunsten der Unterneh
men erhalten, die diese Verkehrsleistungen erbringen ( 2 ). 

(4) Aufgrund dieser Beschwerden forderte die Kommission 
gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 
des Rates vom 22. März 1999 über besondere Vorschrif
ten für die Anwendung von Artikel 93 (nunmehr 
Artikel 88) des EG-Vertrags ( 3 ) (nachfolgend „die Verfah
rensverordnung“) beim Vereinigten Königreich mehrfach 
ergänzende Auskünfte an, die auch übermittelt wurden. 

(5) Am 16. April 2008 beschloss die Kommission, wegen 
der staatlichen Beihilfen an NorthLink Ferries Limited, 

Cowal Ferries Limited und CalMac Ferries Limited das 
förmliche Prüfverfahren einzuleiten ( 4 ). 

(6) Am 16. Juli 2008 übermittelte das Vereinigte Königreich 
seine Stellungnahme zum Beschluss über die Einleitung 
des förmlichen Prüfverfahrens. Mit Schreiben vom 
22. Dezember 2008 und vom 2. Februar 2009 reichte 
das Vereinigte Königreich ergänzende Informationen 
nach. 

(7) Nach der Veröffentlichung des Beschlusses über die Ein
leitung des förmlichen Prüfverfahrens erhielt die Kommis
sion Stellungnahmen von mehreren Beteiligten. Das Ver
einigte Königreich wurde aufgefordert, auf diese Stellung
nahmen einzugehen. 

(8) Am 11., 12. und 13. Dezember 2008 traf die Kommis
sion mit Vertretern mehrerer Beteiligter zusammen: 
NorthLink Ferries Limited, Cowal Ferries Limited, CalMac 
Ferries Limited, Pentland Ferries, Western Ferries (Clyde) 
Limited, Orkney County Council, Argyll and Bute Coun
cil, Inverclyde Council, Scottish Ministers und schottische 
Regionalregierung sowie Peer Pressure Group. 

(9) Aufgrund der im Zuge des förmlichen Prüfverfahrens 
eingegangenen ergänzenden Informationen kam die 
Kommission zu dem Schluss, dass ein Teil der Regelung 
als bestehende Beihilfe zu betrachten war. Daher be
schloss sie parallel zu dem förmlichen Prüfverfahren ein 
Verfahren der Zusammenarbeit gemäß Artikel 17 der 
Verfahrensverordnung einzuleiten. 

(10) Am 17. März 2009 traf die Kommission mit Vertretern 
des Vereinigten Königreichs zusammen. Im Rahmen die
ses Zusammentreffens setzte die Kommission die Mit
gliedstaaten gemäß Artikel 17 der Verfahrensordnung 
davon in Kenntnis, dass sie einen Teil der Regelung als 
bestehende Beihilfen ansieht, und teilte ihnen ihre vor
läufige Auffassung mit, dass einige Aspekte der Regelung 
nicht mehr mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar sind. 
Die Behörden des Mitgliedstaats erhielten Gelegenheit, 
sich sowohl bei dem Zusammentreffen selbst als auch 
später schriftlich zu dieser vorläufigen Auffassung zu äu
ßern. 

(11) Am 23. März 2009 forderte die Kommission beim Ver
einigten Königreich zusätzliche Informationen an. Diese 
Informationen wurden am 15. Mai und am 3. Juli 2009 
übermittelt.
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( 1 ) ABl. C 126 vom 23.5.2008, S. 16. 
( 2 ) Daraufhin wurden die Beihilfedossiers NN 105/05 und NN 35/07 

angelegt. 
( 3 ) ABl. L 83 vom 27.3.1999, S. 1. ( 4 ) Siehe Fußnote 1.



2. BESCHREIBUNG DER BEIHILFE 

(12) Bei dieser Beihilfe geht es um die Erbringung von Linienfährdiensten zwischen dem schottischen 
Festland und den Inseln vor der West- und Nordküste Schottlands. Diese Dienste werden zurzeit 
hauptsächlich im Rahmen öffentlicher Dienstleistungsaufträge ( 5 ) erbracht, und die Betreiber erhalten 
Ausgleichszahlungen für ihre Leistungen. 

(13) Da sich der rechtliche Rahmen für die gemeinwirtschaftlichen Leistungen auf den Strecken zu den 
westlichen und zu den nördlichen Inseln unterscheidet und die Begünstigten rechtlich selbständige 
Wirtschaftseinheiten sind, werden die Strecken zu den westlichen und zu den nördlichen Inseln im 
restlichen Teil dieser Entscheidung getrennt voneinander behandelt. 

2.1. WESTLICHE INSELN 

2.1.1. SEEVERKEHRSSTRECKEN 

(14) Die bestehenden Fährverbindungen zu den westlichen schottischen Inseln sind in Karte 1 dargestellt. 

Karte 1 

Seeverkehrstrecken im Westen Schottlands
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( 5 ) Mit Ausnahme der Strecke Gourock-Dunoon.



2.1.2. BETREIBER 

2.1.2.1. CalMac Ferries Ltd. 

(15) In den 50er Jahren wurde der Markt für Küstenschifffahrtsdienste für den Fahrgast-, Post- und 
Frachtverkehr mit den westlichen Inseln ( 6 ) von zwei staatseigenen Unternehmen beherrscht: Caledo
nian Steam Packet Company Ltd. und David MacBrayne Ltd. 

(16) 1973 fusionierte Caledonian Steam Packet Company Ltd. mit einem Teil von David MacBrayne Ltd. 
unter dem neuen Namen Caledonian MacBrayne Ltd. Das neue Unternehmen übernahm die meisten 
Linienverkehrsdienste im Firth of Clyde und zu den Inseln der West Highlands. 

(17) Vor 2006 befand sich Caledonian MacBrayne Ltd. vollkommen in Staatsbesitz, unter der Verant
wortung des Ministers für Schottland, und nach der Dezentralisierung von 1999 im Besitz der 
schottischen Regionalregierung. 

(18) Im Oktober 2006 wurde Caledonian MacBrayne Ltd. umstrukturiert und dabei eine Trennung zwi
schen dem Eigentum an Schiffen und landseitigen Vermögenswerten und der Betriebsseite vollzogen. 
Die neue Struktur ist in Abbildung 1 dargestellt. 

Abbildung 1 

Derzeitige Eigentumsverhältnisse 

(19) Der Fährdienstbetrieb wurde zwei neuen Unternehmen übertragen, CalMac Ferries Ltd. und Cowal 
Ferries Ltd., die als hundertprozentige Tochtergesellschaften von David MacBrayne Ltd. gegründet 
wurden. Letztere war zuvor eine ruhende Gesellschaft in hundertprozentigem Besitz der schottischen 
Regionalregierung.
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( 6 ) Die inneren und äußere Hebriden sowie die Inseln im Firth of Clyde.



(20) CalMac Ferries Ltd. übernahm die Dienste für die Hebri
den gemeinsam mit zwei hundertprozentigen Tochterge
sellschaften, Caledonian MacBrayne Crewing (Guernsey) 
Ltd. und Caledonian MacBrayne HR (UK) Ltd., die für 
das bord- und landseitige Personal zuständig sind. 

(21) Cowal Ferries Ltd. übernahm die Dienste auf den Clyde- 
Strecken. 

(22) Caledonian Maritime Assets Ltd. (nachstehend „CMAL“) 
behielt das Eigentum an den Schiffen und Piers für den 
Fährdienstbetrieb auf den Clyde- und Hebriden-Strecken. 

(23) Im Rahmen dieser neuen Regelung vermietet CMAL die 
Schiffe und Piers an CalMac Ferries Ltd. und Cowal Fer
ries Ltd. und ist außerdem Eigentümer und Betreiber der 
Hafenanlagen in fast der Hälfte der 50 Anlaufhäfen von 
CalMac Ferries Ltd. und Cowal Ferries Ltd. CMAL befin
det sich in hundertprozentigem und direktem Besitz der 
schottischen Regionalregierung. 

(24) Zurzeit chartert CalMac Ferries Ltd. von CMAL eine 
Flotte von 29 Schiffen für Fahrgast-, Fahrzeug- und See
verkehrsdienste zu den Inseln vor der Westküste Schott
lands und in der Clyde-Mündung. Zwei weitere Schiffe 
werden von anderen Unternehmen gechartert. 

(25) Cowal Ferries Ltd. chartert ebenfalls drei Schiffe von 
CMAL. 

(26) Da die verschiedenen oben genannten Unternehmen zu 
derselben Gruppe gehören, wird aus Gründen der Ein
fachheit im restlichen Teil dieser Entscheidung die Be
zeichnung „CalMac“ unterschiedslos für alle Unternehmen 
verwendet, die Eigentum von David MacBrayne Ltd. sind 
beziehungsweise sich vor der Umstrukturierung im Besitz 
von Caledonian MacBrayne Ltd., Caledonian Steam Pa
cket Company Ltd. und David MacBrayne Ltd. befanden. 

(27) Zurzeit bedient CalMac ein Netz aus 26 Strecken. CalMac 
Ferries Ltd. allein hat in dem am 31. März 2006 zu Ende 
gegangenen Geschäftsjahr 5,3 Millionen Fahrgäste, 1,1 
Millionen Autos, 94 000 Nutzfahrzeuge und 14 000 
Busse auf diesen Strecken befördert. 

2.1.2.2. Western Ferries Ltd. 

(28) CalMac hat auf seinen Strecken praktisch keine Konkur
renz. Sein einziger Wettbewerber, Western Ferries Ltd., 
bedient nur die Strecken in der Mündung des Clyde zwi
schen Gourock, im oberen Firth of Clyde, und Dunoon, 
auf der Cowal Halbinsel Schottlands, wie in Karte 2 dar
gestellt. 

Karte 2 

Seeverkehrstrecken in der Mündung des Clyde 

(29) Western Ferries nahm seinen Betrieb auf der Strecke Gourock-Dunoon im Jahr 1973 auf. Das 
Unternehmen setzt zurzeit vier Schiffe zur Beförderung von Fahrzeugen und Fahrgästen ein und 
bietet täglich mehrere Fahrten an; es hat einen Anteil von etwa 88 % an der Fahrzeug-, 86 % an der 
Fracht- und 68 % an der Fahrgastbeförderung. ( 7 )
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( 7 ) Die Daten wurden von Western Ferries Ltd. übermittelt.



2.1.3. GEMEINWIRTSCHAFTLICHE VERPFLICHTUNGEN 

(30) Der Highlands and Islands Shipping Services Act von 
1960 ( 8 ), geändert durch Abschnitt 70 des Transport 
(Scotland) Act von 2001 ( 9 ) und durch Abschnitt 45 
des Transport (Scotland) Act von 2005 ( 10 ), ist der all
gemeine Rechtsrahmen, der Finanzhilfen für den Fährver
kehr in Schottland regelt. Dieser Rechtsrahmen wurde 
durch die förmlichen Verpflichtungen („undertakings“) 
des Ministers für Schottland im Einverständnis mit Cal
Mac ergänzt ( 11 ). 

(31) Dieser rechtliche Rahmen ist sehr allgemein gefasst. Darin 
ist lediglich vorgesehen, dass die schottischen Behörden 
Personen Vorschüsse in Form von Finanzhilfen oder Dar
lehen für Verkehrszwecke gewähren können. Die Bedin
gungen für solche Vorschüsse werden darin nicht näher 
festgelegt. Die förmliche Verpflichtung von 1995 sieht 
Finanzhilfen und Darlehen für CalMac für die Erbringung 
von Seeverkehrsdiensten vor, um die wirtschaftlichen 
oder sozialen Bedingungen auf den Highlands und Inseln 
aufrecht zu erhalten oder zu verbessern. Durch Betriebs
subventionen sollen Betriebsverluste gedeckt werden, 
während Kapitalzuschüsse und Darlehen für Investitions
zwecke gedacht sind, wie für den Erwerb von Schiffen 
und für Bauarbeiten an Piers und in Häfen. 

(32) Alle Einzelheiten der öffentlichen Dienstleistungen, z. B. 
die Festlegung der Strecken, die für eine Finanzhilfe in
frage kommen, Regelmäßigkeit, Häufigkeit, Leistungs
fähigkeit, Fahrpreise sowie Höhe der Zuschüsse, wurden 
von den schottischen Behörden entschieden und CalMac 
jährlich schriftlich mitgeteilt. 

(33) Im Oktober 2006 lief die förmliche Verpflichtung von 
1995 mit der Umstrukturierung von CalMac aus. Von 
diesem Zeitpunkt bis zum September 2007, als der ak
tuelle öffentliche Dienstleistungsauftrag in Kraft trat, 
wurde keine weitere förmliche Verpflichtung unterzeich
net. 

(34) Seit September 2007 bietet CalMac, nachdem sein An
gebot den Zuschlag in einem öffentlichen Ausschrei
bungsverfahren ( 12 ) erhalten hat, Fährverkehrsdienste im 
Rahmen des öffentlichen Dienstleistungsauftrags von 
2007 an (V-Ships war der einzige andere Bieter und 

schied später aus dem Verfahren aus). Der öffentliche 
Dienstleistungsauftrag schließt alle Strecken ein, die bis 
dahin von CalMac bedient wurden, mit Ausnahme der 
Strecke Gourock-Dunoon, und legt die gemeinwirtschaft
lichen Verpflichtungen im Einzelnen fest. Die Dienste 
umfassen die Beförderung von Fahrgästen, Fahrzeugen 
und Fracht. Die zur Erbringung der Dienste eingesetzten 
Schiffe werden von CMAL gemietet, dem Unternehmen, 
das im Oktober 2006 gegründet wurde und dessen ein
zige Wirtschaftstätigkeit der Besitz und die Vermietung 
der Schiffe ist. 

(35) 2005-2006 wurde eine öffentliche Ausschreibung für die 
Strecke Gourock-Dunoon durchgeführt, in der Anbieter 
für einen unbeschränkten und nicht bezuschussten 
Dienst gesucht wurden. In der Anfangsphase hatten 
drei Unternehmen Interesse daran bekundet (Western 
Ferries, CalMac und V-Ships), letztendlich reichte jedoch 
keines der Unternehmen ein Angebot ein. 

(36) Bis zum Inkrafttreten des öffentlichen Dienstleistungsauf
trags von 2007 entsprach der Ausgleich für den Betrieb 
der Strecke Gourock-Dunoon dem der anderen Strecken, 
da ein einziger Zuschuss pauschal und ohne Zweckbin
dung für einzelne Strecken gewährt wurde. Seit dem In
krafttreten des öffentlichen Dienstleistungsauftrags von 
2007 erhält CalMac den Zuschuss für die Strecke Gou
rock-Dunoon separat. 

(37) Die gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen für diese 
Strecke sowie die jeweiligen Ausgleichszahlungen bezie
hen sich nur auf die Beförderung von Fahrgästen, Nutz
fahrzeuge sind davon ausgenommen. Es ist CalMac je
doch freigestellt, Verkehrsdienste für Nutzfahrzeuge zu 
rein kommerziellen Bedingungen anzubieten. 

(38) Da die Strecke Gourock-Dunoon nicht Bestandteil des 
öffentlichen Dienstleistungsauftrags von 2007 war, ist 
die Rechtsgrundlage für Ausgleichszahlungen in Bezug 
auf diese Strecke nach wie vor der Highlands and Islands 
Shipping Services Act von 1960, geändert durch Ab
schnitt 70 des Transport (Scotland) Act von 2001 und 
durch Abschnitt 45 des Transport (Scotland) Act von 
2005. 

(39) Die von CalMac bedienten Strecken zu den westlichen 
Inseln blieben im Laufe der Jahre weitgehend gleich. 
Auf Beschluss der schottischen Behörden wurden aller
dings einige Änderungen vorgenommen, wie die Ab
schaffung einer Strecke nach der Eröffnung einer Brücke, 
die Einführung neuer Dienste auf bestehenden Strecken 
sowie häufigere Verbindungen. Die Kapazitäten wurden 
im Allgemeinen vergrößert, weil alte Schiffe durch neue 
ersetzt wurden, deren Leistungsfähigkeit gewöhnlich hö
her ist ( 13 ). Die Tarife sind allgemein entsprechend der 
Inflation gestiegen ( 14 ). 

(40) CalMac hat von den schottischen Behörden für diese 
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen bislang folgende 
Zuschüsse erhalten:
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( 8 ) Der entsprechende Text kann abgerufen werden unter: 
http://www.opsi.gov.uk/legislation/scotland/acts2005/20050012. 
htm 

( 9 ) Der entsprechende Text kann abgerufen werden unter: 
http://www.opsi.gov.uk/legislation/scotland/acts2001/asp_ 
20010002_en_1 

( 10 ) Der entsprechende Text kann abgerufen werden unter: 
http://www.opsi.gov.uk/legislation/scotland/acts2005/20050012. 
htm 

( 11 ) Damit verpflichtete sich der Minister für Schottland, den Fährdienst
betrieb mit Zustimmung des Finanzministeriums und mit Einver
ständnis von CalMac zu finanzieren. In den Jahren 1961, 1973, 
1975 und 1995 wurden verschiedene förmliche Verpflichtungen 
unterzeichnet, wovon jede frühere Unternehmensstrukturen mit Zu
ständigkeiten für Dienste widerspiegelte, die später die Grundlage 
für den Clyde and Hebrides Ferry Services Contract von 2007 
bildeten. Der Text der förmlichen Verpflichtung von 1995 kann 
abgerufen werden unter: 
http://www.calmac.co.uk/policies/undertakingbysecretaryofstate.pdf. 

( 12 ) Der Text der Ausschreibung kann auf folgender Website abgerufen 
werden: 
http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/161181/0043718.pdf. 

( 13 ) Seit 1995 wurde die Flotte um elf Schiffe erweitert. 
( 14 ) Seit 1995 haben sich die Preise zwischen 2 % und 5 % pro Jahr 

erhöht.

http://www.opsi.gov.uk/legislation/scotland/acts2005/20050012.htm
http://www.opsi.gov.uk/legislation/scotland/acts2005/20050012.htm
http://www.opsi.gov.uk/legislation/scotland/acts2001/asp_20010002_en_1
http://www.opsi.gov.uk/legislation/scotland/acts2001/asp_20010002_en_1
http://www.opsi.gov.uk/legislation/scotland/acts2005/20050012.htm
http://www.opsi.gov.uk/legislation/scotland/acts2005/20050012.htm
http://www.calmac.co.uk/policies/undertakingbysecretaryofstate.pdf
http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/161181/0043718.pdf


Tabelle 1 

Öffentliche Förderung für CalMac seit 1995 

(in Mio. GBP) 

Defizitzuschüsse Kapitalzuschüsse/ 
Investitionskredite ( 1 ) Gesamt 

1995/1996 8,3 8,5 16,8 

1996/1997 11,7 2,3 14,0 

1997/1998 10,5 9,9 20,4 

1998/1999 14,4 11,9 26,4 

1999/2000 15,0 9,7 24,7 

2000/2001 19,0 6,5 25,5 

2001/2002 20,4 1,8 22,2 

2002/2003 18,9 7,7 26,6 

2003/2004 25,9 2,8 28,7 

2004/2005 25,1 8,8 33,9 

2005/2006 31,4 6,2 37,6 

2006/2007 34,2 9,9 44,1 

2007/2008 40,5 4,9 45,3 

( 1 ) Kredite verstehen sich ohne Rückzahlungen. Bis 2002 wurde der Kauf von neuen Schiffen durch eine Kombination aus 
Zuschüssen (75 %) und Darlehen (25 %) finanziert. Seit 2002 wurden alle Schiffe ausschließlich durch Darlehen finanziert. 

(41) Das Vereinigte Königreich hat finanzielle Informationen hinsichtlich der Strecke Gourock-Dunoon 
vorgelegt, einschließlich Nettoumsatz aus den Geschäftstätigkeiten im Rahmen der gemeinwirtschaft
lichen Verpflichtungen (vor allem der Beförderung von Fahrgästen) und den kommerziellen Tätig
keiten (vor allem der Beförderung von Fahrzeugen), die von CalMac seit dem Haushaltsjahr 
2002/2003 durchgeführt wurden: 

Tabelle 2 

Gewinn- und Verlustrechnung der Geschäftstätigkeiten im Rahmen der gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtungen und der kommerziellen Tätigkeiten von CalMac auf der Strecke Gourock-Dunoon seit 

2002/2003 

(in Mio. GBP) 

Gemeinwirtschaftliche Geschäftstätigkeiten Kommerzielle Tätigkeiten Gesamt 

Einnahmen Ausgaben Gewinn/ 
Verlust Einnahmen Ausgaben Gewinn/ 

Verlust 
Gewinn/ 
Verlust 

2002/2003 0,7 – 3,1 – 2,4 1,0 – 0,5 0,5 – 1,9 

2003/2004 0,7 – 3,4 – 2,7 0,8 – 0,5 0,3 – 2,4 

2004/2005 0,8 – 3,4 – 2,7 1,0 – 0,5 0,5 – 2,2 

2005/2006 0,9 – 3,8 – 2,9 0,9 – 0,5 0,4 – 2,5 

2006/2007 0,9 – 3,7 – 2,8 1,0 – 0,5 0,4 – 2,4 

2007/2008 0,9 – 3,7 – 2,7 1,0 – 0,5 0,5 – 2,3 

(42) Die in Tabelle 2 angegebenen Beträge ergeben sich aus der analytischen Buchführung auf der Grund
lage der gesetzlich vorgeschriebenen Jahresabschlüsse. Einnahmen aus gewerblicher Tätigkeit stammen 
hauptsächlich aus der Beförderung von Fahrzeugen und den dazugehörigen Fahrgästen ( 15 ). Einnah
men aus Geschäftstätigkeiten im Rahmen der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen stammen vor 
allem aus der Beförderung von Fußgängern. Auf der Ausgabenseite werden die Gemeinkosten wie 
Kosten für Personal, Schiffe und Terminalbenutzung, die für Schiffe anfallen, die sowohl Fahrgäste als 
auch Fahrzeugen befördern, nach der durchschnittlichen Schiffskapazitätsauslastung für Fahrzeuge 
und Fußgänger aufgeteilt.
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( 15 ) Es wird davon ausgegangen, dass mit jedem Fahrzeug durchschnittlich zwei Personen reisen. Zur Berechnung der 
Einnahmen aus der Fahrgastbeförderung im Rahmen kommerzieller Tätigkeiten im Vergleich zu denen aus Geschäfts
tätigkeiten im Rahmen der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen wird die Zahl der „Fahrzeug-“Fahrgäste als Anteil 
der Gesamtfahrgäste zu den Gesamteinnahmen aus dem Fahrgastverkehr gerechnet.



(43) Die vereinbarten Verfahren zu Methode, Buchführungsdaten und Inhalt des Abschlusses wurden vom 
Abschlussprüfer (KPMG LLP) durchgeführt. Zwischen den in Tabelle 2 angegebenen Beträgen und den 
zugrundeliegenden Büchern und Unterlagen von CalMac wurden keine wesentlichen Unterschiede 
festgestellt. 

2.2. NÖRDLICHE INSELN 

2.2.1. SEEVERKEHRSSTRECKEN 

(44) Die bestehenden Fährverbindungen mit den nördlichen schottischen Inseln (Orkney- und Shetland
inseln) sind in Karte 3 dargestellt. 

Karte 3 

Seeverkehrstrecken im Norden Schottlands
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2.2.2. BETREIBER 

2.2.2.1. NorthLink 

(45) NorthLink Orkney and Shetland Ferries Ltd. (nachste
hend: „Northlink 1“) wurde 2000 als 50 %-50 %-Joint 
venture zwischen der Royal Bank of Scotland, einer der 
führenden Banken im Vereinigten Königreich, und Cal
Mac gegründet. 

(46) Zwischen 2002 und 2006 bediente Northlink 1 im Rah
men eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags zwei Stre
cken: die Dreiecksstrecke zwischen Aberdeen (schotti
sches Festland), Kirkwall (Orkney) und Lerwick (Shetland) 
und eine kürzere Strecke zwischen Scrabster (schottisches 
Festland) und Stromness (Orkney), über den Pentland 
Firth. 

(47) Insgesamt werden auf diesen beiden Strecken jährlich 
etwa 300 000 Fahrgäste befördert. 

(48) 2006 wurde ein neues Unternehmen als hundertprozen
tige Tochtergesellschaft von CalMac (das selbst hundert
prozentiges Eigentum der schottischen Regionalregierung 
ist) gegründet — NorthLink Ferries Ltd. (nachstehend: 
„Northlink 2“). Northlink 2 übernahm 2006 die Bedie
nung der beiden Strecken zu den nördlichen Inseln sowie 
den Großteil der Vermögenswerte und des Personals von 
Northlink 1. Es ist im Rahmen eines öffentlichen Dienst
leistungsauftrags tätig, der am 6. Juli 2006 unterzeichnet 
wurde und bis 2012 gültig ist. 

(49) Northlink 2 betreibt zurzeit zwei Schiffe, mit denen Fahr
gäste, Fahrzeuge und Fracht befördert werden können, 
und zwei Schiffe zur Güter- und Viehbeförderung. 

(50) Northlink 1 besteht weiterhin, ist aber im Wesentlichen 
eine ruhende Gesellschaft, ohne regelmäßige Geschäfts
tätigkeiten und mit wenig Vermögenswerten. 

2.2.2.2. P&O Ferries 

(51) Zwischen 1997 und 2002 bediente P&O Ferries die bei
den Strecken, die später im Rahmen eines öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags von Northlink 1 und 2 übernom
men wurden. P&O Ferries bietet auf diesen Strecken 
keine Dienste mehr an. 

2.2.2.3. Pentland Ferries 

(52) Pentland Ferries bedient seit 2001 täglich die Strecke 
zwischen Gills Bay auf dem schottischem Festland und 
St. Margaret's Hope auf den Orkney-Inseln. Pentland Fer
ries bietet zwei Dienste zur Beförderung von Fahrgästen, 
Fahrzeugen und Fracht an und führt zurzeit 80 % aller 
Viehtransporte und Beförderungen gefährlicher Güter 
zwischen dem schottischen Festland und den Orkney-In
seln durch. 

2.2.2.4. Streamline Shipping 

(53) Seit 1984 bietet Streamline Shipping vierzehntägig einen 
Container-Frachtdienst zwischen Aberdeen und Lerwick 
an, für die es gecharterte Lift-on-/Lift-off-Frachtschiffe 
bzw. sein eigenes Containerschiff einsetzt. 1987 nahm 
das Unternehmen auch Container-Frachtdienste von 
Aberdeen nach Kirkwall (Orkney) und setzte dafür ge
charterte Load-on-/Load-off-Schiffe (nachfolgend „Lo- 
Lo“-Schiffe) ein. 

(54) Mitte 2008 vergab die schottische Regionalregierung ei
nen Frachtvertrag an Streamline Shipping für den Güter
verkehr mit den nördlichen Inseln. 

2.2.2.5. John O'Groats Ferries 

(55) John O'Groats Ferries betreibt seit 1971 Fahrgastfähr
schiffe für Touristen von John O'Groats auf dem schot
tischen Festland nach Burwick auf den Orkney-Inseln. 
Das Unternehmen bietet seine Dienste nur von Mai bis 
Ende September an. 

2.2.2.6. Norse Islands Ferries 

(56) Zwischen September 2002 und Juni 2003 betrieb Norse 
Islands Ferries ein reines Frachtschiff (bzw. zeitweise zwei 
reine Frachtschiffe) zwischen dem schottischen Festland 
und den Shetland-Inseln. Das Unternehmen bietet auf 
dieser Strecke keine Dienste mehr an. 

2.2.3. GEMEINWIRTSCHAFTLICHE VERPFLICHTUNGEN 

(57) Für die beiden Strecken zu den nördlichen Inseln, d. h. 
die Dreiecksstrecke zwischen Aberdeen (schottisches Fest
land), Kirkwall (Orkney) und Lerwick (Shetland) und die 
kürzere Strecke zwischen Scrabster (schottisches Festland) 
und Stromness (Orkney) gelten gemeinwirtschaftliche 
Verpflichtungen. 

(58) Diese Strecken waren Gegenstand von drei öffentlichen 
Ausschreibungen, die zu drei öffentlichen Dienstleis
tungsverträgen zwischen den schottischen Behörden 
und drei Anbietern geführt haben: P&O Ferries von 
1997 bis 2002, Northlink 1 von 2002 bis 2006 und 
Northlink 2 von 2006 bis 2012. In den ersten beiden 
Ausschreibungen bezogen sich die gemeinwirtschaftli
chen Verpflichtungen nur auf die Fahrgastbeförderung 
(der Güterverkehr wurde nicht gefördert, aber auch nicht 
verboten). Im Vertrag für den Zeitraum 2006 bis 2012 
sind jedoch auch gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen 
für den Güterverkehr mit festgesetzten Grenzwerten ent
halten. 

2.2.3.1. Der öffentliche Dienstleistungsauftrag von 
1997 mit P&O Ferries 

(59) Die schottischen Behörden leiteten im Juni 1995 ein 
öffentliches Ausschreibungsverfahren für die Strecken 
Aberdeen-Kirkwall-Lerwick und Scrabster-Stromness ein. 
CalMac wurde die Teilnahme am Verfahren nicht gestat
tet.
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(60) Im Zuge des Ausschreibungsverfahrens entschied sich die 
schottische Regionalregierung für P&O Ferries. Dem öf
fentlichen Dienstleistungsauftrag zufolge sollten P&O Fer
ries jährliche Finanzhilfen gewährt werden, für die eine 
Rückforderungsklausel galt, d. h. die möglichen Vorteile 
sollen begrenzt werden, falls die Gewinne des Unterneh
mens die Prognosen überschritten. P&O Ferries erhielt 
von den schottischen Behörden im Zeitraum 1997 bis 
200255 Mio. GBP für die Durchführung des Vertrags ( 16 ). 

(61) Nach dem öffentlichen Dienstleistungsauftrag war der 
Zuschuss auf Fahrgäste, begleitete Fahrzeuge und verbun
dene Fahrzeuge, wie Wohnmobile und Motorräder, be
grenzt. 

2.2.3.2. Der öffentliche Dienstleistungsauftrag von 
2000 mit Northlink 1 

(62) Die schottische Regionalregierung leitete 1998 ein neues 
Ausschreibungsverfahren für einen öffentlichen Dienst
leistungsauftrag für den Zeitraum 2002 bis 2007 auf 
den Strecken Aberdeen-Kirkwall-Lerwick und Scrabster- 
Stromness ein. 

(63) In der Leistungsbeschreibung der öffentlichen Ausschrei
bung wurde zwar darauf hingewiesen, dass die Betreiber 
Kapazitäten für die Beförderung von Gütern bereitstellen 
mussten, dieser Teil des Dienstes jedoch auf kommerziel
ler Basis erbracht werden sollte, d. h. ohne Zuschüsse. 
Die Entscheidung über den Umfang der angebotenen 
Güterverkehrsdienste blieb den Bietern überlassen. Die 
Kapazität sollte allerdings groß genug sein, um zumindest 
der Kapazität von P&O Ferries zu diesem Zeitpunkt zu 
entsprechen, einschließlich sinnvoller Erhöhungen für 
den erwarteten Anstieg der Nachfrage. 

(64) In der öffentlichen Ausschreibung wurden die Strecken
konfiguration und die erforderliche Mindestanzahl der 
Fahrten festgelegt, die Bieter wurden jedoch aufgefordert, 
einen detaillierten Zeitplan vorzuschlagen. Ferner war da
rin vorgegeben, dass die Preisgestaltung des erfolgreichen 
Bieters mit der schottischen Regionalregierung zu verein
baren und die Höchsttarife zu veröffentlichen waren. Es 
wurde davon ausgegangen, dass die anfänglichen Tarife 
nicht wesentlich über den zum damaligen Zeitpunkt gel
tenden Preisen liegen würden. 

(65) Im November 1998 bekundeten 13 Schifffahrtsunterneh
men ihr Interesse an der öffentlichen Ausschreibung. 
Sechs Fährdienstbetreiber wurden in die Auswahlliste auf
genommen, wovon drei schließlich im Juni 1999 ihr 
Angebot einreichten: SERCO Denholm, P&O Ferries 
und Northlink 1. 

(66) Das Angebot von SERCO Denholm wurde von der schot
tischen Regionalregierung ausgeschlossen, da es das 
höchste Angebot war und sie das Ersuchen des Bieters, 
am Ende des Vertrags seine Schiffe verkaufen oder die 
laufenden Mietverträge auf die schottische Regionalregie
rung übertragen zu können, für inakzeptabel hielt. 

(67) Im September 2000 wählte die schottische Regionalregie
rung Northlink 1 als bevorzugten Bieter aus. Das Ange
bot von Northlink 1 für einen Basiszuschuss von 45,7 
Mio. GBP im Laufe des Fünfjahresvertrags war um 14 
Mio. GBP günstiger als das Angebot von P&O. Die ge
schätzten Kosten von Northlink 1 lagen zwar über denen 
von P&O Ferries, aufgrund von höheren Wachstums
annahmen für den Verkehr waren seine voraussichtlichen 
Einnahmen aus der Fahrgastbeförderung jedoch um 8 
Mio. GBP und seine Gewinne aus dem Güterverkehr 
um 13 Mio. GBP höher. Northlink 1 war auch bereit, 
einen geringeren Gewinn aus dem Vertrag zu akzeptieren 
als P&O Ferries. 

(68) Der Vertrag zwischen Northlink 1 und der schottischen 
Regionalregierung wurde im Dezember 2000 unterzeich
net. Nach der Auftragsvergabe bestellte Northlink 1 drei 
neue Schiffe zur Beförderung von Fahrgästen/Fahrzeugen 
und erwarb ein gebrauchtes Schiff für den Güterverkehr. 

(69) Ursprünglich wurde davon ausgegangen, dass der neue 
Anbieter in der Lage sei, neue Schiffe in Betrieb zu neh
men und zu bauen, die im April 2002 betriebsbereit 
wären. Northlink 1 konnte den Betrieb jedoch erst am 
1. Oktober 2002 aufnehmen. Wegen dieser Verzögerung 
verlängerte die schottische Regionalregierung den öffent
lichen Dienstleistungsauftrag für P&O Ferries um sechs 
Monate. 

(70) Die diesem Angebot zugrunde liegende Kosten- und Ein
nahmenberechnung von Northlink 1 hat sich als zu opti
mistisch erwiesen. P&O Ferries bot als einziger Betreiber 
zwischen 1997 und 2002 einen Roll-on-/Roll-off- (nach
folgend „Ro-Ro“) Dienst für Fahrgäste, Fahrzeuge und 
Güter zwischen dem schottischen Festland und den nörd
lichen Inseln an. Northlink 1 war in seinen Prognosen 
auch von einer Monopolstellung für den Ro-Ro-Verkehr 
ausgegangen. 

(71) Dazu kam es jedoch nicht. Im Frühjahr 2001 begann ein 
neuer Betreiber, Pentland Ferries, Dienste vom schotti
schen Festland zu den Orkney-Inseln anzubieten und 
eroberte nach und nach einen beträchtlichen Anteil die
ses Fahrgast-, Fahrzeug- und Güterverkehrsmarktes. 

(72) Im Juli 2002 gab ein Konsortium aus drei Güterkraft
verkehrsunternehmen ( 17 ) bekannt, dass es sich an einem 
neuen Fährunternehmen, Norse Island Ferries, beteiligen 
werde, da ihm die von Northlink 1 im Jahr 2001 ange
kündigten Frachtkosten im Vergleich zu den zuvor von 
P&O Ferries angebotenen Preisen zu hoch erschienen. 
Anfang September 2002 begann Norse Island Ferries, 
tägliche Ro-Ro-Frachtdienste zwischen den Shetland-In
seln und dem schottischen Festland anzubieten. Während 
der ersten Monate schien es einen großen Anteil am 
Güterverkehrsmarkt zu haben.
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( 16 ) Quelle: Bericht von Audit Scotland vom Dezember 2005 über den 
Fährdienstvertrag mit NorthLink. Der Bericht ist abrufbar unter: 
http://www.audit-scotland.gov.uk/docs/central/2005/nr_051222_ 
northlink_ferry.pdf. 

( 17 ) Diese drei Güterkraftverkehrsunternehmen wickelten ungefähr 80 % 
des Güterverkehrs zwischen den Shetland-Inseln und dem schotti
schen Festland ab und nutzen dabei die Fährdienste von P&O Fer
ries.

http://www.audit-scotland.gov.uk/docs/central/2005/nr_051222_northlink_ferry.pdf
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(73) Nach der Bekanntgabe des neuen Frachtdienstes von 
Pentland Ferries im Jahr 2001 forderte Northlink 1 
eine Besprechung mit der schottischen Regionalregierung 
über die Auswirkungen des neuen Konkurrenten auf 
seine Finanzsituation. Northlink 1 legte der schottischen 
Regionalregierung sein Geschäftsmodell vor, damit diese 
die Auswirkungen der Konkurrenz auf die Rentabilität 
des Unternehmens überprüfen konnte. Ausgehend von 
diesem Modell ging Northlink 1 während der Laufzeit 
des Vertrags ursprünglich von einem Gesamtertrag von 
14,9 Mio. GBP aus. Aufgrund der veränderten Umstände 
wurde daraus ein voraussichtlicher Verlust von 16,4 Mio. 
GBP. Dies gab Anlass zu ernsthaften Bedenken hinsicht
lich der Zahlungsfähigkeit des Vertragspartners und hin
sichtlich der Frage, ob er zu der Durchführung des Ver
trags in der Lage sei. Nach Aussage des Vereinigten Kö
nigreichs war diese Situation hauptsächlich auf die Kon
kurrenz von Norse Island Ferries zurückzuführen, die 
einen Anteil von über 25,5 Mio. GBP an dem negativen 
Ergebnis von 31,3 Mio. GBP hatte. 

(74) Die Konkurrenz von Norse Islands Ferries im Güterver
kehrsmarkt der Shetland-Inseln endete Anfang Juni 2003, 
nachdem das Unternehmen seine Tätigkeit einstellte. Dies 
bot Northlink 1 die Möglichkeit, wieder eine rentable 
Basis zu erreichen. Daher beschloss die schottische Re
gionalregierung, Northlink 1 entsprechend den Bestim
mungen des öffentlichen Dienstleistungsauftrags weiter 
zu unterstützen, und ging davon aus, dass der Rückzug 
von Norse Islands Ferries ausreichen würde, um den Ver
trag für die gesamte Laufzeit aufrechtzuerhalten. 

(75) Im Sommer 2003, einige Monate nach Aufnahme seiner 
Tätigkeit, teilte Northlink 1 der schottischen Regional
regierung jedoch mit, dass es seinen vertraglichen Ver
pflichtungen für die restliche Laufzeit des öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags, d. h. bis Ende September 2007, 
realistischerweise nicht länger nachkommen könne. 

(76) Die schottische Regionalregierung überprüfte mit Hilfe 
von unabhängigen Wirtschaftsprüfern die Finanzsituation 
des Unternehmens und kam zu dem Schluss, dass North
link 1 kurz vor dem Konkurs stand. 

(77) Nach Aussage der schottischen Regionalregierung be
stand ohne eine zusätzliche Unterstützung für das Unter
nehmen die Gefahr, dass im Falle eines Insolvenzverfah
rens gegen das Unternehmen (das mehrere Gläubiger 
hätten anstrengen können) die Versorgungsdienste von 
Northlink 1 unterbrochen würden. Die langfristige Zu
kunft der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen hing 
von der Bereitschaft des zur Verwaltung des Unterneh
mens benannten Verwalters ab. Der Verwalter war nicht 
an vertragliche Verpflichtungen des Unternehmens ge
bunden und daher auch nicht zur Erbringung der bezu
schussten Dienste verpflichtet. 

(78) Am 8. April 2004 gab die schottische Regionalregierung 
nach Rücksprache mit den Kommissionsdienststellen ihre 
Absicht bekannt, die Dienstleistung erneut auszuschrei

ben und veröffentlichte im Amtsblatt der Europäischen 
Union eine Bekanntmachung dieser Ausschreibung. 
Gleichzeitig mit der Veröffentlichung dieses neuen Aus
schreibungsverfahrens, das weiter unten beschrieben 
wird, ergriff die schottische Regionalregierung eine Reihe 
von Maßnahmen, um den Fortbestand der Versorgungs
dienste in der Zwischenzeit zu gewährleisten. 

2.2.3.3. Der Nachtrag von 2004 zum Vertrag mit 
Northlink 1 

(79) Am 29. September 2004 vereinbarte die schottische Re
gionalregierung mit Northlink 1 in einem Nachtrag zum 
öffentlichen Dienstleistungsauftrag geänderte Finanzie
rungsregelungen. In diesem Nachtrag ist ein Defizitfinan
zierungssystem vorgesehen, um den Fortbestand der 
Dienstleistungen von Northlink 1 bis zur Übertragung 
des Vertrags zu den in der Spezifikation festgelegten 
Standards zu gewährleisten. Im Nachtrag ist ferner fest
gelegt, dass bestimmte von Northlink 1 gemietete oder 
sich in dessen Besitz befindliche Vermögenswerte bei der 
nächsten öffentlichen Ausschreibung Bietern auf Ermes
sensbasis und zu einem geschätzten Marktwert angebo
ten werden können, die diese im Rahmen eines zukünf
tigen Vertrags zur Erbringung ihrer Dienste nutzen wol
len. Hinsichtlich der Aufrechterhaltung der Kontrolle 
über den Unternehmenshaushalt während dieses Zeit
raums sind im Nachtrag Maßnahmen vorgesehen, durch 
die verhindert werden soll, dass Northlink 1 die Bestim
mungen eines bewilligten Finanzplans ohne Zustimmung 
der schottischen Regionalregierung überschreitet. 

(80) Weiter sind im Nachtrag begrenzte „Anreizprämien“ in 
Höhe von ungefähr 1,5 bis 2 Mio. GBP pro Jahr vor
gesehen, vorausgesetzt, dass eine Reihe von anspruchs
vollen Dienstleistungs-, Kosten- und Einnahmezielen er
reicht oder übertroffen wird. Der erste Teil der Anreiz
prämien wird gezahlt, wenn eine Reihe von Zielen in 
Bezug auf Pünktlichkeit, Verlässlichkeit und andere Leis
tungskriterien vollständig erfüllt wird. Dadurch soll das in 
der ursprünglichen Vereinbarung enthaltene System der 
Strafzahlungen für die Nichterfüllung von Leistungen er
setzet und verbessert werden. Der zweite Teil wird ge
zahlt, wenn gegenüber einem von unabhängigen Wirt
schaftsprüfern der schottischen Regionalregierung geneh
migten Richtbudget Kosteneinsparungen/Mehreinnahmen 
erzielt werden. 

(81) Im August 2005 forderte der schottische Rechnungshof 
die Rechnungsprüfungsbehörde für Schottland, „Audit 
Scotland“, auf, den neuen an Northlink 1 vergebenen 
öffentlichen Dienstleistungsauftrag zu überprüfen. „Audit 
Scotland“ ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, 
die im April 2000 durch den „Public Finance and Ac
countability (Scotland) Act 2000“ ( 18 ) zur Unterstützung 
des Rechnungshofs gegründet wurde. Ihre Aufgabe ist es, 
sicherzustellen, dass die schottische Regionalregierung für 
die sachgemäße, effiziente und effektive Verwendung öf
fentlicher Mittel Rechenschaft ablegt.
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( 18 ) Der entsprechende Text kann abgerufen werden unter: 
http://www.opsi.gov.uk/legislation/scotland/acts2000/asp_ 
20000001_en_1.
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(82) Laut einem im Dezember 2005 von „Audit Scotland“ ( 19 ) 
veröffentlichten Bericht hat Northlink 1 von der schotti
schen Regionalregierung während der ersten drei Jahre 
(Oktober 2002 bis Ende September 2005) der Laufzeit 
des öffentlichen Dienstleistungsauftrags 71 Mio. GBP er
halten, während die Ausgleichszahlungen im Vertrag auf 
50,3 Mio. GBP begrenzt waren. Im Bericht ist die fol
gende Aufschlüsselung für die erhaltenen 71 Mio. GBP 
aufgeführt: 

(a) 33,6 Mio. GBP Basis-Ausgleichszahlungen aufgrund 
des ursprünglichen Vertrags; 

(b) 16,7 Mio. GBP sonstige Zuschüsse gemäß den Be
stimmungen des ursprünglichen Vertrags; 

(c) 18,2 Mio. GBP zusätzliche Mittel, um den Fort
bestand der Dienstleistungen sicherzustellen; und 

(d) 2,5 Mio. GBP für die vollständige Begleichung der 
Kosten aus Mietverträgen von Northlink 1. 

(83) Auf der Grundlage der von den britischen Behörden 
übermittelten Daten gewährte die schottische Regional
regierung Northlink 1 zwischen September 2005 und 
der Übergabe des Vertrags an seinen Nachfolger am 
6. Juli 2006 eine weitere Beihilfe in Höhe von 21,6 
Mio. GBP. 

(84) Das Vereinigte Königreich hat finanzielle Angaben vor
gelegt, unter anderem zum Nettoumsatz aus den Ge
schäftstätigkeiten im Rahmen der gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtungen (vor allem der Fahrgastbeförderung) und 
den kommerziellen Tätigkeiten (vor allem dem Güterver
kehr), die von Northlink 1 vom Haushaltsjahr 
2002/2003 bis zum Haushaltsjahr 2005/2006 erbracht 
wurden: 

Tabelle 3 

Gewinn- und Verlustrechnung der Geschäftstätigkeiten im Rahmen der gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtungen und der kommerziellen Tätigkeiten von Northlink 1 von 2002/2003 bis 2005/2006 

(in Mio. GBP) 

Gemeinwirtschaftliche Tätigkeiten Kommerzielle Tätigkeiten Insgesamt 

Einnahmen Ausgaben Gewinn/ 
Verlust Einnahmen Ausgaben Gewinn/ 

Verlust 
Gewinn/ 
Verlust 

2002/2003 26,7 – 28,3 – 1,7 7,7 – 7,3 0,5 – 1,2 

2003/2004 38,0 – 35,5 2,5 10,5 – 10,0 0,5 3,0 

2004/2005 33,8 – 34,6 – 0,8 10,3 – 10,1 0,1 – 0,7 

2005/2006 ( ( 1 )) 31,1 – 30,2 0,9 7,4 – 7,2 0,2 1,1 

( 1 ) Innerhalb der neun Monate bis zum 6. Juli 2006. 

(85) Die in Tabelle 3 angegebenen Beträge ergeben sich aus 
der analytischen Buchführung auf der Grundlage der ge
setzlich vorgeschriebenen Jahresabschlüsse. Die kommer
ziellen Einnahmen stammen aus der Beförderung von 
Gütern und Vieh ( 20 ). Einnahmen aus Tätigkeiten im Rah
men der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen umfas
sen staatliche Fördermittel und Einnahmen aus dem Fahr
kartenverkauf. Auf der Ausgabenseite werden die Ge
meinkosten wie Hafengebühren, Terminal-Kosten und 
Verwaltungsausgaben nach der relativen Gewichtung die
ser Kosten bei Tätigkeiten im Rahmen der gemeinwirt
schaftlichen Verpflichtungen und der kommerziellen Tä
tigkeiten aufgeteilt. 

(86) Der Abschlussprüfer (KPMG LLP) wandte vereinbarte Ver
fahren in Bezug auf Methode, Buchführungsdaten und 
Inhalt des Abschlusses an. Zwischen den in Tabelle 3 
angegebenen Beträgen und den zugrundeliegenden Bü

chern und Unterlagen von Northlink 1 wurden keine 
wesentlichen Unterschiede festgestellt. 

2.2.3.4. Der öffentliche Dienstleistungsauftrag von 
2006 mit Northlink 2 

(87) Im März 2004 setzte das Vereinigte Königreich die Kom
mission über das Vorhaben der schottischen Regional
regierung in Kenntnis, den öffentlichen Dienstleistungs
auftrag sobald als möglich erneut auszuschreiben. 

(88) Am 8. April 2004 gab die schottische Regionalregierung 
öffentlich ihre Absicht bekannt, den Dienst erneut aus
zuschreiben, und veröffentlichte im Amtsblatt der Europäi
schen Union eine Bekanntmachung der Ausschreibung. 
Am 27. Mai 2004 veröffentlichte sie im Rahmen eines 
Konsultationsverfahrens einen Entwurf der Spezifikation 
der Ausschreibung.
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( 19 ) Siehe Fußnote 16. 
( 20 ) Vieh- und Gütertransporte waren nicht Teil des Öffentlichen Dienst

leistungsauftrags.



(89) Im Gegensatz zur Ausschreibung im Jahr 2000 enthielt 
die neue Ausschreibung ( 21 ) gemeinwirtschaftliche Ver
pflichtungen für den Frachtverkehr. Der erfolgreiche Bie
ter muss umfangreiche Ro-Ro-Frachtdienste anbieten, ein
schließlich der Beförderung von Vieh und gefährlichen 
Gütern sowie einer zusätzlichen Fahrt für die Frachtbeför
derung unter der Woche auf der Strecke Aberdeen-Kirk
wall. Die Tarife von 2005 wurden als Grundlage für die 
Tarifbestimmungen für 2006 verwendet, wodurch eine 
Indexierung mittels des Verbraucherpreisindexes ermög
licht wurde. Die Tarife für den allgemeinen Güterverkehr 
mussten für Hin- und Rückfahrten auf den Strecken 
Aberdeen-Kirkwall-Lerwick gesenkt werden, um ca. 
19 % auf der Strecke Kirkwall-Aberdeen und 25 % auf 
der Strecke zu den Shetland-Inseln. 

(90) Northlink 1 besaß Vermögenswerte, die für die Durch
führung des Vertrags wichtig waren, wie IT-Geräte, 
Schiffsersatzteile und -ausrüstung, Hafenausrüstung, Bü
roausstattung, verschiedene Bestände und Viehtransport
anhänger. Ferner hatte das Unternehmen laufende Miet
verträge für ein Frachtschiff, Zugfahrzeuge und ein Fahr
kartensystem. Diese Vermögenswerte und vertraglichen 
Vereinbarungen wurden allen Bietern auf der Grundlage 
eines geschätzten Marktwertes zur Verfügung gestellt. 

(91) Am 19. Juli 2005 forderte die schottische Regionalregie
rung drei Unternehmen aus der Auswahlliste auf, ein 
Angebot abzugeben. Daraufhin gaben zwei Unternehmen 
am 30. November 2005 ein Angebot ab. Das dritte Un
ternehmen zog sich im Oktober 2005 vom Verfahren 
zurück. Am 9. März 2006 gab die schottische Regional
regierung den bevorzugten Bieter bekannt: CalMac. 

(92) Ein neues Unternehmen, Northlink 2, wurde als hundert
prozentige Tochtergesellschaft von CalMac (das selbst 
hundertprozentiges Eigentum der schottischen Behörden 
ist) gegründet, um den an CalMac vergebenen öffent
lichen Dienstleistungsauftrag durchzuführen, der am 
6. Juli 2006 unterzeichnet wurde. Der öffentliche Dienst
leistungsauftrag lief von 2006 bis 2012. Northlink 2 

übernahm die Bedienung der beiden Strecken zu den 
nördlichen Inseln sowie den Großteil der Vermögens
werte und des Personals von Northlink 1. 

(93) Nach Angaben des Vereinigten Königreichs wurden alle 
Vermögenswerte von Northlink 1, die Northlink 2 über
nehmen wollte, von diesem zum tatsächlichen oder ge
schätzten Marktpreis erworben. 

(94) Im Rahmen des öffentlichen Dienstleistungsauftrags von 
2006 erhielt Northlink 2 von den schottischen Behörden 
die folgenden Zuschüsse: 

Tabelle 4 

Öffentliche Mittel für Northlink 2 seit 2006 

(in Mio. GBP) 

Defizitzu
schüsse 

Investitions
kredite Insesamt 

2006/2007 ( 1 ) 21,8 1,3 23,1 

2007/2008 ( 2 ) 28,0 2,0 30,0 

( 1 ) Die Zahlen gelten für den Zeitraum vom 6. Juli 2006 (Inkrafttreten 
des öffentlichen Dienstleistungsauftrags) bis zum 31. März 2007. 

( 2 ) Die Zahlen gelten für den Zeitraum vom 1. April 2007 bis zum 
31. März 2008. 

(95) Northlink 2 führte keine Tätigkeiten aus, die nicht Be
standteil des öffentlichen Dienstleistungsauftrags (der den 
Vieh- und Gütertransport beinhaltete) waren. Aus diesem 
Grund wurden alle seine Tätigkeiten als gemeinwirt
schaftliche Verpflichtungen angesehen. Das Vereinigte 
Königreich hat finanzielle Angaben vorgelegt, einschließ
lich des Nettoumsatzes aus den von Northlink 2 seit dem 
Vertragsjahr 2006/2007 durchgeführten Geschäftstätig
keiten. Als Richtwert legten sie eine theoretische Auf
schlüsselung dieser Beträge nach Gütern und Fahrgästen 
(und begleitenden Fahrzeugen) vor: 

Tabelle 5 

Gewinn- und Verlustrechnung der Tätigkeiten im Rahmen der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen 
von Northlink 2 in den Jahren 2006/2007 und 2007/2008 (in Mio. GBP) ( 22 ) 

(in Mio. GBP) 

Fahrgäste und begleitende Fahrzeuge Güter Insgesamt 

Einnahmen Ausgaben Gewinn/ 
Verlust Einnahmen Ausgaben Gewinn/ 

Verlust 
Gewinn/ 
Verlust 

2006/2007 38,3 – 37,5 0,8 12,1 – 11,8 0,3 1,1 
2007/2008 39,7 – 38,6 1,0 10,9 – 10,6 0,3 1,3 

(96) Die in Tabelle 5 angegebenen Beträge ergeben sich aus der analytischen Buchführung auf der Grund
lage der gesetzlich vorgeschriebenen Jahresabschlüsse. 

(97) Der Abschlussprüfer (KPMG LLP) wandte vereinbarte Verfahren in Bezug auf Methode, Buchführungs
daten und Inhalt des Abschlusses an. Zwischen den in Tabelle 5 angegebenen Beträgen und den 
zugrundeliegenden Büchern und Unterlagen von Northlink 2 wurden keine wesentlichen Unter
schiede festgestellt.
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( 21 ) Eine Zusammenfassung der Ausschreibung von 2006 ist abrufbar auf der Website der schottischen Regionalregierung 
unter: http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/55971/0015831.pdf. 

( 22 ) Die Zahlen beziehen sich auf Vertragsjahre, die jeweils am 30. Juni enden. Gesetzlich vorgeschriebene Rechnungsjahre 
enden am 31. März.

http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/55971/0015831.pdf


2.2.4. BEFÖRDERUNGSENTGELTE 

(98) In Tabelle 6 sind die Preise angeführt, die seit dem 1. Januar 2000 von dem im Rahmen des 
öffentlichen Dienstleistungsauftrags (Ro-Ro-Frachtdienste) tätigen Betreiber und Streamline Shipping 
(Lo-Lo-Frachtdienste) für die Frachtbeförderung verlangt werden. 

Tabelle 6 

Vergleich der Beförderungsentgelte pro Meter zwischen dem im Rahmen des öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags tätigen Betreibers und Streamline Shipping ( 23 ) 

(in GBP) 

Jahr 

Betreiber-Vertrag über öffentl. 
Verkehrsdienste Streamline Shipping ( 1 ) 

Shetland Orkney Shetland Orkney 

2000 (Preise: P&O Ferries) 43,70 37,90 37,05 31,62 

2002 (Richtpreise: Northlink 1) 44,00 36,00 

2002/2003 (Preise: Northlink 1) 36,00 25,50 33,69 29,40 

2004 (Preise: Northlink 1) 38,50 27,50 34,87 28,86 

2005 (Preise: Northlink 1) 39,45 28,20 33,24 30,29 

2006 (Preise: Northlink 1) 40,60 29,00 40,43 32,07 

Juli 2006 (Preise: Northlink 2) 30,60 23,50 40,43 32,07 

( 1 ) Da die Preise für Lo-Lo-Dienste normalerweise nicht pro Meter angegeben werden, hat Streamline Shipping seine Preise für den 
Vergleich auf einer Pro-Meter-Basis berechnet. 

(99) Streamline Shipping behauptet anhand der veröffentlich
ten Daten, dass Northlink 1 und Northlink 2 die Fracht
preise auf ein Niveau gedrückt haben, das für Streamline 
Shipping nicht tragbar ist, und dass dies nur aufgrund der 
finanziellen Unterstützung möglich war, sie der im Rah
men des öffentlichen Dienstleistungsauftrags tätige Betrei
ber für die Fahrgastbeförderung erhalten hat. 

(100) Das Vereinigte Königreich weist daraufhin, dass der in 
Tabelle 6 aufgeführte Vergleich möglicherweise irrefüh
rend ist, da Streamline Shipping seine Preise nicht pro 
Meter berechnet ( 24 ). Ferner führt es an, dass Lo-Lo- und 
Ro-Ro-Dienste zu den nördlichen Inseln unterschiedliche 
Segmente des Frachtverkehrsmarktes darstellen, obwohl 
es bei der Nutzung der beiden Dienste zu einigen Über
schneidungen kommen kann. Der Lo-Lo-Betrieb ist in der 
Regel mit nur zwei Fahrten pro Woche weniger zeitemp
findlich, und die Güter haben üblicherweise einen gerin
geren Wert. Daher vertritt das Vereinigte Königreich die 
Auffassung, dass jeder Vergleich der beiden Dienste nicht 
realitätsgetreu ist, und dass man aus einem solchen Ver
gleich nur schwer Schlüsse ziehen kann. 

(101) Northlink 1 gab im Dezember 2001 — vor der Erfüllung 
des öffentlichen Dienstleistungsauftrags — seine Preise 
pro Meter für die Beförderung von Anhängern zu den 
Shetland- und Orkney-Inseln bekannt: 44,00 GBP bezie
hungsweise 36,00 GBP. Die Preise waren dadurch ge
rechtfertigt, dass Northlink 1 berechnen musste, die 

( 23 ) Quelle: Streamline Shipping. 
( 24 ) Lo-Lo-Dienste umfassen üblicherweise das Gruppieren und Konsoli

dieren einzelner Ladungen, einschließlich loser Güter oder Paletten, 
die oft in Container und dann auf ein Frachtschiff verladen werden. 

sowohl wirtschaftlich tragbar als auch marktüblich wa
ren. Ferner wurde angegeben, dass diese Preise für einen 
Zeitraum von fünf Jahren festgelegt werden würden. 
Northlink 1 erklärte, dass es sich eine kostenlose oder 
sehr billige Beförderung von Anhängern nicht leisten 
könne. Gleichzeitig betonte Northlink 1, dass es keine 
Zuschüsse für den Güterverkehr erhält. 

(102) Nach Angaben von Streamline Shipping reagierte North
link 1 auf die Konkurrenz von Streamline Shipping und 
Norse Island Ferries, indem es 2002 (gleich zu Vertrags
beginn) die Preise beträchtlich senkte, die es zuvor als 
marktüblich beschrieben hatte (auf 36,00 GBP bezie
hungsweise 25,50 GBP pro Meter für die Beförderung 
von Anhängern zu den Shetland- und Orkney-Inseln). 
Streamline Shipping und Norse Island Ferries vermuten, 
dass Northlink 1 seine Frachtdienste zu nicht kosten
deckenden Preisen anbot. 

(103) Im Dezember 2003 führte Northlink 1 spezielle Sonder
tarife ein: 

a) Einen Vorzugstarif für leere Anhänger; 

b) einen speziellen Pauschalpreis von 200 GBP für die 
Beförderung von nicht zeitempfindlichen Gütern zwi
schen Aberdeen und Kirkwall (der sogenannte „Sun
day Special“-Tarif); und 

c) Nachlässe für den gewerblichen Verkehr von bis zu 
10 %, berechnet nach den pro Monat beförderten för
derfähigen Metern Stellfläche.
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(104) Seitdem Northlink 2 im Juli 2006 mit der Durchführung 
des dritten öffentlichen Dienstleistungsauftrags begann, 
stieg der auf Streamline Shipping ausgeübte wirtschaftli
che Druck angeblich weiter an. Laut Streamline Shipping 
verkündete der damalige Verkehrsminister bei der Ver
gabe des öffentlichen Dienstleistungsauftrags an North
link 2, dass die Preise für den Frachtverkehr von Aber
deen zu den Shetland-Inseln um 25 % und zu den Ork
ney-Inseln um 19 % gesenkt werden würden. Dies war 
nach Auffassung von Streamline Shipping nur aufgrund 
des erhöhten jährlichen Zuschusses für Northlink 2 mög
lich. 

(105) Nach den Angaben von Streamline Shipping lagen die 
von Northlink 2 im Juli 2006 berechneten Standard
preise pro Meter bei 30,60 GBP zu den Shetland-Inseln 
und 23,50 GBP zu den Orkney-Inseln. Diese Preise sind 
mit den von Streamline Shipping pro Meter berechneten 
Preisen zu vergleichen, nämlich 40,43 GBP zu den Shet
land-Inseln und 32,07 GBP zu den Orkney-Inseln. Darü
ber hinaus blieben die Vergünstigungen für leere Anhän
ger und das „Sunday Special“ von Northlink 2 mit Preis
senkungen von bis zu 73 % angeblich bestehen. 

(106) Streamline Shipping gab an, dass es früher versucht hat, 
mit Northlink 2 zu konkurrieren und seine Preise eben
falls senkte, das Ausmaß der den Kunden von Northlink 
2 gebotenen Preissenkungen diese Strategie jedoch un
möglich gemacht hat. Berechnungen von Streamline 
Shipping zufolge muss es pro Meter 36,67 GBP verlan
gen, um seine Kosten zu decken. Dieser Preis liegt über 
dem, der zurzeit von Northlink 2 angeboten wird. 

(107) Laut Pentland Ferries bietet Northlink 2 den Bewohnern 
der Orkney-Inseln einen Sondertarif für „Freunde und 
Verwandte“ an, der überaus nachteilige Auswirkungen 

auf die konkurrierenden Dienste von Pentland Ferries hat, 
insbesondere seit der neue Katamaran „Pentalina“ von 
Pentland Ferries im März 2009 in Betrieb genommen 
wurde. NorthLink soll dieses Angebot 2008/2009 auf 
eine große Zahl von „Freunden und Verwandten“ aus
geweitet und dadurch die Fahrpreise allgemein erheblich 
gesenkt und die von Pentland Ferries angebotenen kon
kurrierenden Dienste geschädigt haben. 

(108) Im Rahmen des Angebots „Freunde und Verwandte“ kön
nen die Inselbewohner bis zu 6 Haushalte außerhalb der 
Orkney- und Shetland-Inseln angeben, die einen Nachlass 
von 30 % auf ihre Reise mit NorthLink erhalten ( 25 ). 

(109) Nach Angaben der britischen Behörden wurde dieser 
Sondertarif, der nur in der Nebensaison und in der Vor
saison gültig ist, 2008 nur von 4 952 Fahrgästen in 
Anspruch genommen. Da Northlink 2 im Jahr 2008 
insgesamt 295 913 Fahrgäste beförderte, betraf das An
gebot nur 1,6 % seiner Beförderungen. Die Gesamtein
nahmen aus diesem Angebot (für alle berechtigten Fahr
gäste und Fahrzeuge) beliefen sich 2008 auf ca. 95 000 
GBP, was weniger als 0,5 % seiner gesamten Fahrgeldein
nahmen im Jahr 2008 von ca. 20 Mio. GBP entsprach. 
Laut den britischen Behörden dürfte eine so geringe Be
günstigung keine wesentlichen Auswirkungen auf die 
wirtschaftlichen Interessen von Pentland Ferries haben. 

(110) Die veröffentlichten Fahrgasttarife von Northlink 2 
(Scrabster-Stromness) und Pentland Ferries (Gill's Bay — 
St. Margaret's Hope) sind derzeit wie folgt ( 26 ): 

Tabelle 7 

Vergleich der veröffentlichten Fahrgastpreise des im Rahmen des öffentlichen Dienstleistungsauftrags tätigen 
Betreibers und Pentland Ferries 

(in GBP) 

Northlink 2 Pentland Ferries 

NS ( 27 ) MS ( 28 ) HS ( 29 ) bis 31.03.2009 01.04.2009- 
31.10.2009 

FAHRGÄSTE 

Einzelfahrt Erwachsene 13,80 15,00 16,10 10,00 13,00 

Einzelfahrt Kinder (5-15 J.) 6,90 7,50 8,10 5,00 6,00 

Kleinkinder (0-4 Jahre) ( 30 ) GRATIS 

FAHRZEUGE 

Autos und Wohnmobile (< 6 m) 43,60 44,80 48,20 25,00 30,00 

Motorräder 13,20 15,00 16,70 10,00 11,00 

( 1 ) Nebensaison: Januar, Februar, März, November, Dezember (außer vom 19. Dezember bis zum 8. Januar). 
( 2 ) Nebensaison: Januar, Februar, März, November, Dezember (außer vom 19. Dezember bis zum 8. Januar). 
( 3 ) Hochsaison: Juli, August. 
( 4 ) Mit Pentland Ferries reisen Kinder bis zum 5. Lebensjahr kostenlos.
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( 25 ) Quelle: Website von NorthLink: www.northlinkferries.co.uk. 
( 26 ) Quelle: Websites: www.northlinkferries.co.uk und www.pentlandferries.co.uk.

http://www.northlinkferries.co.uk
http://www.northlinkferries.co.uk und www.pentlandferries.co.uk


(111) Von einem Beteiligten wurde auch angeführt, dass North
link 2 auf den Orkney-Inseln „Bed & Breakfast“ als wirt
schaftliche Tätigkeit zu nicht kostendeckenden Preisen 
anbietet (wenn das Schiff über Nacht im Hafen liegt), 
was sich nachteilig auf die lokalen Hotelanbieter aus
wirkt. 

2.3. GRÜNDE FÜR DIE EINLEITUNG DES FÖRMLICHEN 
PRÜFVERFAHRENS 

2.3.1. WESTLICHE INSELN 

2.3.1.1. Vorliegen einer staatlichen Beihilfe 

(112) Hinsichtlich der CalMac bis zur Unterzeichnung des Ver
trags im Jahr 2007 gewährten staatlichen Beihilfen äu
ßerte die Kommission in ihrem Beschluss zur Einleitung 
des förmlichen Prüfverfahrens Zweifel daran, ob diese 
Zuschüsse die in der Rechtssache Altmark ( 27 ) festgeleg
ten Kriterien erfüllen, und folglich daran, ob sie mit dem 
Beihilfebegriff gemäß Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag 
vereinbar sind. 

(113) Konkret hatte die Kommission Zweifel daran, ob die 
CalMac auferlegten gemeinwirtschaftlichen Verpflichtun
gen klar definiert worden waren; die Parameter, anhand 
deren der Ausgleich berechnet wurde, vor der Auferle
gung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen objektiv 
und transparent aufgestellt worden waren; die von Cal
Mac im Rahmen der Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtungen getragenen Kosten überkompensiert 
worden waren; die Höhe des erforderlichen Ausgleichs 
auf der Grundlage einer Analyse der Kosten bestimmt 
worden war, die ein durchschnittliches und gut geführtes 
Unternehmen bei der Erfüllung der betreffenden Ver
pflichtungen hätte, wobei die dabei erzielten Einnahmen 
um ein angemessener Gewinn zu berücksichtigen sind. 

(114) Die Kommission kam zu dem vorläufigen Schluss, dass 
die CalMac bis zur Unterzeichnung des Vertrags im Jahr 
2007 gewährten Zuschüsse dem Betreiber einen Vorteil 
verschafft haben und folglich eine staatliche Beihilfe im 
Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag darstellen 
könnten. 

(115) Hinsichtlich des öffentlichen Dienstleistungsauftrags von 
2007 für CalMac verfügte die Kommission nicht über 
ausreichende Informationen, um auf das Vorliegen einer 
staatlichen Beihilfe schließen zu können, und forderte die 
britischen Behörden auf, die erforderlichen Informationen 
vorzulegen. 

(116) Die Kommission stellte fest, dass einige Beteiligte der 
Auffassung waren, dass die Bündelung aller Strecken, 
mit Ausnahme der Strecke Gourock-Dunoon, den Wett

bewerb bei der Ausschreibung erheblich und unrecht
mäßig einschränkte, da angeblich nur CalMac in der 
Lage war, ein Angebot für das gesamte Streckenbündel 
anzubieten. Die Kommission warf auch die Frage auf, ob 
die Ausschreibungsbedingung, dass der erfolgreiche Bieter 
die Schiffe von CMAL chartern musste, möglicherweise 
einen Vorteil für CalMac darstellte. 

(117) In diesem Fall wäre die Auftragsvergabe nach Auffassung 
der Kommission nicht im Rahmen eines wirklich offenen 
und diskriminierungsfreien Verfahrens zur Vergabe öf
fentlicher Aufträge erfolgt. Dies könnte dazu geführt ha
ben, dass die schottischen Behörden einen höheren Aus
gleich für die entsprechenden gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtungen zahlten als nötig gewesen wäre und folg
lich eine staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Ab
satz 1 EG-Vertrag vorliegt. 

2.3.1.2. Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt 

(118) In ihrem Beschluss zur Einleitung des Prüfverfahrens ging 
die Kommission davon aus, dass Artikel 86 Absatz 2 EG- 
Vertrag die angemessene Rechtsgrundlage ist, um die Ver
einbarkeit der Maßnahme mit dem Gemeinsamen Markt 
zu prüfen ( 28 ). 

(119) Die Kommission äußerte Zweifel hinsichtlich der Erfül
lung der Voraussetzungen, die in der Entscheidung über 
die Anwendung von Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag auf 
staatliche Beihilfen, die bestimmten Unternehmen als 
Ausgleich für die Erbringung von Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse gewährt werden, 
genannt sind ( 29 ). 

(120) Um nach Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag mit dem Ge
meinsamen Markt vereinbar zu sein, müssen bezu
schusste Leistungen echte und rechtmäßige Dienstleistun
gen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse darstellen, 
mit denen der Begünstigte auf angemessene Weise be
traut wurde, und der Ausgleich darf den Wettbewerb 
und Handel nicht unverhältnismäßig beeinträchtigen. 

(121) In ihrem Beschluss zur Einleitung des Prüfverfahrens ver
trat die Kommission die vorläufige Auffassung, dass die 
CalMac übertragenen Dienste zwar rechtmäßige Dienst
leistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse 
darstellten, konnte aber aufgrund mangelnder Beweise 
nicht beurteilen, ob die Beauftragung auf angemessene 
Weise erfolgt war und ob die CalMac gewährten Beihilfen 
im Hinblick auf das erklärte Ziel verhältnismäßig waren; 
folglich konnte sie auch nicht beurteilen, ob die mutmaß
liche staatliche Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt 
vereinbar war.
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( 27 ) Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 
24. Juli 2003 in der Rechtssache C-280/00, Altmark Trans und 
Regierungspräsidium Magdeburg, Slg. 2003 I-7747 (ABl. C 226 
vom 20.9.2003, S. 1). 

( 28 ) Siehe Fußnote 1. 
( 29 ) Entscheidung der Kommission vom 28. November 2005 über die 

Anwendung von Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag auf staatliche 
Beihilfen, die bestimmten mit der Erbringung von Dienstleistungen 
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betrauten Unternehmen 
als Ausgleich gewährt werden (bekannt gegeben unter Aktenzeichen 
K(2005) 2673) (ABl. L 312 vom 29.11.2005, S. 67).



2.3.2. NÖRDLICHE INSELN 

2.3.2.1. Vorliegen einer staatlichen Beihilfe 

(122) Die Kommission vertrat die vorläufige Auffassung, dass 
die Finanzierung von Northlink 1 im Rahmen des Nach
trags das vierte Altmark-Kriterium voraussichtlich nicht 
erfüllt. Dieses besagt, dass die Höhe des Ausgleichs auf 
der Grundlage einer Analyse der Kosten bestimmt wer
den muss, die ein durchschnittliches und gut geführtes 
Unternehmen bei der Erfüllung der betreffenden Ver
pflichtungen hätte. Aus diesem Grund handelt es sich 
bei den fraglichen Zuschüssen wahrscheinlich um staatli
che Beihilfen im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-Ver
trag. 

(123) In Bezug auf Northlink 2 forderte die Kommission nä
here Angaben zu der Übertragung der Vermögenswerte 
von Northlink 1 und zur Vereinbarkeit des Vertrags von 
2006 mit den vier Altmark-Kriterien. Das Vorliegen einer 
staatlichen Beihilfe wurde deshalb nicht ausgeschlossen. 

2.3.2.2. Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt 

(124) In ihrem Beschluss zur Einleitung des förmlichen Prüf
verfahrens konnte die Kommission keine Rechtsgrund
lage ermitteln, aufgrund der die mögliche staatliche Bei
hilfe zugunsten von Northlink 2 durch eine mögliche 
Übertragung der Vermögenswerte von Northlink 1 unter 
dem Marktpreis mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar 
ist. 

(125) Bezüglich mutmaßlichen staatlichen Beihilfen, die North
link 1 im Rahmen des Vertrags von 2000 und des Nach
trags und Northlink 2 im Rahmen des Vertrags von 
2006 gewährt wurden, konnten die Dienstleistungen 
der beiden Unternehmen als rechtmäßige Dienstleistun
gen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse eingestuft 
und die Beauftragung als angemessen angesehen werden. 
Dagegen konnte aufgrund mangelnder Beweise nicht fest
gestellt werden, ob die Northlink 1 und 2 gewährten 
mutmaßlichen staatlichen Beihilfen im Hinblick auf das 
erklärte Ziel verhältnismäßig waren. 

3. STELLUNGNAHMEN VON BETEILIGTEN 

(126) Während dem in Artikel 6 Absatz 1 der Verfahrensver
ordnung festgelegten Zeitrahmen erhielt die Kommission 
Stellungnahmen von mehreren Beteiligten. In Einklang 
mit Artikel 6 Absatz 2 der Verfahrensverordnung erhiel
ten die britischen Behörden die Möglichkeit, innerhalb 
dieses Zeitrahmens auf die Stellungnahmen der Beteilig
ten zu antworten. Es wurden Stellungnahmen von den 
folgenden Beteiligten abgegeben: der Europäischen Trans
portarbeiter-Föderation, Hrn. James Knight von TSL con
tractors Limited, Western Ferries, Hrn. John Rose, Stre
amline Shipping, Professor Dr. Alfred J. Baird von der 
Napier University, Pedersen Consulting, Hrn. James 
Knight and Hrn. Andy Knight (im Namen von Isle of 
Mull Ferry Company Limited), McGill's Bus Service Limi
ted sowie zwei weiteren Beteiligten, die um eine vertrau
liche Behandlung ihrer Identität und des Inhalts ihrer 
Beiträge ersuchten. 

(127) Die Stellungnahme von Streamline Shipping entspricht 
mehr oder weniger seiner Beschwerde vom Juli 2004. 
Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die finanzielle 

Krise von Northlink 1 ein direktes Ergebnis seiner Stra
tegie war, seine Konkurrenz, zuerst Norse Island Ferries 
und danach Streamline Shipping, durch eine erhebliche 
und beispiellose Senkung der Frachttarife zu schädigen. 
Diese Strategie führte dazu, dass die Regierung mehr 
Zuschüsse gewährte als für die Einhaltung der gemein
wirtschaftlichen Verpflichtungen erforderlich gewesen 
wäre. Weiter zitiert das Unternehmen den Bericht des 
Rechnungshofs vom Dezember 2005, in dem steht, 
dass die Höhe der Frachttarife und der resultierende 
Wettbewerb mit Norse Island Ferries einer der Schlüssel
faktoren für die finanziellen Probleme von Northlink 1 
waren und dass die Charterung eines zusätzlichen Fracht
schiffs, durch die eine angemessene Kapazität zur De
ckung der Nachfrage sichergestellt werden sollte, dazu 
führte, dass die Frachtkapazität die Nachfrage überstieg. 
Die durch den Betrieb eines zusätzlichen Schiffs entste
henden Kosten überstiegen die dadurch erzielten Zusatz
einnahmen und verschärften die Cashflow-Probleme. 

(128) Bezüglich Northlink 2 gab Streamline Shipping an, dass 
seine Schiffe nicht ausgelastet sind. Die angekündigte 
Senkung der Marktpreise von Northlink 2 gegenüber 
den Preisen von Northlink 1 um 25 % auf den Shetland
strecken und 19 % auf den Orkney-Strecken hat Stream
line Shipping nach eigener Aussage schwer geschadet. 

(129) Western Ferries äußerte erneut seine Besorgnis über die 
CalMac für die Bedienung der Strecke Gourock-Dunoon 
gewährten Zuschüsse. Western Ferries ist der Ansicht, 
dass diese Strecke wirtschaftlich tragfähig ist, wie durch 
seinen eigenen rentablen Betrieb gezeigt wird. Das Un
ternehmen ist ferner der Auffassung, dass die Altmark- 
Kriterien nicht erfüllt werden, da die Zuschüsse höher 
sind als es für einen Dienst erforderlich wäre, bei dem 
ausschließlich Fahrgäste mit einem reinen Fahrgastschiff 
befördert werden (geschätzter Überschuss von 1,3 Mio. 
GBP). Darüber hinaus gibt es an, dass die Beihilfe ver
wendet wird, um die Beförderung von Fahrzeugen zu 
bezuschussen, indem z. B. die Preise für den Fahrzeug
transport trotz der steigenden Kraftstoffkosten unver
ändert blieben (CalMac erhöhte die Preis 2009 nur um 
3,8 %, d.h. 1 % unter dem Inflationswert). Außerdem 
wurde diese Strecke im Gegensatz zu den NorthLink- 
und CalMac-Netzen nicht ausgeschrieben und entspricht 
daher nicht den EU-Vorschriften. Western Ferries ist auch 
der Ansicht, dass die jüngste Ausschreibung für das Cal
Mac-Netz zu detailliert und die Bündelung aller Strecken 
ungerechtfertigt waren. Unter diesen Bedingungen war 
nur CalMac in der Lage, ein Angebot abzugeben. 

(130) Hinsichtlich der finanziellen Transparenz von CalMac 
wurde angeführt, dass bei den für die Strecke Gourock- 
Dunoon angegebenen Kosten (4,2 Mio. GBP für das im 
März 2008 zu Ende gegangene Haushaltsjahr) die voll
ständigen realen Kosten nicht ausreichend berücksichtigt 
sind, da den Pensionsaufwendungen für die jeweilige 
Mannschaft nicht Rechnung getragen wird, keine Trans
parenz bei den konzerninternen Belastungen für gemein
same Hauptsitzaufgaben besteht und die täglichen Schiff
scharterkosten eindeutig zu niedrig bewertet wurden. Es 
liegen keine Beweise dafür vor, dass die schottische Re
gierung eine mögliche Quersubventionierung des Fahr
zeugtransportgeschäfts aktiv überwacht hat.
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(131) Western Ferries ist im Gegensatz zu NorthLink der Auf
fassung, dass die Marktversorgung für die Beförderung 
von Fahrgästen, Fahrzeugen und Gütern bereits ausreicht. 
Aufgrund der bestehenden Dienstleistung von Western 
Ferries gibt es zukünftig keinen Grund, die Beförderung 
von Fahrzeugen zu bezuschussen. 

(132) Die Europäische Transportarbeiter-Föderation äußerte 
sich enttäuscht darüber, dass die von CalMac und North
Link angebotenen Versorgungsdienste erneut überprüft 
werden müssen. Sie betonen die Notwendigkeit eines 
stabilen Verkehrsdienstes aufgrund von gemeinwirtschaft
lichen Verpflichtungen, der gemäß der Verordnung 
(EWG) Nr. 3577/92 des Rates vom 7. Dezember 1992 
zur Anwendung des Grundsatzes des freien Dienstleis
tungsverkehrs auf den Seeverkehr in den Mitgliedstaa
ten ( 30 ) (nachstehend „Seekabotage-Verordnung“) recht
mäßig festgelegt ist. 

(133) Eine betroffene Partei äußerte sich besorgt über die Ab
hängigkeit von einem staatlichen Anbieter, dessen Mono
polstellung durch staatliche Beihilfen noch verstärkt wird. 
Diese Partei ist der Auffassung, dass das Ausschreibungs
verfahren für die von CalMac bedienten Strecken zu eng 
definiert war und nicht als offene Ausschreibung angese
hen werden kann. Die betroffene Partei fordert eine Ent
flechtung der ausgeschriebenen Strecken. 

(134) James Knight ist der Ansicht, dass CalMac kein günstiges 
Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, und dass die zurzeit von 
CalMac angebotenen Dienste von effizienten privaten An
bietern übernommen werden sollten. Er legt mögliche 
Alternativpläne zur Senkung der für den Betrieb der Stre
cken benötigten Zuschüsse und zur Verbesserung der 
Anreize für Innovation und Kosteneffizienz vor. 

(135) Eine andere betroffene Partei ist der Auffassung, dass die 
CalMac von den britischen Behörden auferlegte Beschrän
kung der Bedienungshäufigkeit für die Strecke Gourock- 
Dunoon, die eigentlich eine staatliche Beihilfe für Wes
tern Ferries darstellt, den Wettbewerb erheblich verzerrt 
und die marktbeherrschende Stellung von Western Fer
ries weiter verstärkt. Die CalMac gewährte staatliche Bei
hilfe sieht sie als Gegenleistung für die Erbringung eines 
rechtmäßigen gemeinwirtschaftlichen Dienstes. 

(136) John Rose vertritt die Auffassung, dass die Ausschreibun
gen für die Verträge mit Northlink 1 und Northlink 2 
nicht in Einklang mit den EU-Vorschriften standen. Er 
führt ferner an, dass die Strecke Gourock-Dunoon nicht 
als Versorgungsdienst angesehen werden kann, da bereits 
eine Alternative auf dem Landweg besteht und ein pri
vates Fährunternehmen bessere Dienste anbietet, ohne 
Zuschüsse zu erhalten. 

(137) Professor Alfred Baird reichte Studien ein, die darauf hin
weisen, dass die Effizienz von NorthLink durch eine bes
sere Flottenzusammenstellung erhöht werden könnte, die 
zunehmende Rolle des Staates auf dem schottischen Fähr
markt gegen die EU-Vorschriften und -Trends verstößt 
und vom Staat angebotene Seeverkehrsdienste weder not
wendig noch wünschenswert sind. 

(138) McGill's Bus Service ist der Ansicht, dass für die Strecke 
Gourock-Dunoon keine Zuschüsse für die Beförderung 
von Fußgängern erforderlich sind, da es den gleichen 
Dienst bereits auf kommerzieller Basis anbietet. 

(139) Pedersen Consulting vertritt die Auffassung, dass das 
Ausschreibungsverfahren für die westlichen Inseln so 
komplex und umfassend war, dass nur CalMac in der 
Lage war, ein Angebot einzureichen. Bezüglich der Stre
cke Gourock-Dunoon sieht Pedersen Consulting keinen 
Sinn darin, an einem bezuschussten Fahrzeugtransport 
festzuhalten, da Western Ferries bereits 90 % aller Fahr
zeugbeförderungen gewinnbringend durchführt. Eine di
rekte Verbindung für den Fahrgastverkehr zum Kopf
bahnhof in Gourock könnte allerdings einen sinnvollen 
öffentlichen Verkehrsdienst darstellen. Hinsichtlich 
NorthLink wurde vermerkt, dass das Ausschreibungsver
fahren absolut unangemessen war und eine ineffiziente 
Dienstleistung zur Folge hatte, vor allem weil Pentland 
Ferries bereits einen nicht bezuschussten und rentablen 
Dienst anbietet. Die Strecke Stromness-Scrabster könnte 
leicht ersetzt und dadurch Steuergelder gespart werden. 

4. STELLUNGNAHME DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS 
ZUM BESCHLUSS ZUR EINLEITUNG DES PRÜFVERFAH
RENS UND ZU DEN STELLUNGNAHMEN VON BETEILIG

TEN 

(140) In ihrem Beschluss zur Einleitung des förmlichen Prüf
verfahrens stellte die Kommission die Frage, ob die Be
dingung, dass der erfolgreiche Bieter im Ausschreibungs
verfahren für den öffentlichen Dienstleistungsauftrag von 
2007 zwischen den britischen Behörden und CalMac die 
Schiffe von CMAL chartern müsse, für CalMac einen 
Vorteil darstellte. 

(141) Die britischen Behörden sehen in dieser Bedingung weder 
für CalMac noch für CMAL einen Vorteil. Sie sind hin
gegen der Auffassung, dass die Verfügbarkeit einer voll
kommen tauglichen Flotte, die zu Vertragsbeginn die 
Streckenanforderungen erfüllen konnte, einen Vorteil 
für andere Bieter darstellte, die Hürden für mögliche wei
tere Bieter verringerte und für alle die gleichen Wett
bewerbsbedingungen im Ausschreibungsverfahren schuf. 

(142) Die britischen Behörden bezogen sich auf die Mitteilung 
der Kommission über die Auslegung der Seekabotage- 
Verordnung (Abschnitt 5.3.2.1) ( 31 ), in der es heißt, 
wenn „einzelstaatliche Behörden selbst Schiffe besitzen 
oder ihnen Schiffe zur Verfügung stehen, so können 
diese allen potenziellen Dienstleistungserbringern unter 
denselben nichtdiskriminierenden Bedingungen angebo
ten werden“. Die britischen Behörden vertreten die An
sicht, dass es für ein einzelnes Unternehmen fast unmög
lich gewesen wäre, bis Vertragsbeginn eine neue Flotte 
tauglicher Schiffe für alle Strecken zusammenzustellen 
und die Verbindungen zu den abgelegenen Inseln auf
recht zu erhalten.
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(143) In ihrem Beschluss zur Einleitung des Prüfverfahren be
schäftigte sich die Kommission auch mit der Frage, ob die 
Bündelung aller Strecken zu den westlichen Inseln in der 
öffentlichen Ausschreibung von 2006, mit Ausnahme 
der Strecke Gourock-Dunoon, den Wettbewerb bei der 
Ausschreibung erheblich und unrechtmäßig einge
schränkt hatte, wie von einigen Beteiligten angeführt 
wurde. 

(144) Nach Ansicht der Behörden des Vereinigten Königreichs 
war die Bündelung dieser Strecken in einer einzigen Aus
schreibung aus verschiedenen Gründen gerechtfertigt: sie 
sicherte eine maximale Rentabilität für die schottische 
Regionalregierung, erleichterte die Bereitstellung von Er
satzschiffen bei Ausfällen im Netz, verhindert, dass sich 
Unternehmen die profitableren Strecken „herauspickten“, 
erleichterte das Management, verbesserte Sicherheit und 
Unterhaltung der Flotte und vermied den zusätzlichen 
Verwaltungs- und Kostenaufwand für die Durchführung 
verschiedener Ausschreibungen. 

(145) In der Mitteilung der Kommission zur Auslegung der 
Seekabotage-Verordnung (Abschnitt 5.5.3.) heißt es: 
„Die Mitgliedstaaten möchten oft Strecken von und 
nach verschiedenen Inseln, für die gemeinwirtschaftliche 
Verpflichtungen auferlegt wurden, in einem einzigen 
Bündel zusammenfassen, um Größenvorteile zu erzielen 
und Betreiber anzuziehen. Solche Bündelungen verstoßen 
grundsätzlich nicht gegen das Gemeinschaftsrecht, so
lange sie nicht zu Diskriminierungen führen. Ausschlag
gebend für die geeignete Größe eines Bündels sollte der 
erzielte optimale Synergieeffekt bei der Sicherung not
wendiger Verkehrsverbindungen sein.“ 

(146) In ihrem Beschluss zur Einleitung des förmlichen Prüf
verfahrens warf die Kommission die Frage auf, ob der 
Transfer bestimmter Vermögenswerte ( 32 ) im Wert von 
1,55 Mio. GBP von Northlink 1 zu Northlink 2 unter 
Marktwert erfolgt war und damit möglicherweise eine 
staatliche Beihilfe für Northlink 2 darstellte. 

(147) Die Behörden des Vereinigten Königreichs machten gel
tend, dass die Möglichkeit zum Ankauf von Vermögens
werten von Northlink 1 bereits in den Unterlagen der 
öffentlichen Ausschreibung vorgesehen war und somit 
alle Bieter gleichberechtigten Zugang zu diesen Ver
mögenswerten zu den gleichen Bedingungen hatten. Im 
Zuge des Ausschreibungsverfahrens wurden den beiden 
ausgewählten Bietern Angaben zu den Preisen der zum 
Verkauf stehenden Vermögenswerte übermittelt. Es be
stand jedoch keine Verpflichtung zum Kauf dieser Ver
mögenswerte, sondern blieb den Bietern überlassen, ei
gene Lösungen vorzuschlagen, falls sie dies wünschten. 

(148) Alle Bieter konnten die Schiffe sowie die Ausrüstungen 
und die übrigen Vermögenswerte besichtigen. Der Wert 
der größeren Vermögenswerte (Schiff, Tugmaster und 
Markenname NorthLink in Höhe von 1,3 Mio. GBP) 
wurde durch unabhängige Schätzungen ermittelt. Die üb
rigen Vermögenswerte in Höhe von 0,25 Mio. GBP wur
den auf der Grundlage der geschätzten Marktpreise fest
gelegt. 

(149) Nach Ansicht der Behörden des Vereinigten Königreiches 
fielen die meisten Strecken im Clyde und zwischen den 
Hebriden sowie im NorthLink-Netz unter die Entschei
dung der Kommission über Dienstleistungen von all
gemeinem wirtschaftlichem Interesse ( 33 ). Nur vier der 
von CalMac und NorthLink bedienten Strecken erfüllen 
die Kriterien der Schwellenwerte nicht und sollten unmit
telbar auf der Grundlage von Artikel 86 Absatz 2 EG- 
Vertrag beurteilt werden. 

(150) Die Behörden des Vereinigten Königreichs vertraten die 
Ansicht, dass die mit CalMac und NorthLink geschlosse
nen öffentlichen Dienstleistungsaufträge ordnungsgemäße 
Betrauungsakte darstellen, da sie Art und Dauer der ge
meinwirtschaftlichen Verpflichtungen, die betroffenen 
Unternehmen und Gebiete, die Art eventueller den Un
ternehmen übertragener ausschließlicher oder besonderer 
Rechte, die Parameter für die Berechnung, Überwachung 
und etwaige Änderung der Ausgleichszahlungen und die 
Vorkehrungen zur Verhinderung von Überkompensie
rung bzw. zur Rückzahlung etwaiger überhöhter Aus
gleichszahlungen im Einzelnen festlegen. 

(151) Darüber hinaus sind CalMac und NorthLink verpflichtet, 
eine getrennte Buchhaltung für Tätigkeiten, die Dienst
leistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 
darstellen, und andere Tätigkeiten zu führen; ein Aus
gleich kann nur für die den Dienstleistungen von all
gemeinem wirtschaftlichem Interesse zurechenbaren Kos
ten gewährt werden (sämtliche durch die Erbringung der 
fraglichen Dienstleistung verursachten variablen Kosten, 
ein angemessener Beitrag zu den sowohl dienstleistungs
bezogenen als auch im Rahmen sonstiger Tätigkeiten 
anfallenden Fixkosten und eine angemessene Rendite), 
und es müssen geeignete Verfahren für Berichterstattung 
und Begleitung vorhanden sein. 

(152) Hinsichtlich der Strecke Gourock-Dunoon räumen die 
Behörden des Vereinigten Königreichs ein, dass in Frage 
gestellt werden kann, ob der von CalMac eingerichtete 
Dienst eine rechtmäßige Dienstleistung von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse darstellt, da ein privater Betrei
ber eine Nachbarstrecke bedient, ohne dafür Zuschüsse 
zu erhalten. Ihrer Ansicht nach wird jedoch der von 
Western Ferries angebotene Dienst von vielen Ortsansäs
sigen zwar als ergänzende und nützliche Dienstleistung 
betrachtet, aber nicht als effektiver Ersatz für die von 
CalMac angebotene Verbindung von Stadtzentrum zu 
Stadtzentrum. 

(153) Die Behörden des Vereinigten Königreichs teilten der 
Kommission mit, dass sie nach dem erfolglosen Aus
schreibungsverfahren, das sie 2006 für die Strecke Gou
rock-Dunoon durchgeführt hatten, die Veröffentlichung 
einer neuen offenen, diskriminationsfreien und trans
parenten Ausschreibung für einen öffentlichen Dienstleis
tungsauftrag auf dieser Strecke beabsichtigen, die fol
gende Merkmale aufweist: 

a) der öffentliche Dienstleistungsauftrag umfasst eine 
Fährverbindung von Stadtzentrum zu Stadtzentrum 
in Form eines für sechs Jahre geschlossenen Dienst
leistungsvertrags; 

b) die Ausschreibung sieht (anders als die vorhergehende) 
die Möglichkeit eines Zuschusses für die Bedienung 
dieser Strecke vor;
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c) die derzeitigen Fahrplanbeschränkungen entfallen; 

d) der Zuschuss gilt nur für den Fahrgastverkehr; 

e) der erfolgreiche Bieter kann einen unbeschränkten 
kommerziellen Dienst für die Beförderung von Fahr
zeugen anbieten, sofern er entsprechend Buch führt 
und für umfassende Kontrollen gesorgt ist, damit die 
Zuschüsse für den Fahrgastdienst nicht auf den kom
merziellen Dienst für die Beförderung von Fahrzeugen 
übertragen werden können; 

f) der erfolgreiche Bieter kann eigene Schiffe einsetzen, 
um die derzeit auf dieser Strecke betriebenen alten 
Schiffe ersetzen. 

(154) Die Behörden des Vereinigten Königreichs beabsichtigen, 
die Ersatzschiffe über CMAL zu beschaffen, das sie dann 
dem Betreiber, dem der öffentliche Dienstleistungsauftrag 
übertragen wurde, vermietet. Nach Ansicht der Behörden 
des Vereinigten Königreichs ist diese Dienstleistung von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse vor allem in Hin
blick auf die Häufigkeit und Bequemlichkeit des Dienstes, 
die Gesamtfahrzeit, die Einbeziehung in das Angebot an
derer Verkehrsträger und die Verlässlichkeit des Dienstes 
gerechtfertigt. 

5. WÜRDIGUNG DER MASSNAHME 

5.1. VORLIEGEN EINER STAATLICHEN BEIHILFE 

5.1.1. KRITERIEN GEMÄSS ARTIKEL 87 ABSATZ 1 DES VER
TRAGS 

(155) Gemäß Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag „sind staatliche 
oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich 
welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Un
ternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb ver
fälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Gemein
samen Markt unvereinbar, soweit sie den Handel zwi
schen Mitgliedstaaten beeinträchtigen.“ 

(156) Die in Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag festgelegten Kri
terien sind kumulativ. Um festzustellen, ob die oben be
schriebenen Zahlungen an CalMac, Northlink 1 und 
Northlink 2 staatliche Beihilfen im Sinne des Artikels 
87 Absatz 1 EG-Vertrag darstellen, ist zu ermitteln, ob 
die finanzielle Unterstützung 

— mit dem Verlust staatlicher Mittel verbunden ist, der 
dem Staat zuzurechnen ist; 

— selektiv bestimmte Unternehmen oder Produktions
zweige begünstigt; 

— den Wettbewerb verfälscht oder zu verfälschen droht; 
und 

— den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigt. 

(157) Die verschiedenen vorstehend beschriebenen Zahlungen 
wurden aus staatlichen Mitteln finanziert und sind dem 
betreffenden Mitgliedstaat zuzuordnen. Damit ist das in 

Artikel 87 Absatz 1 des Vertrags genannte Kriterium 
erfüllt. 

(158) Die betreffenden Zahlungen in Form von Defizitzuschüs
sen und Kapitalzuschüssen/Investitionskrediten erfolgen 
nur an spezifische Unternehmen. Es handelt sich also 
um selektive Zahlungen. 

(159) Durch die regelmäßige finanzielle Unterstützung von Cal
Mac sowie von Northlink 1 und Northlink 2 werden die 
Betriebskosten, die diesen beiden Unternehmen normaler
weise entstehen würden, gesenkt und ihnen so gegenüber 
anderen Unternehmen, die ihre Tätigkeiten ausschließlich 
durch Einnahmen aus kommerzieller Tätigkeit finanzie
ren müssen, ein wirtschaftlicher Vorteil verschafft. Um 
festzustellen, dass ein Vorteil vorliegt, der eine staatliche 
Beihilfe im Sinne des Artikels 87 Absatz 1 des Vertrags 
darstellen könnte, muss die Kommission jedoch prüfen, 
ob die „Altmark-Kriterien“ erfüllt sind ( 34 ). 

(160) Der Markt für Seekabotagestrecken ist seit Inkrafttreten 
der Seekabotage-Verordnung, d. h. seit dem 1. Januar 
1993, vollständig liberalisiert. Wäre einem dieser Unter
nehmen ein Vorteil gewährt worden, müsste unter Zu
grundelegung der Altmark-Kriterien dieser Vorteil zu ei
ner Verzerrung des Wettbewerbs und einer Beeinträchti
gung des Handels zwischen Mitgliedstaaten führen. Damit 
würden auch das dritte und das vierte Kriterium des 
Artikels 87 Absatz 1 des Vertrags erfüllt. 

(161) Die Kommission bestätigt weiter ihre vorläufige Bewer
tung, dass die an CalMac sowie an Northlink 1 und 
Northlink 2 geleisteten Zahlungen nicht dem Verhalten 
eines privaten Investors unter normalen Marktbedingun
gen entsprechen. Daher kann bei diesen Zahlungen, aus
gehend vom Prinzip des marktwirtschaftlich handelnden 
privaten Investors, nicht ausgeschlossen werden, dass sie 
staatliche Beihilfen darstellen. 

(162) Der Verkauf von Betriebsvermögen beim Übergang des 
Vertrags von Northlink 1 auf Northlink 2 enthielt keine 
Elemente staatlicher Beihilfen. Alle für die Fährdienste 
relevanten Vermögenswerte im Besitz von Northlink 1 
wurden in der Ausschreibung 2004-2005 allen Bietern 
zur Verfügung gestellt (siehe Erwägungsgrund 88). Der 
Verkauf, der für alle Vermögenswerte zusammen etwa 
1,5 Mio. GBP einbrachte, erfolgte — je nach der Art 
der Vermögenswerte — auf der Grundlage des aktuellen 
Marktpreises beziehungsweise des geschätzten Marktprei
ses. Da diese Vermögenswerte allen Bietern zum gleichen 
Preis zur Verfügung standen und diese Preise dem Markt
preis der Güter entsprachen, wurden bei ihrem Verkauf 
keine staatlichen Mittel eingesetzt und keinem Unterneh
men ein selektiver wirtschaftlicher Vorteil verschafft. 
Beim Verkauf der Vermögenswerte kann daher das Vor
handensein von Elementen staatlicher Beihilfen aus
geschlossen werden.
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(163) In ihrem Beschluss über die Einleitung des förmlichen 
Prüfverfahrens stellte die Kommission die Frage, ob die 
Zinsen, die für bestimmte, CalMac gewährte Darlehen 
verlangt wurden, dem Prinzip des marktwirtschaftlich 
handelnden privaten Investors entsprachen, und ob sie 
also Elemente staatlicher Beihilfen enthielten. 

(164) Dies wäre für die Feststellung wichtig gewesen, ob Cal
Mac für die Erfüllung seiner gemeinwirtschaftlichen Ver
pflichtungen — unter Berücksichtigung aller Möglichkei
ten staatlicher Finanzierung — einen übermäßigen Aus
gleich erhalten hatte. Da es sich jedoch bei der Beihilfe
regelung im Falle von CalMac um eine bestehende Bei
hilfe handelt, deren Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen 
Markt nur für die Zukunft beurteilt werden muss (siehe 
Abschnitt 5.2), braucht die Kommission nicht zu prüfen, 
ob es sich bei diesen Darlehen um staatliche Beihilfen 
handelt, denn sie betreffen die Vergangenheit. 

5.1.2. DIE ALTMARK-KRITERIEN 

(165) Um festzustellen, ob ein Vorteil vorliegt, der eine staatli
che Beihilfe im Sinne des Artikels 87 Absatz 1 des Ver
trags darstellen könnte, muss die Kommission, wie in 
Erwägungsgrund 112 erwähnt, prüfen, ob die „Altmark- 
Kriterien“ erfüllt sind. 

(166) Nach dem Altmark-Urteil ist der Ausgleich für die Erfül
lung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen beziehungs
weise von Verträgen über solche Verpflichtungen keine 
Begünstigung für den/die Empfänger — und fällt damit 
nicht unter das Verbot nach Artikel 87 Absatz 1 des 
Vertrags — wenn die folgenden vier Bedingungen gleich
zeitig erfüllt sind: 

— das begünstigte Unternehmen ist tatsächlich mit der 
Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen be
traut worden, und diese Verpflichtungen sind klar 
definiert worden (nachstehend „erstes Altmark-Krite
rium“); 

— die Parameter, anhand deren der Ausgleich berechnet 
wird, sind zuvor objektiv und transparent aufgestellt 
worden (nachstehend „zweites Altmark-Kriterium“); 

— der Ausgleich geht nicht über das hinaus, was erfor
derlich ist, um die Kosten der Erfüllung der gemein
wirtschaftlichen Verpflichtungen unter Berücksichti
gung der dabei erzielten Einnahmen und eines ange
messenen Gewinns aus der Erfüllung dieser Verpflich
tungen ganz oder teilweise zu decken (nachstehend 
„drittes Altmark-Kriterium“); und 

— falls das Unternehmen, das mit der Erfüllung gemein
wirtschaftlicher Verpflichtungen betraut werden soll, 
nicht im Rahmen eines Verfahrens zur Vergabe öf
fentlicher Aufträge ausgewählt wurde, ist die Höhe 
des erforderlichen Ausgleichs auf der Grundlage einer 
Analyse der Kosten bestimmt worden, die ein durch
schnittliches, gut geführtes Unternehmen, das so an
gemessen mit Transportmitteln ausgestattet ist, dass 

es den gestellten gemeinwirtschaftlichen Anforderun
gen genügen kann, bei der Erfüllung der betreffenden 
Verpflichtungen hätte, wobei die dabei erzielten Ein
nahmen und ein angemessener Gewinn aus der Er
füllung dieser Verpflichtungen zu berücksichtigen 
sind (nachstehend „viertes Altmark-Kriterium“). 

5.1.2.1. CalMac 

(167) In der Geschichte von CalMac gibt es, wie im Beschluss 
zur Einleitung des förmlichen Prüfverfahrens erwähnt, 
zwei Stufen: den Zeitraum vor dem Vertrag von 2007, 
in dem die gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen Cal
Mac ohne vorherige Ausschreibung direkt durch förmli
che Verpflichtungen („undertakings“) übertragen und alle 
Bedingungen für die Erbringung gemeinwirtschaftlicher 
Dienstleistungen im jährlichen Schreiben der schottischen 
Behörden an CalMac festgelegt wurden, und den Zeit
raum nach dem Vertrag von 2007, der nach einer öffent
lichen Ausschreibung vergeben wurde, in der die gemein
wirtschaftlichen Verpflichtungen im Einzelnen festgelegt 
worden waren. Die Situation hinsichtlich der Strecke 
Gourock-Dunoon ist gesondert zu betrachten, da diese 
Strecke aus dem Vertrag von 2007 ausgenommen war 
und die Bedingungen für die gemeinwirtschaftlichen Ver
pflichtungen auch weiterhin durch jährliche Schreiben 
der schottischen Behörden an CalMac festgelegt werden. 

a. Situation vor dem Vertrag von 2007 

(168) Wie im Beschluss zur Einleitung des förmlichen Prüfver
fahrens ausgeführt, besteht wenig Zweifel daran, dass vor 
dem Abschluss des Vertrags von 2007 der Ausgleich für 
die CalMac auferlegten gemeinwirtschaftlichen Verpflich
tungen nicht alle Altmark-Kriterien erfüllte. Die gemein
wirtschaftlichen Verpflichtungen waren nicht klar in ei
nem Rechtsakt definiert. Auch die Spezifikationen der 
gemeinwirtschaftlichen Dienstleistungen, wie die zu be
dienenden Häfen sowie Regelmäßigkeit, Beständigkeit 
und Häufigkeit der Dienste wurden nicht in einem förm
lichen Akt klar definiert. Die Parameter für die Festlegung 
des Ausgleichs wurden nicht zuvor auf transparente 
Weise bestimmt und die Höhe des Ausgleichs nicht auf 
der Grundlage einer Analyse der Kosten eines durch
schnittlichen Unternehmens berechnet. Die vorläufige Be
wertung im Beschluss zur Einleitung des förmlichen Prüf
verfahrens wird somit bestätigt. 

(169) Da der Ausgleich für den Dienst auf der Strecke Gou
rock-Dunoon noch immer auf dieser Grundlage erfolgt, 
gilt die obige Bewertung auch für diese Strecke. 

b. Situation nach dem Vertrag von 2007 

Altmark 1 – klar definierte gemeinwirtschaftliche Verpflichtun
gen 

(170) Für diesen Sektor gilt eine Verordnung, in der im Einzel
nen die Elemente aufgeführt sind, die eine angemessene 
Definition von gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen 
umfassen sollte. Die Erfüllung des ersten Altmark-Kriteri
ums sollte daher unter Berücksichtigung von Artikel 4 
der Seekabotage-Verordnung geprüft werden, in dem vor
gegeben ist, welche Elemente eine angemessene Defini
tion von Gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen umfas
sen sollte, nämlich anzulaufende Häfen, Regelmäßigkeit, 
Beständigkeit und Häufigkeit des Verkehrs, Dienstleis
tungskapazität, zu erhebende Gebühren sowie Schiffs
besatzung.
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(171) Der Vertrag von 2007 erfüllt diese Bedingung eindeutig, 
da alle diese Parameter im Einzelnen festgelegt werden. 
Die Ausschreibungsunterlagen enthalten zwar keine ge
nauen Zahlen für die Besatzungsstärke der Schiffe, doch 
lassen die Anforderungen beispielsweise in Bezug auf die 
Qualität des Dienstes und den Schutz der Beschäftigungs
vorschriften wenig Spielraum für größere Unterschiede 
bei der Bemannung der Schiffe. 

(172) Der öffentliche Dienstleistungsauftrag hat außerdem eine 
Laufzeit — nämlich sechs Jahre — die den Leitlinien der 
Gemeinschaft für staatliche Beihilfen im Seeverkehr 
(nachstehend „Seeverkehrs-Leitlinien“) ( 35 ) entspricht. 

Altmark 2 – vorherige objektive und transparente Aufstellung 
der Parameter, anhand derer der Ausgleich berechnet wird 

(173) Im Rahmen einer Würdigung auf der Grundlage des Alt
mark-Urteils ist als zweites Kriterium zu prüfen, ob die 
Parameter für den Ausgleich zuvor klar und in objektiver 
Weise festgelegt wurden, wobei alle Variablen (z. B. Kraft
stoffkosten, Investitionen in neue Schiffe usw.) zu be
rücksichtigen sind. 

(174) Die Ausgleichs-Parameter waren bereits relativ klar fest
gelegt, bevor die gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen 
erfüllt wurden. Sie entsprachen den von den Bietern vor
gesehenen Kosten, die im Einzelnen zu veranschlagen 
waren, zuzüglich einer vereinbarten Gewinnmarge abzüg
lich der erwarteten Einnahmen aus dem Betrieb des Fähr
dienstes. In einer Rückforderungsklausel war vorgesehen, 
dass bei einer Überschreitung der vereinbarten Gewinn
marge der Zuschuss entsprechend gekürzt würde. Diese 
Berechnung wird vor Inkrafttreten des Vertrags für jedes 
der sechs Jahre seiner Laufzeit vorgenommen (nachste
hend „Base Case Szenario“). Im öffentlichen Dienstleis
tungsauftrag sind eine Reihe außergewöhnlicher Um
stände vorgesehen, die zu einer Änderung des Aus
gleichsbetrags führen können (z. B. Hafenarbeiten, neues 
Schiff, Lohnerhöhungen usw.). 

(175) Am Ende jedes Jahres der Vertragslaufzeit wird das Base 
Case Szenario überprüft, um der tatsächlichen Entwick
lung Rechnung zu tragen. Das Base Case Szenario kann 
in einem bestimmten Jahr auch aufgrund außergewöhn
licher Umstände geändert werden. Der Ausgleichsbetrag 
kann während der Vertragslaufzeit mehrfach erhöht oder 
gesenkt werden. Die Änderung des Base Case Szenario 
wird vom Betreiber (CalMac) vorgeschlagen und muss 
von der schottischen Regionalregierung akzeptiert wer
den. Bei Meinungsverschiedenheiten kann auch ein Ex
perte hinzugezogen werden. Der öffentliche Dienstleis
tungsauftrag enthält zwar einige Angaben dazu, wie der 
Ausgleich im Falle bestimmter unvorhergesehener Um
stände anzupassen ist, doch sind die genauen Parameter 
dieser Anpassungen nicht im Voraus bekannt. Der Aus
gleichsbetrag wird eher in einem bilateralen Schiedsver
fahren zwischen den schottischen Behörden und CalMac 
angepasst, unter Umständen unter Hinzuziehung eines 
Experten. Die bei diesem Schiedsverfahren zu Grunde 

gelegten Kriterien wurden nicht vorher in objektiver 
Weise so festgelegt, dass alle denkbaren Situationen abge
deckt werden. Dieses Schiedsverfahren führt zu mangeln
der Transparenz bei der Festlegung der Parameter für den 
Ausgleich. Es beinhaltet darüber hinaus das Risiko einer 
Schwankung des jährlich gewährten Ausgleichs, die nicht 
von transparenten, zuvor festgelegten und objektiven Kri
terien abhängt. 

(176) Daher kann die Kommission nicht zweifelsfrei feststellen, 
dass das zweite Altmark-Kriterium erfüllt ist. 

Altmark 3 – keine Überkompensation (einschließlich angemes
sener Gewinne) 

(177) Wie vorstehend ausgeführt, werden die Parameter für die 
Berechnung des Ausgleichs, mit Ausnahme der in dem 
unter bestimmten Umständen vorgesehenen Schiedsver
fahren angewandten Kriterien, im Allgemeinen klar fest
gelegt. Selbst wenn einige Parameter für die Berechnung 
des Ausgleichs nicht zuvor genau definiert werden, ist 
nach Ansicht der Kommission das Verfahren zur Über
prüfung des Ausgleichsbetrags unter diesen Umständen 
geeignet, jede Überkompensierung zu verhindern. Der 
mögliche zusätzliche Ausgleich richtet sich nämlich 
nach den tatsächlich angefallenen Kosten. Folglich ist 
das dritte Altmark-Kriterium erfüllt (siehe auch Abschnitt 
5.3.3.3). 

Altmark 4 – Ausschreibungsverfahren — bei Vergabe ohne 
Ausschreibung Berechnung der Kosten durch Zugrundelegung 
eines durchschnittlichen Unternehmens 

(178) Im vorliegenden Fall wurden die gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtungen im Anschluss an ein Ausschreibungsver
fahren übertragen. 

(179) Zunächst ist zu prüfen, ob die Ausschreibung gut kon
zipiert, fair, offen und transparent war. Andernfalls ent
stehen dem Staat möglicherweise Kosten, die das für die 
Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen er
forderliche Mindestmaß übersteigen. 

(180) Als problematisch wurden von den Beteiligten in diesem 
Zusammenhang vor allem die Bündelung aller Strecken 
in einer Ausschreibung, mit Ausnahme der Strecke Gou
rock-Dunnon, sowie die Tatsache genannt, dass der er
folgreiche Bieter Schiffe von CMAL einsetzen muss. 

(181) Hinsichtlich der Bündelung der Strecken wurde ange
führt, dass dadurch Wettbewerber praktisch ausgeschlos
sen wurden, da CalMac, das bereits alle diese Strecken 
bediente, der einzige Bieter war, der ein Angebot für das 
gesamte Bündel vorlegen konnte. 

(182) Es gab aber einen zweiten Bieter (V-Ships), der ein An
gebot für das gesamte Streckenbündel abgab. V-Ships zog 
sich jedoch schließlich mit der Begründung zurück, dass 
die Vorgabe, Schiffe von CMAL einzusetzen, Innovatio
nen und Flexibilität bei den zu leistenden Diensten ver
hinderte.

DE 18.2.2011 Amtsblatt der Europäischen Union L 45/53 

( 35 ) ABl. C 13 vom 17.1.2004, S. 3.



(183) Das geographische Gebiet, das durch die 26 Strecken 
abgedeckt wird, ist relativ homogen: alle Strecken sind 
relativ kurz (maximal ca. 100 km), und die anzulaufen
den Hfen liegen relativ dicht beieinander (in einem Ra
dius von etwa 250 km). 

(184) Die Behörden des Vereinigten Königreichs legten glaub
hafte Argumente vor, die die Bündelung der 26 Strecken 
rechtfertigten. 

(185) Sie führten an, dass durch die Bündelung ein Höchstmaß 
an Flexibilität für die Flotte gewährleistet wird, um das 
Netz bestmöglich zu bedienen. Beispielsweise muss beim 
Ausfall eines Schiffs unbedingt sofort ein Ersatzschiff be
reitgestellt werden können, um zuverlässige Versorgungs
dienste zu gewährleisten. Ersatzschiffe werden auch ge
braucht, wenn die Wetterbedingungen schlecht sind, 
Wartungsarbeiten an den Schiffen erforderlich sind oder 
unerwartet größere Kapazität benötigt wird. Derzeit kann 
CalMac oft für Ersatz sorgen, indem es seine auf anderen 
Strecken eingesetzten Schiffe umorganisiert. Würden 
mehrere Betreiber dieses Netz bedienen, wäre es sehr 
viel schwieriger, die Kontinuität der Dienste und eine 
optimale Auslastung zu gewährleisten. 

(186) Außerdem wird durch die Bündelung aller Strecken die 
Integration des Netzes verbessert, da dadurch Sicherheits-, 
Qualitäts- und Umweltaspekte des Schiffs- und Harfen
betriebs besser aufeinander abgestimmt werden können 
und dafür gesorgt werden kann, dass Standards im ge
samten Netz einheitlich angewendet werden. Das Regio
nalbüro für Schottland und Irland der United Kingdom's 
Maritime & Coastguard Agency hat klargestellt, dass die 
Fragmentierung des Netzes möglicherweise nicht der ef
fizienteste Weg ist, um die Kontinuität sicherer und ver
lässlicher Dienste zu gewährleisten. 

(187) Außerdem können durch die Bündelung Größenvorteile 
insbesondere beim Fahrkartenverkauf und im Marketing 
erzielt und ein integriertes Beförderungssystem unter
stützt werden, da die Kunden mit einem einzigen Vor
gang verschiedene Strecken buchen können. Dies dient 
auch der Förderung des Tourismus. 

(188) Es könnte das Argument angeführt werden, dass jede 
Strecke separat ausgeschrieben werden sollte, um die 
Kosten möglichst gering zu halten. Die Kommission er
kennt jedoch an, dass Verwaltungsaufwand und Kosten 
einer solchen Einzelausschreibung (26 separate Aus
schreibungen) möglicherweise zu hoch sind. 

(189) Als Kompromisslösung könnte erwogen werden, nur ei
nige Strecken zu bündeln, doch es lässt sich nicht vor
hersehen, ob eine solche Ausschreibung zu höheren oder 
niedrigeren Gesamtkosten für den Staatshaushalt führen 
würde, als sie derzeit durch eine gebündelte Ausschrei
bung entstehen. 

(190) In der Mitteilung der Kommission zur Auslegung der 
Seekabotage-Verordnung (Abschnitt 5.5.3) heißt es: „Die 
Mitgliedstaaten möchten oft Strecken von und nach ver
schiedenen Inseln, für die gemeinwirtschaftliche Ver

pflichtungen auferlegt wurden, in einem einzigen Bündel 
zusammenfassen, um Größenvorteile zu erzielen und Be
treiber anzuziehen. Solche Bündelungen verstoßen grund
sätzlich nicht gegen das Gemeinschaftsrecht, solange sie 
nicht zu Diskriminierungen führen. Ausschlaggebend für 
die geeignete Größe eines Bündels sollte der erzielte op
timale Synergieeffekt bei der Sicherung notwendiger Ver
kehrsverbindungen sein.“ 

(191) Angesichts der Rechtsvorschriften, die die Bündelung von 
Strecken ausdrücklich zugelassen, und der vernünftigen 
Argumente der Behörden des Vereinigten Königreichs 
kann die Kommission nicht zu dem Schluss kommen, 
dass die Bündelung von Strecken eine unnötig unfaire 
Bedingung der Ausschreibung ist und die Kosten für 
den Staat die Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Ver
pflichtungen automatisch erhöht. 

(192) Die Auflage für den erfolgreichen Bieter, CMAL-Betriebs
vermögen zu nutzen, ist eine vertretbare Bedingung der 
Ausschreibung, da die schottischen Behörden ein klares 
Interesse daran hatten, auf bereits vorhandene Schiffe 
zurückzugreifen, statt sie ungenutzt lassen zu müssen 
oder sich dieser Vermögenswerte auf andere Weise zu 
entledigen. In der Mitteilung zur Auslegung der Seekabo
tage-Verordnung (Abschnitt 5.3.2.1) ist Folgendes vor
gesehen: „Sollten einzelstaatliche Behörden selbst Schiffe 
besitzen oder ihnen Schiffe zur Verfügung stehen, so 
können diese allen potenziellen Dienstleistungserbringern 
unter denselben nichtdiskriminierenden Bedingungen an
geboten werden.“ Außerdem ist dies für die Bieter eine 
neutrale Bedingung, da jeder Bieter denselben Preis für 
die Benutzung derselben Schiffe bezahlen muss. Diese 
Auflage ist zwar legitim, könnte aber den Dienst verteu
ern. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass niedrigere 
Gesamtnettokosten für die gemeinwirtschaftlichen Ver
pflichtungen entstehen würden, wenn die Bieter die Mög
lichkeit hätten, alternative Lösungen in Bezug auf die 
Schiffe vorzuschlagen. 

(193) Angesichts der besonderen Eigenschaften der Schiffe, die 
für den Einsatz auf den Strecken zu den westschottischen 
Inseln benötigt werden, könnte es für einen einzigen 
Betreiber schwierig sein, rechtzeitig zum Beginn der Ver
tragslaufzeit eine neue Flotte geeigneter Schiffe zur Ver
fügung zu haben, die alle diese Strecken bedienen und 
die Verbindungen zu den entlegenen Inseln aufrecht er
halten können. 

(194) CalMac hatte bei dieser Ausschreibung einen Wett
bewerbsvorteil, da das Unternehmen die Strecken bereits 
bediente, es wäre jedoch falsch, anzunehmen, dass auf
grund dieses Vorteils die Ausschreibung unrechtmäßiger
weise maßgeschneidert war und andere Bieter tatsächlich 
ausschloss ( 36 ). 

(195) Die Kommission kommt daher zu dem Schluss, dass das 
Ausschreibungsverfahren in angemessener Weise durch
geführt wurde und offen, diskriminationsfrei und trans
parent war.
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(196) Wie bereits erwähnt, müssen die Parameter für die Be
rechnung des Ausgleichs mindestens jährlich überprüft 
werden. Diese Überprüfung ist in einigen Fällen das Er
gebnis eines Schiedsverfahrens zwischen dem Betreiber 
und den schottischen Behörden. Folglich besteht die Ge
fahr, dass der Staat dem Betreiber mehr (oder weniger) 
Mittel zur Verfügung stellen muss, als in dessen Angebot 
als Ausgleich vorgesehen war. 

(197) Hätten sich die Bieter nach der Aufforderung zur Einrei
chung von Angeboten verpflichten müssen, für die sechs 
Jahre der Laufzeit des Vertrags einen festen Ausgleichs
betrag zu akzeptieren, so dass alle Risiken zu ihren Las
ten gingen, würde der Staat keinerlei Risiko tragen und 
theoretisch die Kosten minimieren. Es kann jedoch nicht 
ausgeschlossen werden, dass, hätten die Bieter alle Risi
ken des Geschäfts übernehmen müssen, kein Unterneh
men zur Angebotsabgabe bereit gewesen wäre oder die 
Bieter sehr viel höhere Preise verlangt hätten, um das 
zusätzliche Risiko abzudecken. 

(198) Es kann daher nicht zweifelsfrei festgestellt werden, dass 
das vierte Altmark-Kriterium erfüllt ist. 

Schlussfolgerung 

(199) Da nicht zweifelsfrei festgestellt werden kann, dass das 
zweite und das vierte Altmark-Kriterium erfüllt sind, ist 
davon auszugehen, dass der öffentliche Dienstleistungs
auftrag für CalMac Elemente staatlicher Beihilfen enthält. 

5.1.2.2. NorthLink 

a. Northlink 1 (2002-2006) 

Altmark 1 – klar definierte gemeinwirtschaftliche Verpflichtun
gen 

(200) Wie unter Erwägungsgrund 170 ausgeführt gilt für diesen 
Sektor eine Verordnung, in der im Einzelnen die Ele
mente aufgeführt sind, die eine angemessene Definition 
von gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen umfassen 
sollte. Die Erfüllung des ersten Altmark-Kriteriums sollte 
daher unter Berücksichtigung von Artikel 4 der Seekabo
tage-Verordnung geprüft werden. 

(201) Die Ausschreibung erfüllte dieses Kriterium eindeutig, da 
alle in der Seekabotage-Verordnung genannten Parameter 
im Einzelnen festgelegt sind, d. h. anzulaufende Häfen, 
Regelmäßigkeit, Beständigkeit und Häufigkeit des Ver
kehrs, Dienstleistungskapazität, zu erhebende Gebühren 
sowie Schiffsbesatzung. Dies wird im Bericht von Audit 
Scotland vom Dezember 2005 bestätigt. 

(202) Der öffentliche Dienstleistungsauftrag hatte darüber hi
naus eine Laufzeit, die unter den in den Seeverkehrs-Leit
linien empfohlenen sechs Jahren lag. 

Altmark 2 – vorherige objektive und transparente Aufstellung 
der Parameter, anhand derer der Ausgleich berechnet wird 

(203) Die Ausgleichs-Parameter waren bereits relativ klar fest
gelegt, bevor die gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen 
erfüllt wurden. Sie entsprachen den von den Bietern vor

gesehenen Kosten, die im Einzelnen zu veranschlagen 
waren, zuzüglich einer vereinbarten Gewinnmarge abzüg
lich der erwarteten Einnahmen aus dem Betrieb des Fähr
dienstes. Es gab eine Rückforderungsklausel, nach der bei 
einer Überschreitung der vereinbarten Gewinnmarge die 
zusätzlichen Gewinne mit der schottischen Regionalregie
rung zu teilen waren. Der Bieter, der den Zuschlag er
hielt, hatte den größten Teil des wirtschaftlichen/finan
ziellen Risikos zu tragen (Risiko einer Kostensteigerung 
gegenüber den Voranschlägen, Risiko sinkender Nach
frage, Inflationsrisiko usw.). 

(204) Für andere Risiken stand die schottische Regionalregie
rung allein oder gemeinsam mit den Parteien ein; dies 
gilt vor allem für das Risiko einer geänderten Politik (auf 
EU- oder nationaler Ebene) und legislative Risiken (bei
spielsweise Änderungen der Körperschaftsteuer). Nach 
dem Vertrag war die schottische Regionalregierung darü
ber hinaus verpflichtet, weitere Zuschüsse an Northlink 1 
zu zahlen, falls die Kapitalerträge des Unternehmens un
ter einer bestimmten Rate lagen oder falls sich andere 
Faktoren, auf die es keinen Einfluss hatte, auf seine Ein
nahmen auswirkten (z. B. Anstieg der Kraftstoffpreise um 
mehr als 10 %). Nachdem Northlink 12003 in finanzielle 
Schwierigkeiten geraten war, wurden zusätzliche Zahlun
gen geleistet, und 2004 wurde der Nachtrag unterzeich
net, in dem monatliche Zahlungen an Northlink 1 sowie 
— in Abhängigkeit von der finanziellen Leistungsfähig
keit der Gesellschaft — die Möglichkeit weiterer Zahlun
gen vorgesehen waren. 

(205) Die Möglichkeiten für zusätzliche Finanzhilfen über das 
im ursprünglichen Vertrag vorgesehene Maß hinaus wur
den nicht anhand von Parametern festgelegt, die zuvor in 
objektiver und transparenter Weise aufgestellt worden 
waren, wie der spätere zusätzliche Finanzbedarf zeigt, 
der den Umfang des öffentlichen Dienstleistungsauftrags 
übersteigt. In jedem Fall lagen den zusätzlichen Finanzie
rungsmöglichkeiten aufgrund des Nachtrags und den zu
sätzlichen Zahlungen an Northlink 1 zur Behebung sei
ner finanziellen Schwierigkeiten keine objektiven und 
transparenten Parameter zugrunde. 

(206) Daher kann nicht zweifelsfrei festgestellt werden, dass das 
zweite Altmark-Kriterium erfüllt ist. 

Altmark 3 – keine Überkompensation (einschließlich angemes
sener Gewinne) 

(207) Wie vorstehend ausgeführt, wurden die Parameter für die 
Berechnung des Ausgleichs im Allgemeinen klar fest
gelegt, mit Ausnahme der in dem unter bestimmten Um
ständen vorgesehenen Schiedsverfahren angewandten Kri
terien. Auch wenn einige Parameter für die Berechnung 
des Ausgleichs nicht zuvor genau festgelegt wurden, war 
das Verfahren zur Überprüfung des Ausgleichsbetrags 
unter diesen Umständen geeignet, um jede Überkompen
sierung zu verhindern. Der von Northlink 1 geschlossene 
öffentliche Dienstleistungsauftrag entsprach also dem 
dritten Altmark-Kriterium.
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Altmark 4 – öffentliche Ausschreibung — bei Vergabe ohne 
Ausschreibung Berechnung der Kosten durch Zugrundelegung 
eines durchschnittlichen Unternehmens 

(208) Wie im bereits analysierten Fall in Bezug auf CalMac 
(Erwägungsgrund 178) wurden Northlink 1 die gemein
wirtschaftlichen Verpflichtungen im Anschluss an ein 
Ausschreibungsverfahren übertragen. 

(209) Daher ist zu prüfen, ob die Ausschreibung gut konzipiert, 
fair, offen und transparent war. Andernfalls entstehen 
dem Staat möglicherweise Kosten, die das für die Erfül
lung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen erfor
derliche Mindestmaß übersteigen. 

(210) Das Ausschreibungsverfahren umfasste zwei Strecken (26 
Strecken im Falle von CalMac, der vorstehend analysiert 
wurde — siehe Erwägungsgründe 183-191). In Bezug auf 
Northlink 1 und Northlink 2 spielt also die Bündelung 
eine weniger große Rolle als bei CalMac. Aus den glei
chen Gründen wie sie in Bezug auf CalMac geltend ge
macht wurden ist die Kommission daher nicht der An
sicht, dass durch die Bündelung der beiden Strecken der 
offene, diskriminationsfreie und transparente Charakter 
der Ausschreibung in Frage gestellt wird. 

(211) Die Zuschüsse, die Northlink 1 im Rahmen des Nach
trags gewährt wurden und die den im ursprünglichen 
Vertrag vorgesehenen Ausgleich überstiegen, waren dage
gen nicht das Ergebnis einer öffentlichen Ausschreibung 
und wurden nicht auf der Grundlage einer Analyse der 
Kosten eines durchschnittlichen Unternehmens festgelegt. 
Durch Einführung eines neuen Systems der Defizitfinan
zierung während der Laufzeit des Vertrags wurden durch 
den Nachtrag nämlich Art und Umfang der ursprüng
lichen Ausschreibung geändert, wodurch die Transparenz 
der Präsentation für mögliche Bieter beeinträchtigt wurde. 

(212) Es kann daher nicht zweifelsfrei festgestellt werden, dass 
das vierte Altmark-Kriterium erfüllt ist. 

Schlussfolgerung 

(213) Da nicht zweifelsfrei festgestellt werden kann, dass das 
zweite und das vierte Altmark-Kriterium erfüllt sind, ist 
davon auszugehen, dass der öffentliche Dienstleistungs
auftrag für Northlink 1 Elemente staatlicher Beihilfen 
enthält. 

b. Northlink 2 (2006-2012) 

Altmark 1 – klar definierte gemeinwirtschaftliche Verpflichtun
gen 

(214) Wie vorstehend ausgeführt, gilt für diesen Sektor eine 
Verordnung, in der im Einzelnen die Elemente aufgeführt 
sind, die eine angemessene Definition von gemeinwirt
schaftlichen Verpflichtungen umfassen sollte. Die Erfül
lung des ersten Altmark-Kriteriums sollte daher unter 
Berücksichtigung von Artikel 4 der Seekabotage-Verord
nung geprüft werden. 

(215) Die Ausschreibung erfüllte dieses Kriterium eindeutig, da 
alle in der Seekabotage-Verordnung genannten Parameter 
im Einzelnen festgelegt sind, d. h. anzulaufende Häfen, 

Regelmäßigkeit, Beständigkeit und Häufigkeit des Ver
kehrs, Dienstleistungskapazität, zu erhebende Gebühren 
sowie Schiffsbesatzung. 

(216) Der öffentliche Dienstleistungsauftrag hat außerdem eine 
Laufzeit — nämlich sechs Jahre — die den Seeverkehrs- 
Leitlinien entspricht. 

Altmark 2 – vorherige objektive und transparente Aufstellung 
der Parameter, anhand derer der Ausgleich berechnet wird 

(217) Die Ausgleichs-Parameter waren bereits relativ klar fest
gelegt, bevor die gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen 
erfüllt wurden. Sie entsprachen den von den Bietern vor
gesehenen Kosten, die im Einzelnen zu veranschlagen 
waren, zuzüglich einer vereinbarten Gewinnmarge abzüg
lich der erwarteten Einnahmen aus dem Betrieb des Fähr
dienstes. Es gibt eine Rückforderungsklausel, nach der bei 
einer Überschreitung der vereinbarten Gewinnmarge die 
zusätzlichen Gewinne mit der schottischen Regionalregie
rung zu teilen waren. In diesem zweiten Vertrag mit 
Northlink 2 werden mehr Risiken von der schottischen 
Regionalregierung übernommen oder von den Parteien 
gemeinsam getragen (Wetterrisiko, Inflationsrisiko, Risiko 
sinkender Nachfrage, Änderung der Verkehrspolitik etc.). 

(218) Ähnlich wie bei dem 2007 mit CalMac geschlossenen 
öffentlichen Dienstleistungsauftrag sind die Zuschuss
beträge jährlich auf der Grundlage der tatsächlichen Leis
tung im Vorjahr zu prüfen. Der Betreiber legt einen vor
läufigen Entwurf eines überarbeiteten „Base Case“-Szena
rios vor, den die schottischen Behörden genehmigen 
müssen. Im Konfliktfall wird ein Experte als Vermittler 
hinzugezogen. Der öffentliche Dienstleistungsauftrag ent
hält zwar einige Angaben dazu, wie der Ausgleich im 
Falle bestimmter unvorhergesehener Umstände anzupas
sen ist, doch sind die genauen Parameter dieser Anpas
sungen nicht im Voraus bekannt. Der Ausgleichsbetrag 
wird eher in einem bilateralen Schiedsverfahren zwischen 
den schottischen Behörden und Northlink 2 angepasst, 
unter Umständen unter Hinzuziehung eines Experten. 
Die Kommission stellt fest, dass die bei diesem Schieds
verfahren zu Grunde gelegten Kriterien nicht vorher in 
objektiver Weise so festgelegt wurden, dass alle denk
baren Situationen abgedeckt werden. Dieses Schiedsver
fahren führt zu mangelnder Transparenz bei der Fest
legung der Parameter für den Ausgleich. Es beinhaltet 
darüber hinaus das Risiko einer Schwankung des jährlich 
gewährten Ausgleichs, die nicht von transparenten, zuvor 
festgelegten und objektiven Kriterien abhängt. Daher 
kann nicht zweifelsfrei festgestellt werden, dass das 
zweite Altmark-Kriterium erfüllt ist. 

Altmark 3 – keine Überkompensation (einschließlich vertret
barer Gewinne) 

(219) Wie vorstehend ausgeführt, werden die Parameter für die 
Berechnung des Ausgleichs im Allgemeinen klar fest
gelegt, mit Ausnahme der in dem unter bestimmten Um
ständen vorgesehenen Schiedsverfahren angewandten Kri
terien. Auch wenn einige Parameter für die Berechnung 
des Ausgleichs nicht zuvor genau definiert werden, ist 
das Verfahren zur Überprüfung des Ausgleichsbetrags 
unter diesen Umständen geeignet, jede Überkompensie
rung zu verhindern. Der mögliche zusätzliche Ausgleich
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richtet sich nämlich nach den tatsächlich angefallenen 
Kosten. Folglich ist das dritte Altmark-Kriterium erfüllt 
(siehe auch Abschnitt 5.3.4.3). 

Altmark 4 – öffentliche Ausschreibung — bei Vergabe ohne 
Ausschreibung Berechnung der Kosten durch Zugrundelegung 
eines durchschnittlichen Unternehmens 

(220) Im vorliegenden Fall wurden die gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtungen im Anschluss an ein Ausschreibungsver
fahren übertragen. 

(221) Zunächst ist zu prüfen, ob die Ausschreibung gut kon
zipiert, fair, offen und transparent war. Andernfalls ent
stehen dem Staat möglicherweise Kosten, die das für die 
Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen er
forderliche Mindestmaß übersteigen. 

(222) Wie im Fall von Northlink 1 stellt die Bündelung der 
beiden Strecken den offenen, diskriminationsfreien und 
transparenten Charakter der Ausschreibung in Frage. 

(223) Wie bei CalMac ist die Auflage für den erfolgreichen 
Bieter, die Schiffe von Northlink 1 einzusetzen, eine ver
tretbare Bedingung der Ausschreibung, da die schottische 
Regionalregierung ein klares Interesse daran hatte, auf 
bereits zur Verfügung stehende Schiffe zurückzugreifen, 
statt sie ungenutzt lassen zu müssen oder sich dieser 
Vermögenswerte auf andere Weise zu entledigen. Außer
dem ist dies für die Bieter eine neutrale Bedingung, da 
jeder Bieter denselben Preis für die Benutzung derselben 
Schiffe bezahlen muss. Obwohl diese Auflage legitim ist, 
könnte sie den Dienst verteuern. Es kann nicht aus
geschlossen werden, dass niedrigere Gesamtnettokosten 
für die gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen entstehen 
würden, wenn die Bieter die Möglichkeit hätten, alterna
tive Lösungen in Bezug auf die Schiffe vorzuschlagen. 

(224) Aus diesen Gründen kann die Kommission — wie auch 
in der vorstehenden Beurteilung im Fall CalMac ( 37 ) — 
nicht zweifelsfrei feststellen, dass das vierte Altmark-Kri
terium erfüllt ist. 

Schlussfolgerung 

(225) Da nicht zweifelsfrei festgestellt werden kann, dass das 
zweite und das vierte Altmark-Kriterium erfüllt sind, ist 
davon auszugehen, dass der öffentliche Dienstleistungs
auftrag für Northlink 2 Elemente staatlicher Beihilfen 
enthält. 

5.2. ART DER BEIHILFE 

5.2.1. ALLGEMEINE ERWÄGUNGEN 

(226) Nachdem festgestellt wurde, dass die Zahlungen an Cal
Mac, Northlink 1 und Northlink 2 staatliche Beihilfen im 
Sinne des Artikels 87 Absatz 1 EG-Vertrag darstellen, 
muss die Kommission beurteilen, ob es sich hierbei um 
eine bereits bestehende oder um eine neue staatliche Bei
hilfe handelt. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, 
dass die Kommission bei Einleitung des förmlichen Prüf
verfahrens nicht auf die Frage einging, ob die Beihilfe als 
neue oder als bestehende Beihilfe zu betrachten ist. 

(227) Wie bereits ausgeführt ( 38 ) wurde es jedoch im Zuge des 
förmlichen Prüfverfahrens deutlich, dass ein Teil der Bei
hilfe angesichts des Datums des Inkrafttretens der ihr zu 
Grunde liegenden Rechtsvorschriften als bestehende Bei
hilfe betrachtet werden könnte. Daher beschloss die 
Kommission, gleichzeitig mit dem förmlichen Prüfverfah
ren ein Verfahren der Zusammenarbeit gemäß Artikel 17 
der Verfahrensverordnung einzuleiten. 

(228) Bei einer bestehenden staatlichen Beihilfe muss die Kom
mission lediglich prüfen, ob sie zum jetzigen Zeitpunkt 
mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar ist, und mögli
che Änderungen für die Zukunft vorschlagen. Im Falle 
einer neuen Beihilfe muss die Kommission dagegen ihre 
Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt auch in der 
Vergangenheit prüfen. 

(229) Nach Artikel 1 Buchstabe b Ziffer i der Verfahrensver
ordnung in ihrer geänderten Fassung sind bestehende 
Beihilfen „unbeschadet der Artikel 144 und 172 der 
Akte über den Beitritt Österreichs, Finnlands und Schwe
dens, des Anhangs IV Nummer 3 und der Anlage zu 
diesem Anhang der Akte über den Beitritt der Tsche
chischen Republik, Estlands, Zyperns, Lettlands, Litauens, 
Ungarns, Maltas, Polens, Sloweniens und der Slowakei 
und des Anhangs V Nummer 2 und Nummer 3 Buch
stabe b und der Anlage zu diesem Anhang der Akte über 
den Beitritt Bulgariens und Rumäniens alle Beihilfen, die 
vor Inkrafttreten des Vertrages in dem entsprechenden 
Mitgliedstaat bestanden, also Beihilferegelungen und Ein
zelbeihilfen, die vor Inkrafttreten des Vertrages eingeführt 
worden sind und auch nach dessen Inkrafttreten noch 
anwendbar sind“. 

(230) Gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 794/2004 der Kommission vom 21. April 2004 
zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 
des Rates über besondere Vorschriften für die Anwen
dung von Artikel 93 des EG-Vertrags ( 39 ) (nachstehend 
„Durchführungsverordnung“) „ist die Änderung einer be
stehenden Beihilfe jede Änderung, außer einer Änderung 
rein formaler oder verwaltungstechnischer Art, die keinen 
Einfluss auf die Würdigung der Vereinbarkeit der Beihil
femaßnahme mit dem Gemeinsamen Markt haben kann“. 

(231) Nach der ständigen Rechtsprechung ( 40 ) ist nicht jede ge
änderte bestehende Beihilfe als neue Beihilfe anzusehen. 
In dieser Rechtssache stellte das Gericht erster Instanz 
fest: „Daher wird die ursprüngliche Regelung durch die 
Änderung nur dann in eine neue Beihilferegelung unge
wandelt, wenn die Änderung sie in ihrem Kern betrifft. 
Um eine derartige wesentliche Änderung kann es sich 
jedoch nicht handeln, wenn sich das neue Element ein
deutig von der ursprünglichen Regelung trennen lässt.“
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( 37 ) Siehe Erwägungsgründe 178-198. 

( 38 ) Siehe Erwägungsgrund 9. 
( 39 ) ABl. L 140 vom 30. 4.2004, S. 1. 
( 40 ) Urteil des Gerichts erster Instanz vom 30. April 2002, verbundene 

Rechtssachen T-195/01 und T-207/01 — Gibraltar gegen Kommis
sion, Slg. 2002, II-2309.



(232) Weiter stellte des Gericht Erster Instanz fest „[…] dass 
Maßstab für die Einstufung einer Beihilfe als neue oder 
umgestaltete Beihilfe die Bestimmungen sind, in denen 
sie vorgesehen ist.“ ( 41 ) Wurden die einschlägigen Rechts
vorschriften nicht in Bezug auf die Art der Vergünstigung 
oder die Tätigkeiten der Begünstigten geändert, handelt es 
sich nicht um eine neue Beihilfe. 

(233) Daher sollte auf der Grundlage des Rechtsrahmens und 
der Änderungen der Beihilferegelung geprüft werden, ob 
es seit dem Beitritt des Vereinigten Königreichs zur EU 
im Jahr 1973 wesentliche Änderungen gegeben hat, die 
eine neue Beihilfe darstellen würden. In der Rechtspre
chung werden hier Änderungen der Vergünstigung, des 
verfolgten Ziels, des Begünstigten oder der Finanzierungs
quelle angeführt. 

(234) Weiter sollte geprüft werden, ob sich die nachträglich 
vorgenommenen Änderungen eindeutig von der ur
sprünglichen Maßnahme trennen lassen oder ob die Än
derungen, die sich nicht davon trennen lassen, den ur
sprünglichen Rechtsrahmen im Kern verändern, d. h. Art 
der Vergünstigung oder Finanzierungsquelle, Zweck oder 
Rechtsgrundlage der Beihilfe, Begünstigte oder Umfang 
der Tätigkeiten der Begünstigten, so dass dieser Rechts
rahmen insgesamt in eine neue Beihilfe umgewandelt 
wird. 

5.2.2. CALMAC 

(235) CalMac bot bereits lange vor dem Beitritt des Vereinigten 
Königreichs zur Europäischen Gemeinschaft 1973 Fähr
dienste zu den westschottischen Inseln an. 

(236) Die ursprüngliche Rechtsgrundlage für die Zuschüsse war 
Abschnitt 2 Absatz 1 des Highlands and Islands Shipping 
Services Act von 1960, der es den Scottish Ministers ( 42 ) 
gestattete, Zuschüsse/Darlehen an Personen zu vergeben 
die gemeinwirtschaftliche Dienstleistungen im Seeverkehr 
erbrachten. In den Abschnitten 2(3) und 2(4) dieses Er
lasses war vorgesehen, dass eine förmliche Verpflichtung 
(„undertaking“) (die in der Praxis als sekundärrechtliche 
Vorschriften gehandhabt wurden) erforderlich war, wenn 
ein solcher Zuschuss/ein solches Darlehen 10 000 GBP 
überstieg, und dass jede solche Verpflichtung vom schot
tischen Parlament ( 43 ) genehmigt werden musste. 

(237) Abschnitt 45(1) des Transport (Scotland) Act von 2005, 
der am 10. Oktober 2005 in Kraft trat, hob diese Be
stimmungen des Erlasses von 1960 auf, doch ist in Ab
schnitt 45(2) vorgesehen, dass jede vor dem 10. Oktober 
2005 eingegangene förmliche Verpflichtung weiterhin 
wirksam war. Dies bedeutet, dass die förmliche Verpflich
tung vom 7. April 1995, mit der CalMac die gemeinwirt
schaftlichen Verpflichtungen übertragen worden waren, 

auch nach dem Inkrafttreten des Erlasses von 2005 
noch gültig war. 

(238) Seit am 1. Oktober 2006 die CalMac-Gruppe umstruk
turiert und eine neue juristische Person für die Bedienung 
der Strecke Gourock-Dunoon geschaffen wurde, gründet 
sich der Ausgleich für die gemeinwirtschaftlichen Ver
pflichtungen auf dieser Strecke auf Abschnitt 70(1) des 
Transport (Scotland) Act von 2001 in der durch den 
Transport Scotland Act von 2005 geänderten Fassung. 

(239) Bis zum Inkrafttreten des Vertrags über Fährdienste im 
Clyde und zu den Hebriden am 1. Oktober 1997 wurden 
die gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen (Regelmäßig
keit, Häufigkeit, Kapazitäten, Fahrpreise und Höhe der 
Zuschüsse) in jährlichen Schreiben der Scottish Ministers 
an CalMac festgelegt. 

(240) Seit dem 1. Oktober 2007 werden die gesamtwirtschaft
lichen Verpflichtungen in einem öffentlichen Dienstleis
tungsauftrag definiert, der nach einer öffentlichen Aus
schreibung vergeben wird; hiervon ausgenommen ist 
nur die Strecke Gourock-Dunoon. 

(241) Für die Strecke Gourock-Dunoon werden seit dem 
1. Oktober 2007 die Zuschussbedingungen auf dem Ver
waltungsweg festgelegt; Grundlage hierfür sind die Ge
nehmigung der jährlichen Finanzpläne des Unternehmens 
durch die Scottish Ministers und die laufende Über
wachung des Finanzierungsbedarfs zur Deckung tatsäch
licher Defizite durch die schottische Regierung. 

(242) Angesichts dessen ist die Kommission der Ansicht, dass 
der Zweck der Beihilferegelung, nämlich Fährdienste zu 
den schottischen Inseln zu gewährleisten, seit ihrer Ein
führung eindeutig unverändert geblieben ist, nämlich die 
Gewährleistung von Fährdiensten zwischen den schotti
schen Inseln. 

(243) Durch die Weiterentwicklung der Rechtsgrundlage für die 
Regelung hat sich die Art des Vorteils, der CalMac seit 
1973 gewährt wurde, inhaltlich nicht geändert. CalMac 
hat laufend Defizitzuschüsse, Kapitalzuschüsse und Dar
lehen (für Piers und Hafeninfrastruktur sowie Schiffe) 
erhalten. Auch die Finanzierungsquelle ist unverändert, 
da alle Mittel weiterhin aus dem Staatshaushalt kommen. 

(244) Der jährliche Ausgleichsbetrag wurde regelmäßig erhöht. 
Diese Erhöhungen sollten jedoch nicht als neue Beihilfe 
betrachtet werden. Der Gerichtshof hat festgestellt ( 44 ): 
„Ergibt sich die Beihilfe aus früheren, nicht geänderten 
Rechtsvorschriften, so kann […] die Frage, ob eine 
neue Beihilfe oder die Umgestaltung einer bestehenden 
Beihilfe vorliegt, nicht danach beurteilt werden, welche 
Bedeutung die Beihilfe für das Unternehmen im Lauf 
des Bestehens jeweils hatte und wie hoch sie insbeson
dere jeweils war.“
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( 41 ) Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 
9. August 1994 in der Rechtssache C-44/93 — Namur-Les Assu
rances du Crédit, Slg. 1994, I-03829. 

( 42 ) Vor der Dezentralisierung 1999 das Ministerium für Schottland in 
Westminster. 

( 43 ) Vor der Dezentralisierung des britischen Parlaments. ( 44 ) Siehe Fußnote 41.



(245) Die Kommission vertritt die Ansicht, dass die steigenden 
Beihilfebeträge eine Folge des steigenden finanziellen Be
darfs des Erbringers der öffentlichen Dienstleistung zur 
Erfüllung seines öffentlichen Auftrags sind, während die 
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen, die Finanzie
rungsvereinbarungen und geänderten Vorschriften für 
den Ausgleich inhaltlich unverändert blieben. 

(246) Der Begünstigte der Maßnahme ist seit Beginn der Rege
lung derselbe. Obwohl CalMac 2006 umstrukturiert 
wurde, war das Unternehmen immer der einzige Begüns
tigte der Beihilfe und befand sich immer vollständig in 
Staatsbesitz. Im Jahr 2006 wurden Betriebs- und Eigen
tumsseite (Schiffe und landseitige Vermögenswerte) ge
trennt. Dies kann nicht als Änderung der Begünstigten 
der Regelung betrachtet werden, da die beiden rechtlich 
selbständigen Wirtschaftseinheiten auch weiterhin die 
einzigen von der Ausgleichsregelung Betroffenen sind. 
Diese rechtliche Trennung stellt eine Änderung tech
nischer Art dar, durch die sich der Begünstigte der Bei
hilfe nicht ändert. 

(247) Gleichermaßen ist die Aufteilung der Tätigkeiten auf den 
Hebriden- und Clyde-Strecken auf zwei rechtlich selbstän
dige Wirtschaftseinheiten (CalMac Ferries Ltd und Cowal 
Ferries Ltd, beide hundertprozentige Tochtergesellschaften 
von David MacBrayne Ltd) als technische Änderung zu 
betrachten, durch die sich der Begünstigte der Beihilfe 
nicht ändert. 

(248) Es gab einige Anpassungen an der Gesamtdienstleistung 
und an den Strecken, die CalMac übertragen worden 
waren. Einige neue Dienste wurden eingeführt, andere 
dagegen eingestellt. Eine dieser Anpassungen war bei
spielsweise eine Folge der Eröffnung einer neuen Brücke, 
durch die der bestehende Dienst überflüssig wurde. Nach 
Ansicht der Kommission wurde durch diese technischen 
Änderungen bezweckt, das Angebot öffentlicher Dienst
leistungen an den Bedarf der Bevölkerung anzupassen. 
Durch diese Anpassungen wurde der allgemeine Zweck 
der Regelung nicht geändert. Die gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtungen werden als Ganzes festgelegt und be
grenzte technische Änderungen in Bezug auf die bedien
ten Strecken ändern das Wesen der Regelung nicht. 

(249) Aus den genannten Gründen kam die Kommission im 
Zuge ihres Prüfverfahrens zu dem Schluss, dass die Bei
hilferegelung für CalMac eine bestehende Beihilfe ( 45 ) dar
stellt, und leitete gleichzeitig mit dem förmlichen Prüf
verfahren das in Artikel 17 der Verfahrensverordnung 
vorgesehene Verfahren der Zusammenarbeit ein. Sie teilte 
dem Mitgliedstaat diese Schlussfolgerung mit und gab 
ihre vorläufige Auffassung bekannt, dass einige Aspekte 
der Regelung nicht mehr mit dem Gemeinsamen Markt 
vereinbar seien. Die Behörden des Mitgliedstaates erhiel
ten Gelegenheit, zu dieser vorläufigen Auffassung Stel
lung zu nehmen. 

(250) Da es sich bei der Beihilferegelung zugunsten von CalMac 
um eine bestehende Beihilfe handelt, ist ihre Vereinbar
keit mit dem Gemeinsamen Markt ausschließlich in Be
zug auf die derzeitige Situation ( 46 ) zu beurteilen; die 
Kommission braucht nicht zu prüfen, ob dies auch auf 
die CalMac in der Vergangenheit gewährte Beihilfe zu
trifft. 

5.2.3. NORTHLINK 

(251) Die Zahlungen an Northlink 1 im Rahmen des öffent
lichen Dienstleistungsauftrags für die Bedienung der Stre
cken zu den nördlichen Inseln im Zeitraum 2002-2006 
sowie im Rahmen des Nachtrags stellen eindeutig eine 
neue Beihilfe dar, da Northlink 1 auf diesen Strecken 
vor 2002 keinerlei gemeinwirtschaftliche Dienstleistun
gen erbrachte. 

(252) In gleicher Weise stellen die Zahlungen an Northlink 2 
eine neue Beihilfe dar, und zwar unabhängig von der 
Frage, ob Northlink 1 und Northlink 2 als separate Be
günstigte gelten sollten oder ob Northlink 2 lediglich als 
Nachfolger von Northlink 1 zu betrachten ist. 

(253) Daher müssen alle Beihilfezahlungen an Northlink 1 und 
Northlink 2 ab dem Jahr 2002 als neue Beihilfe betrach
tet werden. 

(254) Die Vereinbarkeit der Regelung mit dem Gemeinsamen 
Markt muss daher für den Zeitraum ab 2002 beurteilt 
werden. 

5.3. VEREINBARKEIT 

5.3.1. ANWENDBARKEIT DES ARTIKELS 86 ABSATZ 2 EG- 
VERTRAG 

(255) Rechtsgrundlage für die Beurteilung der Beihilfen an Cal
Mac, Northlink 1 und Northlink 2 ist Artikel 86 Absatz 
2 EG Vertrag. 

(256) Auf der Grundlage von Artikel 86 Absatz 2 EG Vertrag 
ist zu prüfen, ob 

— die Fährdienste in Schottland Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse darstellen 
und von den Behörden des Vereinigten Königreichs 
eindeutig als solche definiert sind (Definition) ( 47 ); 

— CalMac, Northlink 1 und Northlink 2 von dem Mit
gliedstaat ausdrücklich mit der Erbringung dieses 
Dienstes beauftragt wurden und die Erfüllung ihrer 
Aufgaben überwacht wird (Betrauung und Über
wachung);
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( 45 ) Eine ähnliche Argumentation findet sich in der Entscheidung der 
Kommission vom 28. Januar 2009 über die Beihilfe E 4/2007 — 
Frankreich — Différenciation des „redevances par passager“ sur 
certains aéroports français, insbesondere in Abschnitt 4. 

( 46 ) Das heißt die Situation ab dem Inkrafttreten des öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags für CalMac 2007, mit Ausnahme der Strecke 
Gourock-Dunoon, für die die Situation seit Aufnahme des Dienstes 
unverändert blieb. 

( 47 ) Darüber hinaus muss der öffentliche Dienstleistungsauftrag gemäß 
der Seekabotage-Verordnung unter Beachtung des Grundsatzes der 
Nichtdiskriminierung vergeben werden.



— die Finanzierung den Nettokosten für die Erbringung 
der gemeinwirtschaftlichen Dienstleistung auch unter 
Berücksichtigung anderer direkter oder indirekter Ein
nahmen aus diesem Auftrag angemessen ist, und 
nicht zu unnötigen Wettbewerbsverzerrungen oder 
Auswirkungen auf den Handel führt (Verhältnis
mäßigkeit). 

5.3.2. 5.3.2.ANWENDBARKEIT DES GEMEINSCHAFTSRAH
MENS FÜR DIENSTLEISTUNGEN VON ALLGEMEINEM 
WIRTSCHAFTLICHEM INTERESSE ( 48 ) / DER ENTSCHEI
DUNG DER KOMMISSION ÜBER DIENSTLEISTUNGEN 
VON ALLGEMEINEM WIRTSCHAFTLICHEM INTE
RESSE ( 49 ) 

(257) In der Entscheidung über Dienstleistungen von allgemei
nem wirtschaftlichem Interesse ist vorgesehen, dass Aus
gleichszahlungen für die Erbringung von Dienstleistungen 
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse ab dem In
krafttreten dieser Entscheidung unter bestimmten Bedin
gungen von der Notifizierungspflicht freigestellt sind. Im 
Gemeinschaftsrahmen für Dienstleistungen von allgemei
nem wirtschaftlichem Interesse sind die Bedingungen für 
die Vereinbarkeit von Maßnahmen festgelegt, die der No
tifizierungspflicht unterliegen. 

(258) Der Gemeinschaftsrahmen für Dienstleistungen von all
gemeinem wirtschaftlichem Interesse nimmt in Nummer 
3 den Verkehrssektor ausdrücklich aus und findet daher 
im vorliegenden Fall keine Anwendung. Dennoch können 
die darin formulierten Auslegungsgrundsätze angesichts 
des allgemeinen Anwendungsbereichs von Artikel 86 Ab
satz 2 EG-Vertrag ( 50 ) nützlich für die Beurteilung der 
Vereinbarkeit der hier geprüften Maßnahmen sein. 

(259) In der Entscheidung über Dienstleistungen von allgemei
nem wirtschaftlichem Interesse werden Luftverkehr und 
Seeverkehr nicht ausgenommen. Im Beschluss über die 
Einleitung des förmlichen Prüfverfahrens wurde erwogen, 
diese Entscheidung heranzuziehen, die Kommission ver
trat jedoch zunächst die Ansicht, dass sie auf den vor
liegenden Fall nicht anwendbar zu sein schien. 

(260) In Artikel 2 der Entscheidung über Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse sind zwei Aus
nahmen von der Notifizierungspflicht vorgesehen, die 
im vorliegenden Fall relevant sein könnten: 

„a) Ausgleichzahlungen an Unternehmen, deren Jahres
umsatz mit allen Tätigkeiten vor Steuern in den bei
den der Übernahme einer Dienstleistung von allgemei
nem wirtschaftlichem Interesse vorausgehenden Rech
nungsjahren insgesamt weniger als 100 Mio. EUR be
tragen hat und die jährlich eine Ausgleichszahlung 
von weniger als 30 Mio. EUR für die erbrachte Dienst
leistung erhalten;“ 

„c) Ausgleichszahlungen für Flug- oder Schiffsverbindun
gen zu Inseln, bei denen das jährliche Fahrgastaufkom
men in den zwei Rechnungsjahren vor Übertragung 
der Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse im Schnitt 300 000 Fahrgäste nicht über
stieg;“ 

(261) Im Beschluss zur Einleitung des förmlichen Prüfverfah
rens wurde die Frage gestellt, auf welche Wirtschaftsein
heit (CalMac, Northlink 1 und Northlink 2 getrennt oder 
zusammen) Bedingung a angewendet werden sollte. 

(262) Die Kommission stellt fest, dass sowohl CalMac als auch 
Northlink 2 derzeit über 30 Mio. EUR jährlich als Aus
gleich für die Bedienung der betreffenden Seestrecken 
erhalten ( 51 ). Bedingung a ist also nicht erfüllt. 

(263) In Bezug auf Northlink 2 geht aus den aktuellsten An
gaben hervor, dass 2004/2005 auf den beiden bedienten 
Strecken 301 000 Fahrgäste verzeichnet wurden. Die 
Zahlen für CalMac liegen wesentlich höher. Folglich ist 
auch Bedingung c nicht erfüllt. 

(264) Die Kommission bestätigt daher ihre vorläufige Aussage, 
dass die Entscheidung der Kommission über Dienstleis
tungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse im 
vorliegenden Fall keine Anwendung findet. 

5.3.3. BESTEHENDE BEIHILFEN ZUGUNSTEN VON CALMAC 

5.3.3.1. Definition 

a. Hebriden und Clyde (mit Ausnahme der Strecke 
Gourock-Dunoon) 

(265) Wie bereits ausgeführt (siehe Abschnitt 5.2) ist die Ver
einbarkeit der CalMac gewährten Beihilfe mit dem Ge
meinsamen Markt ausschließlich aufgrund der derzeitigen 
Situation zu beurteilen, da es sich um eine bestehende 
Beihilfe handelt. Folglich müssen nur die Bestimmungen 
des öffentlichen Dienstleistungsauftrags von 2007 in Be
zug auf alle Strecken geprüft werden, mit Ausnahme der 
Strecke Gourock-Dunoon, die aus diesem Vertrag aus
genommen ist. Im Rahmen des in Artikel 88 Absatz 1 
EG-Vertrag vorgesehenen Verfahrens der Zusammen
arbeit hat die Kommission vom Vereinigten Königreich 
alle erforderlichen Informationen für die Überprüfung der 
bestehenden Beihilferegelung erhalten. 

(266) Die vorstehende Beurteilung hinsichtlich der Erfüllung 
des ersten Altmark-Kriteriums gilt auch hier. Der öffent
liche Dienstleistungsauftrag von 2007, der im Anschluss 
an eine offene und transparente öffentliche Ausschrei
bung vergeben wurde, entspricht Artikel 4 der Seekabo
tage-Verordnung, in der im Einzelnen die Elemente auf
geführt sind, die eine angemessene Definition von ge
meinwirtschaftlichen Verpflichtungen umfassen sollte, 
nämlich anzulaufende Häfen, Regelmäßigkeit, Beständig
keit und Häufigkeit des Verkehrs, Dienstleistungskapazi
tät, zu erhebende Gebühren sowie Schiffsbesatzung.
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( 48 ) Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen, die als Ausgleich für 
die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen gewährt werden (ABl. 
C 297 vom 29.11.2005, S. 4). 

( 49 ) Siehe Erwägungsgrund 119. 
( 50 ) In diesem Zusammenhang verweisen die Regeln für staatliche Bei

hilfen im Luftverkehr bereits ausdrücklich auf die Grundsätze des 
Gemeinschaftsrahmens für Dienstleistungen von allgemeinem wirt
schaftlichem Interesse (siehe Absatz 67 und Fußnote 2 der Mittei
lung der Kommission vom 9. Dezember 2005 „Gemeinschaftliche 
Leitlinien für die Finanzierung von Flughäfen und die Gewährung 
staatlicher Anlaufbeihilfen für Luftfahrtunternehmen auf Regional
flughäfen“ (ABl. C 312 vom 9.12.2005, S. 1)). 

( 51 ) Der Ausgleich für CalMac und Northlink 2 für das Haushaltsjahr 
2007/2008 betrug 45,3 bzw. 30,0 Mio. GBP (siehe Tabellen 1 und 
4).



(267) In diesem Vertrag ist festgelegt, dass die dem Betreiber 
auferlegten Pflichten nicht ausschließen, dass er die 
Schiffe auch für andere Zwecke einsetzt, sofern er seiner 
Pflicht zur Erbringung der Dienstleistung von allgemei
nem wirtschaftlichem Interesse nachgekommen ist und 
weiter nachkommt. In der Praxis gestattet dies dem Be
treiber beispielsweise die Beförderung von Nutzfahrzeu
gen, was nicht Teil seiner gesamtwirtschaftlichen Ver
pflichtungen ist. Diese Bestimmung ist keinesfalls ein of
fensichtlicher Fehler in der Definition der CalMac über
tragenen Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftli
chem Interesse, da sie sich auf nicht unter diese Defini
tion fallende Tätigkeiten bezieht, die CalMac zu handels
üblichen Bedingungen (ohne staatliche Unterstützung) 
durchführt. 

b. Gourock-Dunoon 

(268) Da die Strecke Gourock-Dunoon nicht Bestandteil des 
öffentlichen Dienstleistungsauftrags von 2007 war, ist 
die Rechtsgrundlage für Ausgleichszahlungen in Bezug 
auf diese Strecke weiterhin der Highlands and Islands 
Shipping Services Act von 1960, geändert durch Ab
schnitt 70 des Transport (Scotland) Act von 2001 und 
durch Abschnitt 45 des Transport (Scotland) Act von 
2005. 

(269) Die gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen für diese 
Strecke sowie die jeweiligen Ausgleichszahlungen gelten 
nur für die Beförderung von Fahrgästen, nicht für Nutz
fahrzeuge. Es ist CalMac allerdings freigestellt, Verkehrs
dienste für Nutzfahrzeuge zu rein kommerziellen Bedin
gungen anzubieten. 

(270) Die Definition der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtun
gen entspricht nicht Artikel 4 der Seekabotage-Verord
nung. Die grundlegenden Elemente des Dienstes wie an
zulaufende Häfen, Regelmäßigkeit, Beständigkeit und 
Häufigkeit des Verkehrs, Dienstleistungskapazität, zu er
hebende Gebühren sowie Schiffsbesatzung sind nicht 
förmlich in einem Rechtsakt festgelegt. 

(271) Beteiligte haben geltend gemacht, dass die Definition der 
gemeinwirtschaftlichen Dienstleistungen auf der Strecke 
Gourock-Dunoon einen offensichtlichen Fehler in Bezug 
auf einen konkurrierenden Dienst darstellt. Es gibt in der 
Tat ein anderes Unternehmen — Western Ferries — das 
Verkehrsdienste (Fahrgast-, Fahrzeug- und Frachtbeför
derung) auf einer ähnlichen Strecke anbietet, die mehr 
oder weniger die gleichen Orte verbindet, jedoch andere 
Abgangs- und Zielhäfen hat. McGill's Buses (ein örtlicher 
Busbetreiber) hat einen Busanschluss vom Stadtzentrum 
Dunoon aus eingerichtet, mit dem Fußgänger direkt zur 
Anlagestelle der Western Ferries und dann weiter über 
Gourock bis ins Stadtzentrum von Glasgow befördert 
werden. 

(272) Das Vereinigte Königreich hat glaubhafte Angaben dazu 
vorgelegt, dass eine Dienstleistung von allgemeinem wirt
schaftlichem Interesse für die Fahrgastbeförderung auf 
dieser Strecke angemessen ist. Es wird zwar anerkannt, 
dass McGill's Buses und Western Ferries eine auf einige 
wenige Fahrten begrenzte Direktverbindung für Fußgän
ger anbieten, dass aber diese Verbindung in Bezug auf 
Häufigkeit, Bequemlichkeit, Fahrzeit, Integration in das 
Angebot anderer Verkehrsträger, Verlässlichkeit und Zu
gang für Fahrgäste kein Ersatz für den von CalMac an
gebotenen Dienst ist. Die Bereitstellung öffentlicher Mittel 
für einen Fahrgastdienst von Stadtzentrum zu Stadtzen

trum ist daher aus wirtschaftlichen und sozialen Gründen 
absolut gerechtfertigt. 

(273) Der von CalMac angebotene Dienst bietet wesentlich 
häufigere Verbindungen — 18 Hin- und Rückfahrten 
an Werktagen gegenüber 8 Hin- und Rückfahrten (meist 
während der Stoßzeiten) bei dem von McGill's Buses 
angebotenen Dienst, der außerdem sonntags nicht ver
kehrt. Die Gesamtfahrzeit ist bei dem von CalMac ange
botenen Dienst kürzer, insbesondere außerhalb der Stoß
zeiten (manchmal bis zu 50 % längere Fahrzeiten für den 
McGill-Dienst). Der von CalMac angebotene Dienst ist, 
anders als der Fahrplan der Western Ferries, eng auf die 
Schienenanbindung nach Glasgow abgestimmt. Der von 
CalMac angebotene Dienst ist außerdem weniger anfällig 
für Verspätungen und Unterbrechungen als der konkur
rierende Bus-/Fährdienst (z. B. können Verlässlichkeit und 
Fahrtzeit des Wettbewerbers durch technische Pannen bei 
den Bussen oder Verspätungen aufgrund von Verkehrs
staus oder Straßenarbeiten beeinträchtigt werden). 

(274) Western Ferries selbst erkennt an, dass die Zukunft für 
jeden aus staatlichen Mitteln geförderten Dienst zur An
bindung von Dunoon nur die Fortführung gemeinwirt
schaftlicher Verpflichtungen ausschließlich für den Fahr
gastverkehr sein kann, die von reinen Fahrgastschiffen 
erfüllt werden. Western Ferries hat zurzeit einen Anteil 
von 68 % an der Fahrgastbeförderung, aber von 86-88 % 
an der Beförderung von Handelsgütern und Fahrzeugen. 
Dies zeigt, dass CalMac eine wichtige Rolle im Fahrgast
verkehr spielt, für die Beförderung von Handelsgütern 
und Fahrzeugen aber weniger wichtig ist. 

(275) Die Rolle der Kommission gemäß Artikel 86 Absatz 2 
EG-Vertrag muss sich auf die Suche nach offensichtlichen 
Fehlern in der Definition der Dienstleistungen von all
gemeinem wirtschaftlichem Interesse beschränken. Es 
gibt zwar einen konkurrierenden Dienst für den Fahrgast
verkehr auf der gleichen Strecke, der jedoch den von 
CalMac angebotenen Dienst nicht ersetzen kann, und 
die entscheidenden Merkmale des CalMac-Dienstes lassen 
nicht den Schluss zu, dass ein offensichtlicher Fehler in 
der Definition der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtun
gen vorliegt. 

(276) Ein damit zusammenhängendes, von Western Ferries auf
gebrachtes Thema ist die Tatsache, dass CalMac auf dieser 
Strecke Schiffe für die kombinierte Beförderung von 
Fahrzeugen und Fahrgästen einsetzen darf, während die 
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen nur für den Fahr
gastverkehr gelten. Western Ferries behauptet, dass es 
dadurch zu Quersubventionen und unfairem Wettbewerb 
kommt und deshalb die gemeinwirtschaftlichen Ver
pflichtungen ausschließlich durch reine Fahrgastschiffe 
erfüllt werden sollten. 

(277) Gemäß Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag kann dies nicht 
als offensichtlicher Fehler in der Definition der Dienst
leistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 
betrachtet werden. Betreiber, denen gemeinwirtschaftliche 
Verpflichtungen übertragen wurden, können daneben 
auch nicht geförderte kommerzielle Tätigkeiten ausüben. 
Wenn sie dies tun, müssen sie bestimmte Anforderungen 
erfüllen; dazu gehören eine getrennte Buchführung, eine 
angemessene Aufteilung der Gemeinkosten und der Aus
schluss jeder Quersubventionierung zwischen gemein
wirtschaftlichen und kommerziellen Tätigkeiten.
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(278) Sind diese Anforderungen im vorliegenden Fall erfüllt, 
kann die Kommission nicht vorschreiben, dass die 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Inte
resse durch reine Fahrgastschiffe erbracht werden müssen. 
Im vorliegenden Fall besteht offensichtlich ein enger Zu
sammenhang zwischen der kommerziellen Tätigkeit und 
der gemeinwirtschaftlichen Dienstleistung — beide wer
den gleichzeitig von denselben Schiffen erbracht — und 
die meisten anfallenden Kosten betreffen beide gleicher
maßen. Daher ist besondere Wachsamkeit hinsichtlich 
der getrennten Buchführung und des Verfahrens für die 
Aufteilung der Kosten ( 52 ) erforderlich. Ein offensicht
licher Fehler in der Definition der gemeinwirtschaftlichen 
Dienstleistung wird dadurch jedoch nicht begründet. 

(279) Die Definition der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtun
gen entspricht nicht Artikel 4 der Seekabotage-Verord
nung. Die grundlegenden Elemente des Dienstes wie an
zulaufende Häfen, Regelmäßigkeit, Beständigkeit und 
Häufigkeit des Verkehrs, Dienstleistungskapazität, zu er
hebende Gebühren sowie Schiffsbesatzung sind nicht 
förmlich in einem Rechtsakt festgelegt. Daher stellt die 
Definition der Dienstleistungen von allgemeinem wirt
schaftlichem Interesse für die Bedienung der Strecke Gou
rock-Dunoon einen offensichtlichen Fehler dar. 

(280) Es ist jedoch grundsätzlich möglich, in der Zukunft recht
mäßig eine Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftli
chem Interesse für den Fahrgastverkehr auf dieser Strecke 
festzulegen, die die Möglichkeit für den Erbringer ein
schließt, mit einem für die Beförderung sowohl von Fahr
gästen als auch von Fahrzeugen geeigneten Schiff kom
merzielle Tätigkeiten auszuüben. Dies allein würde dann 
keinen offensichtlichen Fehler darstellen, da die Merkmale 
der Dienstleistung im Einzelnen in einem Rechtsakt fest
gelegt sind. 

(281) Wie bereits erwähnt, unterrichtete das Vereinigte König
reich die Kommission darüber, dass es als zweckdienliche 
Maßnahme die Veröffentlichung einer neuen offenen, 
transparenten und diskriminationsfreien Ausschreibung 
für einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag auf dieser 
Strecke beabsichtige, der ausschließlich für die Fahrgast
beförderung gelte. 

(282) Folglich ist es Sache des Vereinigten Königreichs, sicher
zustellen, dass diese Ausschreibung eine geeignete Defi
nitionen der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen ent
hält, die mit Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag in Einklang 
steht. Die Kommission wird überwachen, ob die vom 
Vereinigten Königreich akzeptierte zweckdienliche Maß
nahme korrekt umgesetzt wird. 

5.3.3.2. Betrauung 

a. Hebriden und Clyde (mit Ausnahme von Gou
rock-Dunoon) 

(283) Es erscheint offensichtlich, dass CalMac ausdrücklich mit 
der Erbringung des fraglichen Verkehrsdienstes aufgrund 
von gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen betraut 
wurde. Der öffentliche Dienstleistungsauftrag von 2007 
enthält genaue Angaben darüber, welche Dienstleistungen 

CalMac zu erbringen hat und wie der Umfang des öffent
lichen Auftrags geändert werden kann. 

(284) Der öffentliche Dienstleistungsauftrag enthält außerdem 
klare Bestimmungen in Bezug auf die Kontrolle der 
Durchführung des öffentlichen Verkehrsdienstes — Cal
Mac muss der Regionalregierung regelmäßig ausführliche 
Informationen über die Bedienung der Strecken übermit
teln. Beispielsweise gibt es Leistungsindikatoren, die regel
mäßig geprüft werden. Bei Nichterfüllung der Leistungs
normen können die Mittel entsprechend gekürzt werden. 

b. Gourock-Dunoon 

(285) In Bezug auf die Strecke Gourock-Dunnon ist die Kom
mission der Ansicht, dass CalMac nicht angemessen mit 
der Bedienung dieser Strecke betraut wurde. Abgesehen 
von der Tatsache, dass die Dienstleistung von allgemei
nem wirtschaftlichem Interesse zurzeit nicht eindeutig 
definiert ist, gibt es keine klaren Rechtsvorschriften, in 
denen festgelegt ist, zu welchen Bedingungen CalMac 
diese Dienstleistung erbringen muss. Es gibt beispiels
weise keine klaren Bestimmungen für die Berechnung 
des Ausgleichs oder Leistungsindikatoren, die sich auf 
die Höhe der jährlichen Finanzhilfe auswirken. Daher 
ist nicht ausreichend klar und umfassend dokumentiert, 
dass CalMac mit der Bedienung dieser Strecke betraut 
wurde. 

(286) Es ist Sache des Vereinigten Königreichs, zu gewährleis
ten, dass im Rahmen der neuen öffentlichen Ausschrei
bung für einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag, der 
ausschließlich für die Fahrgastbeförderung auf dieser Stre
cke gilt, die gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen ein
deutig dem erfolgreichen Bieter übertragen werden. 

5.3.3.3. Verhältnismäßigkeit 

a. Hebriden und Clyde (mit Ausnahme der Strecke 
Gourock-Dunoon) 

(287) Da die staatliche Beihilfe, die CalMac bisher gewährt 
wurde, als bestehende Beihilfe zu betrachten ist, braucht 
die Kommission nicht zu beurteilen, ob CalMac in der 
Vergangenheit einen übermäßig hohen Ausgleich für 
seine gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen erhalten 
hat. Die Beurteilung bezieht sich daher nur auf die Zu
kunft. Zu beurteilen ist ausschließlich, ob der öffentliche 
Dienstleistungsauftrag von 2007 ausreichende Garantien 
enthält, um eine Überkompensierung und ein mögliches 
wettbewerbsfeindliches Verhalten von CalMac zu verhin
dern. 

(288) Wie bereits erwähnt ( 53 ) wurde die Ausschreibung in of
fener und transparenter Weise durchgeführt. 

(289) Die Bestimmungen des öffentlichen Dienstleistungsauf
trags sind geeignet, eine Überkompensierung für die Er
füllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen zu 
verhindern. Der Ausgleich ist beschränkt auf die Betriebs
kosten abzüglich der Einnahmen (einschließlich einer an
gemessenen Rendite). Außerdem sind die Kosten, für die 
ein Ausgleich geltend gemacht werden kann, im öffent
lichen Dienstleistungsauftrag klar definiert.
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( 52 ) Siehe in diesem Zusammenhang auch die Erwägungsgründe 295 bis 
298. 

( 53 ) Siehe die Erwägungsgründe 178-198, in denen die Erfüllung des 
vierten Altmark-Kriteriums beurteilt wird. Obwohl dieses Kriterium 
nicht erfüllt ist, wird die Ausschreibung — gemessen an den in der 
Seekabotage-Verordnung festgelegten Kriterien — als ausreichend 
offen und transparent eingestuft.



(290) Es gibt eine Rückforderungsklausel, nach der der größte 
Teil einer möglichen Überkompensierung an die schotti
schen Behörden zurückfließt. Nur ein sehr kleiner Betrag 
wird nicht zurückgezahlt. Beläuft sich beispielsweise die 
Überkompensierung auf einen Betrag von 1 Mio. GBP, 
kann CalMac nur 275 000 Mio. GBP behalten. Wurden 
10 Mio. GBP zuviel an Ausgleich geleistet, bleiben Cal
Mac nur 725 000 Mio. GBP. Dieses System soll einen 
Anreiz für CalMac schaffen, die Kosten zu senken und 
effizienter zu arbeiten. Diese Beträge sind relativ niedrig 
und entsprechen der Definition von „angemessener Ren
dite“, die im Gemeinschaftsrahmen für Dienstleistungen 
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (Nummer 
18) ( 54 ) festgelegt wurde. Obwohl der Gemeinschaftsrah
men für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftli
chem Interesse im vorliegenden Fall keine Anwendung 
findet, ist die Kommission der Ansicht, dass eventuelle 
Überkompensierungsbeträge, die CalMac zurückhalten 
könnte, sehr niedrig und in Bezug auf die Ausgleichs
beträge verhältnismäßig sind. 

(291) Darüber hinaus ergibt sich die im öffentlichen Dienstleis
tungsauftrag vorgesehene Gewinnmarge aus einem auf 
Wettbewerb basierenden Ausschreibungsverfahren, so 
dass eine vertretbare Höhe dieser Marge sichergestellt ist. 

(292) Weiter enthält der öffentliche Dienstleistungsauftrag eine 
Klausel, durch die gewährleistet wird, dass die im Rah
men dieses Vertrags gewährten Zuschüsse entsprechend 
gesenkt werden, falls der Erbringer der öffentlichen 
Dienstleistung weitere staatliche Mittel aus anderen Quel
len erhält. 

(293) Es kann also gesagt werden, dass der öffentliche Dienst
leistungsauftrag ausreichende Schutzklauseln enthält, die 
eine Überkompensierung für die Erfüllung der gemein
wirtschaftlichen Verpflichtungen verhindern. 

(294) Neben der Frage der Überkompensierung prüfte die Kom
mission aufgrund der zu diesem Punkt eingegangenen 
Beschwerden auch, ob der öffentliche Dienstleistungsauf
trag ausreichende Schutzklauseln enthält, um ein wett
bewerbsfeindliches Verhalten von CalMac zu verhindern, 
das unzulässige Verzerrungen des Wettbewerbs bewirken 
könnte. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn CalMac 
in der Lage wäre, systematisch die Preise seiner Wett
bewerber zu unterbieten und sie so vom Markt zu ver
drängen. 

(295) In diesem Zusammenhang ist zu betonen, dass es derzeit 
auf diesen Strecken keinerlei Wettbewerb gibt. Außerdem 
sind im öffentlichen Dienstleistungsauftrag strenge Bedin
gungen für die Preisgestaltung bei den Fahrkarten fest
gelegt. Er enthält die Preisliste für 2007/2008 und sieht 
vor, dass im Falle von Preisänderungen die schottischen 
Behörden zu konsultieren sind. Insbesondere würde Cal
Mac gegen die Bestimmungen des öffentlichen Dienstleis
tungsauftrags verstoßen, wenn es einseitig oder in unge
rechtfertigter Weise die Preise senken würde, um vorhan
dene Wettbewerber aus dem Markt zu drängen oder den 
Marktzugang für mögliche neue Wettbewerber zu verhin

dern. Außerdem kann CalMac keinen zusätzlichen Aus
gleich für Einkommenseinbußen aufgrund von Sonder
tarifen oder Ermäßigungen der Preise verlangen, die in 
der veröffentlichten Liste festgesetzt wurden. Auch da
durch wird ein mögliches wettbewerbsfeindliches Verhal
ten verhindert. 

(296) Weiter könnte es zu einer Verzerrung des Marktes kom
men, wenn der Erbringer einer öffentlichen Dienstleis
tung selbstständig sein Dienstleistungsangebot erheblich 
ändern oder erweitern könnte, indem er zum Beispiel 
neue Strecken hinzufügt oder die Bedienungshäufigkeit 
erheblich steigert. Könnte CalMac für diese zusätzlichen 
Dienste automatisch weitere Ausgleichszahlungen in An
spruch nehmen, könnte dies zu einer ungerechtfertigten 
Verzerrung des Wettbewerbs führen, die über das hinaus
geht, was üblicherweise als Gegenleistung für die Erfül
lung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen erwartet 
werden kann. 

(297) Im öffentlichen Dienstleistungsauftrag ist jedoch aus
drücklich vorgesehen, dass zu allen wesentlichen Ände
rungen der veröffentlichten Fahrpläne, der Bedienungs
häufigkeit oder der vereinbarten Dienste die Scottish Mi
nisters zu konsultieren sind, die diese Änderungen geneh
migen müssen. 

(298) Weiter enthält der öffentliche Dienstleistungsauftrag spe
zifische Vorschriften, die dem Erbringer der öffentlichen 
Dienstleistung jede Quersubventionierung zwischen sei
nen gemeinwirtschaftlichen Dienstleistungen und seinen 
anderen Tätigkeiten verbieten und festlegen, dass alle 
Transaktionen zwischen CalMac und seinen Tochterge
sellschaften nach dem Grundsatz des Fremdvergleichs 
abgewickelt werden müssen. 

(299) Fast alle Tätigkeiten von CalMac fallen in den Rahmen 
des öffentlichen Dienstleistungsauftrags. Dennoch muss 
zur Gewährleistung der Transparenz eine getrennte Buch
führung vorhanden sein, bei der zwischen gemeinwirt
schaftlichen Dienstleistungen einerseits und anderen 
Dienstleistungen und kommerziellen Tätigkeiten anderer
seits unterschieden wird, wie es in der Transparenz-Richt
linie ( 55 ) vorgesehen ist. 

(300) Entsprechend den Bestimmungen des öffentlichen Dienst
leistungsauftrags muss CalMac jährlich einen Bericht über 
die tatsächlichen Kosten vorlegen, die im Zusammenhang 
mit der Erbringung seiner gemeinwirtschaftlichen Dienst
leistungen entstanden sind. In diesem „Actual Outcome 
Statement“ werden die Kosten der öffentlichen Dienstleis
tung von den Kosten der übrigen Tätigkeiten von CalMac 
getrennt. Daher ist gewährleistet, dass die CalMac über
tragenen öffentlichen Mittel und die Verwendung dieser 
Mittel klar von den übrigen Tätigkeiten des Unterneh
mens unterschieden werden. Im öffentlichen Dienstleis
tungsauftrag ist ausdrücklich vorgesehen, dass klare, se
parate und transparente Buchführungssysteme für die Fi
nanzierung und die Erbringung der öffentlichen Dienst
leistung erforderlich sind.
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( 54 ) Bei einer Überkompensierung in Höhe von 10 Mio. GBP (ein höchst 
unwahrscheinliches und bisher noch nie eingetretenes Szenario) 
würde der Betrag von 725 000 GBP, den CalMac behalten würde, 
nur etwa 1,7 % des jährlichen Ausgleichs entsprechen, der CalMac 
2007/2008 gewährt wurde, und einem noch viel geringeren Anteil 
der Gesamteinnahmen. 

( 55 ) Richtlinie 2006/111/EG der Kommission vom 16. November 2006 
über die Transparenz der finanziellen Beziehungen zwischen den 
Mitgliedstaaten und den öffentlichen Unternehmen sowie über die 
finanzielle Transparenz innerhalb bestimmter Unternehmen (ABl. 
L 318 vom 17.11.2006, S. 17).



(301) Um zu gewährleisten, dass die aufgrund der öffentlichen 
Dienstleistung entstandenen Kosten klar von den Kosten 
im Zusammenhang mit anderen Tätigkeiten getrennt 
werden, muss darüber hinaus ein angemessenes System 
für die Aufteilung der Kosten eingerichtet werden, die 
beiden Tätigkeiten gemeinsam sind. 

(302) Im öffentlichen Dienstleistungsauftrag ist im Einzelnen 
festgelegt, für welche Kosten ein Ausgleich gewährt wer
den kann. Neben dem Defizitzuschuss, durch den alle 
Betriebskosten im Zusammenhang mit der Erbringung 
der öffentlichen Dienstleistung (z. B. Miete für Schiffe 
von CMAL, Kosten für auf See eingesetztes Personal, 
Kraftstoff, Terminalabgaben, Fahrkartenverkauf, Versiche
rung usw.) abgedeckt werden sollen, sind zusätzliche Mit
tel für einen unerwarteten Anstieg der Kraftstoffkosten 
und für Investitionsausgaben (z. B. Anschaffung von 
Wirtschaftsgütern oder Durchführung von Hafenarbeiten, 
die der Erbringung der öffentlichen Dienstleistung dienen 
usw.) vorgesehen. Alle vom Defizitzuschuss abgedeckten 
Kosten sind im Base Case Szenario zahlenmäßig genau 
erfasst und die Bedingungen für die Inanspruchnahme 
und Festsetzung möglicher zusätzlicher Mittel für Kraft
stoff und Investitionsausgaben sind im öffentlichen 
Dienstleistungsauftrag im Einzelnen festgelegt. 

(303) Daher kann gesagt werden, dass der öffentliche Dienst
leistungsauftrag hinsichtlich der Aufteilung der Kosten 
zwischen gemeinwirtschaftlichen Dienstleistungen und 
anderen Tätigkeiten ausreichend klar gefasst ist. 

(304) Entsprechend ihrer üblichen Praxis bei bestehenden Bei
hilferegelungen wird die Kommission die Tätigkeiten von 
CalMac, insbesondere die ordnungsgemäße Aufteilung 
der Kosten, die Vermeidung von Quersubventionierung 
und die vollständige Transparenz hinsichtlich der ge
trennten Buchführung auch weiterhin überwachen. 

(305) Die Kommission wertet es in diesem Zusammenhang als 
positiv, dass die Behörden des Vereinigten Königreichs 
die Beteiligten öffentlich konsultieren wollen, wenn we
sentliche Änderungen an den CalMac übertragenen ge
meinwirtschaftlichen Verpflichtungen in Bezug auf die 
Hebriden- und Clyde-Strecken vorgenommen werden. 
Weiter werden sie CalMac verpflichten, ab dem Haus
haltsjahr 2009-2010 eine geprüfte getrennte Gewinn- 
und Verlustrechnung für gemeinwirtschaftliche Dienstleis
tungen und andere Tätigkeiten vorzulegen, und sie beab
sichtigen, eine solche Verpflichtung auch in allen künfti
gen Verträgen über Fährdienste aufgrund von gemein
wirtschaftlichen Verpflichtungen im Clyde und zu den 
Hebriden vorzusehen. 
b. Gourock-Dunoon 

(306) Western Ferries behauptete, dass ein reiner Fahrgastdienst 
mit ausschließlich für die Personenbeförderung bestimm
ten Schiffen Steuergelder sparen würde, da dadurch der 
jährliche Zuschuss für CalMac gesenkt würde. Nach 
Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag ist der Mitgliedstaat je
doch nicht verpflichtet, die kostengünstigste Art zur Er
bringung der gemeinwirtschaftlichen Dienstleistung zu 
wählen. 

(307) In Bezug auf die Strecke Gourock-Dunoon gibt es keine 
klaren Bestimmungen zur Vermeidung der Überkompen
sierung, keine Schutzklauseln, die ausdrücklich wett
bewerbsfeindliches Verhalten oder Quersubventionierung 
untersagen und keine Vorschriften, die eine getrennte 
Buchführung oder Vorkehrungen für die Aufteilung der 
Kosten vorsehen. 

(308) Es gibt also bei dieser Strecke keine ausreichenden Garan
tien dafür, dass die Beihilfe den CalMac auferlegten ge
meinwirtschaftlichen Verpflichtungen angemessen ist, 
und es sind daher zweckdienliche Maßnahmen erforder
lich, um die Vereinbarkeit der Beihilfe für die Zukunft 
herzustellen. 

(309) Die Behörden des Vereinigten Königreichs haben zuge
stimmt, als zweckdienliche Maßnahme eine öffentliche 
Ausschreibung durchzuführen. Im Zusammenhang mit 
der bestehenden Beihilferegelung für diese Strecke 
kommt die Kommission zu dem Schluss, dass die Behör
den des Vereinigten Königreichs bei der Durchführung 
der öffentlichen Ausschreibung sicherstellen müssen, 
dass in dem entsprechenden öffentlichen Dienstleistungs
auftrag für diese Strecke, der ausschließlich für die Fahr
gastbeförderung gilt, klare Bestimmungen zur Vermei
dung der Überkompensierung, Schutzklauseln, die aus
drücklich wettbewerbsfeindliches Verhalten oder Quer
subventionierung untersagen, sowie die Verpflichtung 
vorgesehen sind, Beteiligte zu wesentlichen Änderungen 
des Umfangs der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen 
öffentlich zu konsultieren. Darüber hinaus müssen die 
getrennte Buchführung und geeignete Bestimmungen 
für die Aufteilung der Kosten vorgeschrieben werden. 

(310) Die Kommission wertet es in diesem Zusammenhang als 
positiv, dass die Behörden des Vereinigten Königreichs 
die Beteiligten öffentlich konsultieren wollen, wenn we
sentliche Änderungen an den CalMac übertragenen ge
meinwirtschaftlichen Verpflichtungen in Bezug auf die 
Strecke Gourock-Dunoon vorgesehen sind. Weiter wer
den sie CalMac verpflichten, ab dem Haushaltsjahr 2009- 
2010 eine geprüfte getrennte Gewinn- und Verlustrech
nung für gemeinwirtschaftliche Dienstleistungen und an
dere Tätigkeiten vorzulegen, und sie beabsichtigen, eine 
solche Verpflichtung auch in allen künftigen Verträgen 
über Fährdienste aufgrund von gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtungen auf der Strecke Gourock-Dunoon vor
zusehen. 
5.3.3.4. Schlussfolgerungen in Bezug auf den Teil der 

Beihilfe, der eine bestehende Beihilfe darstellt 

a. Hebriden und Clyde (mit Ausnahme der Strecke 
Gourock-Dunoon) 

(311) Die Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem In
teresse für die Bedienung der Hebriden- und Clyde-Stre
cken, mit Ausnahme der Strecke Gourock-Dunoon, ist 
gut definiert und wurde CalMac ordnungsgemäß übertra
gen. Es gibt ausreichende Schutzklauseln, die sicherstel
len, dass der CalMac gewährte Ausgleich den gemeinwirt
schaftlichen Verpflichtungen des Unternehmens angemes
sen ist. Daher ist die CalMac für die Bedienung dieser 
Strecken gewährte staatliche Beihilfe mit Artikel 86 Ab
satz 2 EG-Vertrag vereinbar. 
b. Gourock-Dunoon 

(312) Die gemeinwirtschaftliche Dienstleistung für die Bedie
nung der Strecke Gourock-Dunoon ist nicht ausreichend 
gut definiert und wurde nicht in ausreichend präziser und 
transparenter Weise übertragen. Es gibt keine ausreichen
den Schutzklauseln, die sicherstellen, dass der CalMac 
gewährte Ausgleich den gemeinwirtschaftlichen Ver
pflichtungen des Unternehmens angemessen ist. Daher 
ist die CalMac für die Bedienung der Strecke Gourock- 
Dunoon gewährte staatliche Beihilfe mit Artikel 86 Ab
satz 2 EG-Vertrag unvereinbar.
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(313) Die Kommission stellt fest, dass die Behörden des Ver
einigten Königreichs im Rahmen des Verfahrens der Zu
sammenarbeit bei bestehenden Beihilfen als zweckdienli
che Maßnahme die Veröffentlichung einer den vorstehen
den Anforderungen entsprechenden neuen offenen, dis
kriminationsfreien und transparenten öffentlichen Aus
schreibung für einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag 
auf dieser Strecke akzeptiert haben, der nur für die Fahr
gastbeförderung gilt. Gemäß Artikel 19 der Verfahrens
verordnung ist der Mitgliedstaat aufgrund seiner Zustim
mung verpflichtet, die zweckdienlichen Maßnahmen 
durchzuführen. 

(314) Damit sichergestellt ist, dass die gemeinwirtschaftliche 
Dienstleistung für diese Strecke mit Artikel 86 Absatz 
2 EG-Vertrag vereinbar ist, sind bei der Durchführung 
folgende Anforderungen zu erfüllen: die Ausschreibung 
und die anschließende Vergabe des öffentlichen Dienst
leistungsauftrags müssen in einem vertretbaren Zeitrah
men erfolgen, eine klare und präzise Definition der ge
meinwirtschaftlichen Verpflichtungen enthalten, eine voll
ständige und präzise Betrauung des Erbringers der ge
meinwirtschaftlichen Dienstleistung vorsehen, angemes
sene Schutzklauseln zur Vermeidung von Überkompen
sierung, Quersubventionierung und wettbewerbsfeindli
chem Verhalten (einschließlich der Verpflichtung, Betei
ligte zu wesentlichen Änderungen des Umfangs der ge
meinwirtschaftlichen Verpflichtungen öffentlich zu kon
sultieren) sowie klare Bestimmungen hinsichtlich des Ver
fahrens für die Aufteilung der Kosten und der getrennten 
Buchführung umfassen. 

(315) Aus den genannten Gründen muss entsprechend 
Artikel 18 der Verfahrensverordnung geschlossen wer
den, dass die bestehende Beihilfe für diese Strecke nicht 
mehr mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar ist. Nach 
Artikel 18 der Verfahrensverordnung sollte durch die 
genannten zweckdienlichen Maßnahmen und ihre kor
rekte Durchführung sichergestellt werden, dass die Bei
hilfe künftig mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar ist. 

(316) Mit Schreiben vom 15. Mai 2009 haben sich die Behör
den des Vereinigten Königreiches verpflichtet, die erfor
derlichen Verfahren für die Veröffentlichung einer öffent
lichen Ausschreibung für diese Strecke vor Ende 2009 
einzuleiten, und damit den vorgeschlagenen zweckdienli
chen Maßnahmen zugestimmt. Der daraufhin vergebene 
öffentliche Dienstleistungsauftrag sollte noch vor Ende 
Juni 2011 in Kraft treten. 

(317) Die Kommission stellt in diesem Zusammenhang fest, 
dass die Behörden des Vereinigten Königreichs die Betei
ligten öffentlich konsultieren wollen, wenn wesentliche 
Änderungen an den CalMac übertragenen gemeinwirt
schaftlichen Verpflichtungen in Bezug auf die Strecke 
Gourock-Dunoon vorgesehen sind. Weiter werden sie 
CalMac verpflichten, ab dem Haushaltsjahr 2009-2010 
eine geprüfte getrennte Gewinn- und Verlustrechnung 
für gemeinwirtschaftliche Dienstleistungen und andere 
Tätigkeiten vorzulegen, und sie beabsichtigen, eine solche 
Verpflichtung auch in allen künftigen Verträgen über 
Fährdienste aufgrund von gemeinwirtschaftlichen Ver

pflichtungen auf der Strecke Gourock-Dunoon vorzuse
hen. 

(318) Die Kommission hält daher entsprechend Artikel 19 der 
Verfahrensverordnung die Zustimmung der Behörden des 
Vereinigten Königreichs zu den zweckdienlichen Maß
nahmen fest und ist der Ansicht, dass die Regelung 
nach korrekter Durchführung der genannten zweckdien
lichen Maßnahmen den Vorgaben in Artikel 86 Absatz 2 
EG-Vertrag entsprechen wird. Die Regelung gilt daher erst 
dann als mit dem EG-Vertrag vereinbar, wenn die Kom
mission in einer Überprüfung feststellt, dass der Mitglied
staat die von den Behörden des Vereinigten Königreichs 
akzeptierten zweckdienlichen Maßnahmen korrekt und 
ordnungsgemäß durchgeführt hat. 

(319) Die Kommission wird die Durchführung der beschriebe
nen zweckdienlichen Maßnahmen überwachen und for
dert die Behörden des Vereinigten Königreichs auf, sie 
regelmäßig über alle Schritte der Durchführung zu unter
richten. 

(320) Die Kommission behält sich das Recht vor, die beste
hende Beihilferegelung laufend auf der Grundlage von 
Artikel 88 Absatz 1 EG-Vertrag zu beurteilen und weitere 
zweckdienliche Maßnahmen vorzuschlagen, wenn die 
weitere Entwicklung oder das Funktionieren des Binnen
marktes dies erfordern. 

5.3.4. NORTHLINK 

5.3.4.1. Definition 

a. Northlink 1 (2002-2006) 

(321) Wie bereits erwähnt (siehe Abschnitt 5.2.3) stellt die Bei
hilfe zugunsten von Northlink 1 und Northlink 2 eine 
neue Beihilfe dar. Daher muss die Kommission nicht nur 
die aktuelle Lage prüfen, sondern auch die Vereinbarkeit 
der Maßnahme seit der Unterzeichnung des ersten öffent
lichen Dienstleistungsauftrags mit Northlink 1 beurteilen. 

(322) Die einschlägigen Bestimmungen für die Beurteilung, ob 
die gemeinwirtschaftlichen Aufgaben von Northlink 1 
angemessen definiert wurden, sind in Artikel 4 der See
kabotage-Verordnung enthalten, in dem festgelegt ist, 
welche Elemente Teil der Definition sein sollten, nämlich 
anzulaufende Häfen, Regelmäßigkeit, Beständigkeit und 
Häufigkeit des Verkehrs, Dienstleistungskapazität, zu er
hebende Gebühren sowie Schiffsbesatzung. 

(323) Der öffentliche Dienstleistungsauftrag für den Zeitraum 
2002-2006 erfüllt dieses Kriterium ganz offensichtlich, 
da alle diese Parameter im Einzelnen festgelegt sind. 
Die Ausschreibung enthielt insbesondere genaue Anga
ben zu Streckenkonfiguration und erforderlicher Mindest
anzahl der Fahrten, Anforderungen in Bezug auf die Ka
pazität für die Beförderung von Fracht (für die allerdings 
keine Zuschüsse gewährt werden) und Vieh, der geforder
ten Mindestkapazität (mindestens entsprechend dem be
reits bestehenden Angebot von P&O Ferries) und den 
vorläufigen Tarifen, die nicht deutlich höher sein durften 
als die von P&O Ferries erhobenen.
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(324) Dieser öffentliche Dienstleistungsauftrag hatte außerdem 
eine vertretbare Laufzeit, nämlich weniger als sechs Jahre, 
und entsprach damit der Auslegung der Kommission der 
Seekabotage-Verordnung. 

(325) Der Nachtrag, der 2004 unterzeichnet wurde, nachdem 
Northlink 1 im Jahr 2003 in finanzielle Schwierigkeiten 
geraten war, sah im Wesentlichen zusätzliche Defizit
finanzierungen vor und änderte die Definition der bereits 
bestehenden gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen 
nicht wesentlich. 

b. Northlink 2 (2006-2012) 

(326) Nach Auffassung der Kommission entsprechen, wie be
reits im Beschluss zur Einleitung des förmlichen Prüfver
fahrens ausgeführt, die Northlink 2 übertragenen gemein
wirtschaftlichen Aufgaben einer rechtmäßigen Dienstleis
tung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse. 

(327) Wie schon im ersten öffentlichen Dienstleistungsauftrag 
für Northlink 1 sind auch im zweiten Vertrag dieser Art 
mit Northlink 2 alle Parameter für die gemeinwirtschaft
lichen Verpflichtungen entsprechend Artikel 4 der See
kabotage-Verordnung klar festgelegt. Die Ausschreibung 
enthielt insbesondere genaue Angaben zu Streckenkon
figuration und erforderlicher Mindestanzahl der Fahrten, 
Anforderungen in Bezug auf die Ro-Ro-Kapazität für die 
Beförderung von Fracht (in diesem Fall auch zuschuss
fähig) und Vieh, der geforderten Mindestkapazität (min
destens entsprechend dem bereits bestehenden Angebot 
von Northlink 1) und den vorläufigen Tarifen, die nicht 
deutlich höher sein durften als die von Northlink 1 er
hobenen. 

(328) Wie der erste Vertrag mit Northlink 1 hat auch dieser 
öffentliche Dienstleistungsauftrag eine vertretbare Lauf
zeit, nämlich sechs Jahre, und entspricht damit der Aus
legung der Kommission der Seekabotage-Verordnung. 

5.3.4.2. Betrauung 

a. Northlink 1 (2002-2006) 

(329) Northlink 1 wurde offensichtlich ausdrücklich mit der 
Erbringung der in Frage stehenden gemeinwirtschaftli
chen Dienstleistung im Zeitraum 2002-2006 betraut. 
Der öffentliche Dienstleistungsauftrag enthielt genaue An
gaben darüber, welche Dienstleistungen Northlink 1 zu 
erbringen hatte und wie der Umfang des öffentlichen 
Auftrags geändert werden konnte. 

(330) Das für den Bereich Verkehr zuständige Gremium der 
schottischen Regionalregierung überwachte die Leistung 
von Northlink 1 auf der Grundlage des Original- und 
des geänderten Vertrags. Northlink 1 übermittelte diesem 
Gremium regelmäßig Leistungsberichte. 

b. Northlink 2 (2006-2012) 

(331) Genau wie bei Northlink 1 ist eindeutig, dass Northlink 2 
ausdrücklich mit der Erbringung der in Frage stehenden 
gemeinwirtschaftlichen Dienstleistung im Zeitraum 
2006-2012 betraut wurde. Der öffentliche Dienstleis

tungsauftrag enthält genaue Angaben darüber, welche 
Dienstleistungen Northlink 2 zu erbringen hat und wie 
der Umfang des öffentlichen Auftrags geändert werden 
kann. 

(332) Der öffentliche Dienstleistungsauftrag enthält außerdem 
klare Bestimmungen in Bezug auf die Kontrolle der 
Durchführung des öffentlichen Verkehrsdienstes — 
Northlink 2 muss den schottischen Behörden regelmäßig 
ausführliche Informationen über seine Tätigkeiten über
mitteln. Beispielsweise gibt es Leistungsindikatoren, die 
regelmäßig geprüft werden. Bei Nichterfüllung der Leis
tungsnormen können die Mittel entsprechend gekürzt 
werden. 

5.3.4.3. Verhältnismäßigkeit 

a. Northlink 1 (2002-2006) 

(333) Anderes als die Zuschüsse für CalMac, die eine beste
hende Beihilfe sind (siehe Abschnitt 5.2.2), stellt die Bei
hilfe zugunsten von Northlink 1 und Northlink 2 eine 
neue Beihilfe dar. Daher reicht es nicht aus, wenn die 
Kommission beurteilt, ob die Bestimmungen des derzei
tigen öffentlichen Dienstleistungsauftrags (für den Zeit
raum 2006-2012) ausreichende Garantien enthalten, 
um Überkompensierung und mögliches wettbewerbs
feindliches Verhalten des Erbringers der gemeinwirt
schaftlichen Dienstleistung zu verhindern. Sie muss 
auch beurteilen, ob der Ausgleich für die Erfüllung der 
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen von NorthLink 
ab 2002 übermäßig hoch war und ob der Erbringer 
der öffentlichen Dienstleistung irgendein wettbewerbs
feindliches Verhalten gezeigt hat, durch das die Kosten 
für die Erfüllung seiner gemeinwirtschaftlichen Verpflich
tungen in einem Maß gestiegen sind, das dem Ziel der 
öffentlichen Dienstleistungsaufträge nicht angemessen ist. 

(334) Es ist jedoch zu betonen, dass die Beurteilung der Ver
einbarkeit sich darauf beschränkt, zu prüfen, ob Über
kompensierung oder ein mögliches wettbewerbsfeindli
ches Verhalten vorliegen, und — anders als bei der Beur
teilung des Vorliegens einer staatlichen Beihilfe unter Zu
grundelegung des vierten Altmark-Kriteriums — nicht 
auf die Frage der Kosteneffizienz oder Kostenminimie
rung eingeht. Bei der Beurteilung der Vereinbarkeit ge
mäß Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag ist es nicht Aufgabe 
der Kommission, zu prüfen, ob die gemeinwirtschaftliche 
Dienstleistung hätte effizienter erbracht werden können. 

(335) Wie aus Tabelle 3 hervorgeht, waren die Netto-Ergebnisse 
der gemeinwirtschaftlichen Tätigkeiten von Northlink 1 
in einigen Jahren positiv (2003/2004 und 2005/2006), 
in anderen dagegen negativ (2002/2003 und 
2004/2005). Während des Zeitraums, in denen North
link 1 die Strecken zu den nördlichen Inseln bediente 
(2002-2006), verzeichnete das Unternehmen aus den ge
meinwirtschaftlichen Tätigkeiten ein positives Gesamt
ergebnis von 0,9 Mio. GBP. Dieser Betrag entspricht einer 
durchschnittlichen jährlichen Überkompensierung von 
0,2 Mio. GBP.
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(336) Zunächst ist festzustellen, dass die von den Behörden des 
Vereinigten Königreichs vorgelegten Daten das Ergebnis 
einer analytischen Buchführung auf der Grundlage der 
gesetzlich vorgeschriebenen Jahresabschlüsse sind. Diese 
Ergebnisse wurden hinsichtlich der angewandten Me
thode, der Buchführungsdaten und des Inhalts des Ab
schlusses von einem unabhängigen externen Rechnungs
prüfer validiert. Zwischen den angegebenen Beträgen und 
den zugrundeliegenden Büchern und Unterlagen von 
Northlink 1 wurden keine wesentlichen Unterschiede 
festgestellt. Diese Daten wurden in angemessener Weise 
erstellt und sind glaubhaft ( 56 ). 

(337) Die jährliche Überkompensierung in Höhe von 0,2 Mio. 
GBP ist gegenüber der jährlichen Ausgleichszahlung, die 
Northlink 1 gewährt wird (etwa 23,2 Mio. GBP ( 57 ), sehr 
gering und entspricht nur rund 0,9 % dieses Betrags. 

(338) Die Kommission akzeptiert den Grundsatz, dass die Höhe 
des Ausgleichs für Unternehmen, die mit einer Dienst
leistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse be
traut wurden, „nicht über das hinausgehen darf, was er
forderlich ist, um die durch die Erfüllung der Gemein
wohlverpflichtung verursachten Kosten unter Berücksich
tigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemes
senen Rendite aus der Erfüllung dieser Verpflichtungen 
abzudecken.“ ( 58 ) Unter angemessener Rendite ist ein „an
gemessener Kapitalertrag unter Berücksichtigung des von 
dem Unternehmen aufgrund des staatlichen Eingreifens 
eingegangenen Risikos, sofern überhaupt vorhanden, zu 
verstehen.“ Im vorliegenden Fall ist die durchschnittliche 
jährliche Gewinnmarge von etwa 0,6 % der Einnahmen 
aus gemeinwirtschaftlichen Dienstleistungen ( 59 ) sehr 
klein und kann angesichts des Risikos, das Northlink 1 
bei der Erfüllung seiner gemeinwirtschaftlichen Verpflich
tungen eingegangen ist, als vertretbar angesehen werden. 
Insbesondere ist darauf hinzuweisen, dass diese sehr be
schränkten Gewinne von Northlink 1 im Anschluss an 
ein auf Wettbewerb basierendes Ausschreibungsverfahren 
für den öffentlichen Dienstleistungsauftrag erzielt wur
den, und daher entsprechend den Marktbedingungen 
möglichst gering gehalten werden mussten. 

(339) Northlink 1 hat folglich keinen ungerechtfertigten über
mäßigen Ausgleich für die Erfüllung seiner gemeinwirt
schaftlichen Aufgaben in dem Zeitraum erhalten, in dem 
es die Strecken zu den nördlichen Inseln bediente. 

(340) In der ursprünglichen Beschwerde von Streamline Ship
ping vom Juli 2004 wurde behauptet, dass Northlink 1 
über die erstattungsfähigen Ausgaben im Zusammenhang 
mit seinen gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen hi
naus mindestens 2 Mio. GBP unmittelbar für das Char
tern eines Frachtschiffs erhalten habe. Dies führte jedoch, 
wie vorstehend aufgezeigt, nicht zu einer Überkompen
sierung für die gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen 
von Northlink 1. 

(341) Hinsichtlich eines möglichen wettbewerbsfeindlichen Ver
haltens enthalten die von Streamline Shipping vorgeleg
ten Preisangaben ( 60 ) keinen Hinweis auf erhebliche Preis
unterschiede zwischen Northlink 1 und Streamline Ship
ping für die Frachtbeförderung. Auf der Shetland-Strecke 
liegen die Preise von Northlink 1 in allen Jahren über den 
Preisen von Streamline Shipping. Auf der Orkney-Strecke 
sind die Preise von Northlink 1 in allen Jahren niedriger 
als die von Streamline Shipping (zwischen 5 % und 
13 %), doch beweist diese Tatsache für sich genommen 
noch kein wettbewerbsfeindliches Verhalten. Außerdem 
kann dieser Vergleich möglicherweise so nicht angestellt 
werden, da, wie die Behörden des Vereinigten Königreichs 
ausgeführt haben, die Frachttarife für Ro-Ro- und Lo-Lo- 
Dienste nicht direkt vergleichbar sind. 

(342) Weiter stellt die Kommission fest, dass die kommerziellen 
Aktivitäten von Northlink 1 in allen Jahren seiner Tätig
keit auch ohne Zuschüsse rentabel waren. Dies bedeutet, 
dass die von Northlink 1 für seine kommerziellen Tätig
keiten verlangten Preise sich nach dem Markt richteten 
und mit dem auf Gewinnmaximierung ausgerichteten 
Verhalten eines marktwirtschaftlich handelnden Kapital
gebers vereinbar waren. 

(343) Auch im Bericht von Audit Scotland vom Dezember 
2005, in dem die Leistung von Northlink 1 analysiert 
wird, wird auf keinerlei wettbewerbsfeindliches Verhalten 
(z. B. Preisunterbietung) als Grund für die finanziellen 
Schwierigkeiten von Northlink 1 hingewiesen. Diese 
Schwierigkeiten werden im Wesentlichen auf einen ver
stärkten und unerwarteten Wettbewerb durch andere Un
ternehmen zurückgeführt. 

(344) Abschließend lässt sich sagen, dass Northlink 1 für die 
Erfüllung seiner gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen 
keinen ungerechtfertigten übermäßigen Ausgleich erhielt 
und kein Nachweis dafür erbracht wurde, dass sich das 
Unternehmen in dem Zeitraum, in dem es die Strecken 
zu den nördlichen Inseln bediente, wettbewerbsfeindlich 
verhalten hat. Die staatliche Beihilfe für Northlink 1 war 
folglich seinen gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen 
angemessen. 
b. Northlink 2 (2006-2012) 

(345) In Bezug auf den öffentlichen Dienstleistungsauftrag für 
Northlink 2 muss die Kommission prüfen, ob bisher ein 
übermäßiger Ausgleich für die gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtungen geleistet wurde. Weiter wird sie prüfen, 
ob wettbewerbsfeindliches Verhalten nachzuweisen ist, 
durch das sich die Kosten für die Erfüllung der gemein
wirtschaftlichen Verpflichtungen in einem Maße erhöht 
haben, das dem im öffentlichen Dienstleistungsauftrag 
verfolgten Ziel nicht angemessen ist. Gleichzeitig muss 
die Kommission prüfen, ob die geltenden Bestimmungen 
des öffentlichen Dienstleistungsauftrags für Northlink 2 
ausreichende Schutzklauseln enthalten, durch die die Ver
hältnismäßigkeit der Beihilfe gewährleistet wird. 

(346) Wie Tabelle 5 zeigt, waren die Netto-Ergebnisse der ge
meinwirtschaftlichen Tätigkeiten von Northlink 2 in den 
ersten beiden Jahren positiv (2006/2007 und 
2007/2008). Bisher verzeichnete Northlink 2 aus den 
gemeinwirtschaftlichen Tätigkeiten ein positives Gesamt
ergebnis von 2,4 Mio. GBP. Dieser Betrag entspricht einer 
durchschnittlichen jährlichen Überkompensierung von 
1,2 Mio. GBP.
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( 56 ) Hinsichtlich der Zulässigkeit einer Methode der „Retropolierung“ 
siehe Urteil des Gerichts erster Instanz vom 7. Juni 2006 in der 
Rechtssache T-613/97 — UFEX und andere gegen Kommission (ins
besondere Randnummern 128-147). 

( 57 ) Während der rund vier Jahre seiner Tätigkeit erhielt Northlink 1 
insgesamt 92,6 Mio. GPB.) 

( 58 ) Siehe Erwägungsgrund 14 des Gemeinschaftsrahmens für Dienst
leistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse. 

( 59 ) Die durchschnittlichen Jahreseinnahmen aus den gemeinwirtschaft
lichen Tätigkeiten von Northlink 1 beliefen sich auf 32,4 Mio. GBP 
(siehe Tabelle 3). ( 60 ) Siehe Tabelle 6.



(347) Wie bereits in Bezug auf Northlink 1 angemerkt, ist 
zunächst festzustellen, dass die von den Behörden des 
Vereinigten Königreichs vorgelegten Daten das Ergebnis 
einer analytischen Buchführung auf der Grundlage der 
gesetzlich vorgeschriebenen Jahresabschlüsse sind. Diese 
Ergebnisse wurden hinsichtlich der angewandten Me
thode, der Buchführungsdaten und des Inhalts des Ab
schlusses von einem unabhängigen externen Rechnungs
prüfer validiert. Zwischen den angegebenen Beträgen und 
den zugrundeliegenden Büchern und Unterlagen von 
Northlink 2 wurden keine wesentlichen Unterschiede 
festgestellt. Nach Ansicht der Kommission wurden diese 
Daten in angemessener Weise erstellt und sind 
glaubhaft ( 61 ). 

(348) Die jährliche Überkompensierung in Höhe von 1,2 Mio. 
GBP ist gegenüber der jährlichen Ausgleichszahlung, die 
Northlink 2 gewährt wird (etwa 26,6 Mio. GBP ( 62 ) ge
ring und entspricht nur rund 4,5 % dieses Betrags. 

(349) Wie bereits erwähnt, hat die Kommission den Grundsatz 
einer angemessenen Rendite aus der Erfüllung gemein
wirtschaftlicher Verpflichtungen anerkannt. Im vorliegen
den Fall ist die durchschnittliche jährliche Gewinnmarge 
von etwa 2,4 % der Einnahmen aus gemeinwirtschaftli
chen Dienstleistungen ( 63 ) nur klein und kann angesichts 
des Risikos, das Northlink 2 bei der Erfüllung seiner 
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen eingegangen ist, 
als vertretbar angesehen werden. Insbesondere ist darauf 
hinzuweisen, dass diese beschränkten Gewinne von 
Northlink 2 im Anschluss an ein auf Wettbewerb basie
rendes Ausschreibungsverfahren für den öffentlichen 
Dienstleistungsauftrag erzielt wurden, und daher entspre
chend den Marktbedingungen möglichst gering gehalten 
werden mussten. 

(350) Daher ist die Kommission der Ansicht, dass Northlink 2 
keinen ungerechtfertigten übermäßigen Ausgleich für die 
Erfüllung seiner gemeinwirtschaftlichen Aufgaben in dem 
Zeitraum erhalten hat, in dem es bisher die Strecken zu 
den nördlichen Inseln bedient hat. 

(351) Hinsichtlich eines möglichen wettbewerbsfeindlichen Ver
haltens von Northlink 2 behauptete Streamline Shipping, 
dass die zu Beginn des dritten öffentlichen Dienstleis
tungsauftrags im Juli 2006 angekündigte Senkung der 
Frachtgebühren um 25 % auf der Shetland-Strecke und 
um 19 % auf der Orkney-Strecke Streamline Shipping 
unrechtmäßig benachteiligten und nur aufgrund des ge
genüber Northlink 1 erhöhten Zuschusses für Northlink 
2 möglich waren. 

(352) Wie bereits erwähnt führt Northlink 2 keine Tätigkeiten 
aus, die nicht Bestandteil des öffentlichen Dienstleistungs
auftrags sind. Insbesondere ist im öffentlichen Dienstleis
tungsauftrag, den die schottischen Behörden Northlink 2 
erteilten — anders als im Vertrag mit Northlink 1 — 
auch die Frachtbeförderung als gemeinwirtschaftliche 
Dienstleistung eingeschlossen. Die Senkung der Fracht
gebühren war eine in der Ausschreibung enthaltene Auf

lage der schottischen Behörden. Diese Information war 
also öffentlich und musste von den Bietern bei der Aus
arbeitung ihrer Angebote berücksichtigt werden. 

(353) Northlink 2 hat bisher keinen übermäßigen Ausgleich für 
seine gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen erhalten. 
Darüber hinaus zeigt Tabelle 5, dass in den zwei Jahren, 
in denen Northlink 2 tätig ist, der Frachtverkehr auch 
ohne Zuschüsse rentabel war. Dies bedeutet, dass es 
sich bei den von Northlink 2 im Rahmen seiner kom
merziellen Tätigkeiten verlangten Preise um marktindu
zierte Preise handelte, die einem gewinnmaximierenden 
Verhalten eines privatwirtschaftlichen Investors entspre
chen. 

(354) Zudem erkennt die Kommission an, dass die Frachttarife 
für Ro-Ro- und Lo-Lo-Dienste aus den in Erwägungs
grund 100 genannten Gründen möglicherweise nicht di
rekt vergleichbar sind. 

(355) Außerdem veröffentlicht Pentland Ferries — anders als 
Northlink 2 — seine Frachttarife nicht, sondern fordert 
potentielle Kunden auf, bei seinen Frachtkontoren ein 
Angebot anzufordern und dort zu buchen. Daher wäre 
es für Northlink 2 schwierig, die Tarife von Pentland 
Ferries absichtlich und anhaltend zu unterbieten. 

(356) Hinsichtlich eines möglichen wettbewerbsfeindlichen Ver
haltens von Northlink 2 führte Pentland Ferries an, dass 
Northlink 2 ermäßigte Preise für die Bewohner von Ork
ney anbietet (Sondertarif „Freunde und Verwandte“), und 
sich diese Regelung sehr nachteilig auf den konkurrieren
den Dienst von Pentland Ferries auswirkt ( 64 ). 

(357) Tabelle 7 zeigt, dass alle von Northlink 2 angebotenen 
Basistarife für Fahrgäste und Fahrzeuge höher sind als die 
von Pentland Ferries verlangten. Es gibt keinen Nachweis 
dafür, dass Pentland Ferries möglicherweise Ermäßigun
gen gewährt, doch selbst wenn man davon ausgeht, dass 
dies nicht der Fall ist, sind die von Northlink 2 verlang
ten Tarife (einschließlich des Sondertarifs „Freunde und 
Verwandte“) nicht erheblich oder anhaltend niedriger sind 
als die Tarife von Pentland Ferries. Außerdem gelten diese 
Ermäßigungen nicht in der Hauptsaison (Juli und Au
gust). Die Behörden des Vereinigten Königreichs haben 
weiter darauf hingewiesen, dass die Ermäßigungen nur 
für einen sehr kleinen Anteil der Beförderungen durch 
Northlink 2 in Anspruch genommen werden können 
(1,6 %) und einen noch viel kleineren Anteil der Einnah
men von Northlink 2 ausmachen (0,5 %). Die Einnahme
einbußen für Northlink 2 durch den Verkauf ermäßigter 
Fahrkarten (ohne die durch die Ermäßigungen bewirkte 
zusätzliche Nachfrage zu berücksichtigen) sind äußerst 
gering ( 65 ). Pentland Ferries konnte nicht durch konkrete 
Zahlenangaben nachweisen, dass es durch diese Ermäßi
gungsregelung finanziell geschädigt worden ist. Daher 
gibt es nach Ansicht der Kommission keine Grundlage 
für den Vorwurf wettbewerbsfeindlichen Verhaltens von 
Northlink 2 oder einer ernsthaften Beeinträchtigung des 
Wettbewerbs aufgrund der genannten Ermäßigungsrege
lung.
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( 61 ) Siehe Fußnote 56. 
( 62 ) Siehe Tabelle 4. 
( 63 ) Die durchschnittlichen Jahreseinnahmen aus den gemeinwirtschaft

lichen Tätigkeiten von Northlink 2 beliefen sich auf 50,5 Mio. GBP 
(siehe Tabelle 5). 

( 64 ) Siehe Erwägungsgründe 107 und 109. 
( 65 ) Ausgehend von den von den Behörden des Vereinigten Königreichs 

geschätzten Gesamteinnahmen aus dieser Regelung (für alle dazu 
berechtigten Fahrgäste und Fahrzeuge) 2008 — etwa 95 000 GBP 
— würde eine Ermäßigung um 30 % etwa 40 700 GBP entspre
chen.



(358) Von einer betroffenen Partei wurde auch angeführt, dass 
Northlink 2 auf den Orkney-Inseln „Bed & Breakfast“ als 
wirtschaftliche Tätigkeit zu nicht kostendeckenden Prei
sen anbietet (wenn das Schiff über Nacht im Hafen liegt), 
was sich nachteilig auf die lokalen Hotelanbieter aus
wirkt ( 66 ). Obwohl dieser Punkt im Beschluss zur Einlei
tung des förmlichen Prüfverfahrens nicht aufgegriffen 
wurde, wurden keine konkreten Nachweise dafür vor
gelegt, dass die von Northlink 2 für diese Dienstleistung 
berechneten Preise nicht kostendeckend sind oder dass 
diese Dienstleistung sich negativ auf die Einnahmen der 
konkurrierenden Hotels auswirkt, die Bed & Breakfast 
anbieten. Außerdem können die Preise für die Unterbrin
gung an Bord und die entsprechenden Kosten nicht di
rekt mit den Preisen und Kosten einer Hotelunterbrin
gung verglichen werden. Daher gibt es nach Ansicht 
der Kommission keine Grundlage für den Vorwurf wett
bewerbsfeindlichen Verhaltens von Northlink 2 oder ei
ner ernsthaften Verzerrung des Wettbewerbs aufgrund 
der genannten Dienstleistung. In jedem Fall würde eine 
mögliche Verzerrung des Wettbewerbs nicht den Handel 
zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen, da es aus
schließlich um die Orkney-Inseln geht. 

(359) Die Kommission muss nicht nur beurteilen, ob die Bei
hilfe in der Vergangenheit verhältnismäßig war, sondern 
auch, ob die Bestimmungen des öffentlichen Dienstleis
tungsauftrags ausreichende Garantien enthalten, um 
Überkompensierung und wettbewerbsfeindliches Verhal
ten in der Zukunft zu verhindern. 

(360) Wie bereits erwähnt ( 67 ) wurde die Ausschreibung in of
fener und transparenter Weise durchgeführt. 

(361) Nach Auffassung der Kommission sind die Bestimmun
gen des öffentlichen Dienstleistungsauftrags geeignet, eine 
Überkompensierung für die Erfüllung der gemeinwirt
schaftlichen Verpflichtungen zu verhindern. Der Aus
gleich ist beschränkt auf die Betriebskosten (einschließlich 
einer angemessenen Rendite) abzüglich der Einnahmen. 
Außerdem sind die Kosten, für die ein Ausgleich geltend 
gemacht werden kann, im öffentlichen Dienstleistungs
auftrag klar definiert. 

(362) Es gibt eine Rückforderungsklausel, nach der der größte 
Teil einer möglichen Überkompensierung an die schotti
schen Behörden zurückfließt. Nur ein sehr kleiner Betrag 
wird nicht zurückgezahlt. Beläuft sich beispielsweise die 
Überkompensierung auf einen Betrag von 1 Mio. GBP, 
kann Northlink 2 nur 275 000 Mio. GBP behalten. Wur
den 10 Mio. GBP zuviel an Ausgleich geleistet, bleiben 
Northlink 2 nur 725 000 Mio. GBP. Dieses System soll 
einen Anreiz für Northlink 2 schaffen, die Kosten zu 
senken und effizienter zu arbeiten. Diese Beträge sind 
relativ niedrig und entsprechen der Definition von „an
gemessener Rendite“, die im Gemeinschaftsrahmen für 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Inte
resse (Nummer 18) ( 68 ) festgelegt wurde. Obwohl der 
Gemeinschaftsrahmen für Dienstleistungen von allgemei

nem wirtschaftlichem Interesse im vorliegenden Fall keine 
Anwendung findet, ist die Kommission der Ansicht, dass 
eventuelle Überkompensierungsbeträge, die Northlink 2 
zurückhalten könnte, sehr niedrig und in Bezug auf die 
Ausgleichsbeträge verhältnismäßig sind. 

(363) Darüber hinaus ergibt sich die im öffentlichen Dienstleis
tungsauftrag vorgesehene Gewinnmarge aus einem auf 
Wettbewerb basierenden Ausschreibungsverfahren, so 
dass eine vertretbare Höhe dieser Marge sichergestellt ist. 

(364) Der öffentliche Dienstleistungsauftrag enthält außerdem 
eine Klausel, durch die gewährleistet wird, dass die Zu
schüsse entsprechend gesenkt werden, falls der Erbringer 
der öffentlichen Dienstleistung weitere staatliche Mittel 
aus anderen Quellen erhält. 

(365) Es kann also gesagt werden, dass der öffentliche Dienst
leistungsauftrag ausreichende Schutzklauseln enthält, die 
eine Überkompensierung für die Erfüllung der gemein
wirtschaftlichen Verpflichtungen verhindern. 

(366) Neben der Frage der Überkompensierung ist zu beurtei
len, ob der öffentliche Dienstleistungsauftrag ausrei
chende Schutzklauseln enthält, um ein wettbewerbsfeind
liches Verhalten von Northlink 2 zu verhindern, das un
zulässige Verzerrungen des Wettbewerbs bewirken 
könnte. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn Northlink 
2 in der Lage wäre, systematisch die Preise seiner Wett
bewerber zu unterbieten und sie so vom Markt zu ver
drängen. 

(367) Im öffentlichen Dienstleistungsauftrag sind strenge Bedin
gungen für die Preisgestaltung bei den Fahrkarten fest
gelegt. Im Falle von Preisänderungen sind die schotti
schen Behörden zu konsultieren. Insbesondere würde 
Northlink 2 gegen die Bestimmungen des öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags verstoßen, wenn es einseitig 
oder ungerechtfertigter Weise die Preise senken würde, 
um vorhandene Wettbewerber aus dem Markt zu drän
gen oder den Marktzugang für mögliche neue Wett
bewerber zu verhindern. Außerdem kann Northlink 2 
keinen zusätzlichen Ausgleich für Einkommenseinbußen 
aufgrund von Sondertarifen oder Ermäßigungen der 
Preise verlangen, die in der veröffentlichten Liste fest
gesetzt wurden. Auch dadurch wird ein mögliches wett
bewerbsfeindliches Verhalten verhindert. 

(368) Weiter könnte es zu einer Verzerrung des Marktes kom
men, wenn der Erbringer einer öffentlichen Dienstleis
tung einseitig sein Dienstleistungsangebot erheblich än
dern oder erweitern könnte, in dem er zum Beispiel neue 
Strecken hinzufügt oder die Bedienungshäufigkeit erheb
lich steigert. Könnte Northlink 2 für diese zusätzlichen 
Dienste automatisch weitere Ausgleichszahlungen in An
spruch nehmen, könnte dies zu einer ungerechtfertigten 
Verzerrung des Wettbewerbs führen, die über das hinaus
geht, was üblicherweise als Gegenleistung für die Erfül
lung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen erwartet 
werden kann.
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( 66 ) Siehe Erwägungsgrund 111. 
( 67 ) Siehe die Beurteilung der Vereinbarkeit auf der Grundlage des vier

ten Altmark-Kriteriums (Erwägungsgründe 220-224). 
( 68 ) Bei einer Überkompensierung von in Höhe von 10 Mio. GBP (ein 

höchst unwahrscheinliches und bisher noch nie eingetretenes Sze
nario) würde der Betrag von 725 000 GBP, den Northlink 2 behal
ten würde, nur etwa 2,5 % des jährlichen Ausgleichs entsprechen, 
der Northlink 2 im Jahr 2007/2008 gewährt wurde, und einem 
noch viel niedrigeren Anteil der Gesamteinnahmen.



(369) Im öffentlichen Dienstleistungsauftrag ist jedoch aus
drücklich vorgesehen, dass zu allen größeren Änderungen 
in Bezug auf die veröffentlichten Fahrpläne, die Bedie
nungshäufigkeit oder die vereinbarten Dienste selbst die 
Scottish Ministers zu konsultieren sind, die diese Ände
rungen genehmigen müssen. 

(370) Weiter enthält der öffentliche Dienstleistungsauftrag spe
zifische Vorschriften, die dem Betreiber jede Quersubven
tionierung zwischen seinen gemeinwirtschaftlichen 
Dienstleistungen und seinen anderen Tätigkeiten verbie
ten und festlegen, dass alle Transaktionen zwischen 
Northlink 2 und seinen Tochtergesellschaften nach dem 
Grundsatz des Fremdvergleichs abgewickelt werden müs
sen. 

(371) Fast alle Tätigkeiten von Northlink 2 fallen in den Rah
men des öffentlichen Dienstleistungsauftrags. Dennoch 
muss zur Gewährleistung der Transparenz eine getrennte 
Buchführung vorhanden sein, bei der zwischen gemein
wirtschaftlichen Dienstleistungen einerseits und anderen 
Dienstleistungen und kommerziellen Tätigkeiten anderer
seits unterschieden wird, wie es in der Transparenz-Richt
linie vorgesehen ist. 

(372) Entsprechend den Bestimmungen des öffentlichen Dienst
leistungsauftrags muss Northlink 2 jährlich einen Bericht 
über die tatsächlichen Kosten vorlegen, die im Zusam
menhang mit der Erbringung seiner gemeinwirtschaftli
chen Dienstleistungen entstanden sind. In diesem „Actual 
Outcome Statement“ werden die Kosten der öffentlichen 
Dienstleistung von den Kosten der übrigen Tätigkeiten 
von Northlink 2 getrennt. Daher ist gewährleistet, dass 
die Northlink 2 übertragenen öffentlichen Mittel und die 
Verwendung dieser Mittel klar von den übrigen Tätigkei
ten des Unternehmens getrennt werden. Im öffentlichen 
Dienstleistungsauftrag ist ausdrücklich vorgesehen, dass 
klare, separate und transparente Buchführungssysteme 
für die Finanzierung und die Erbringung der öffentlichen 
Dienstleistung erforderlich sind. 

(373) Um zu gewährleisten, dass die aufgrund der öffentlichen 
Dienstleistung entstandenen Kosten klar von den Kosten 
im Zusammenhang mit anderen Tätigkeiten getrennt 
werden, muss darüber hinaus ein angemessenes System 
für die Aufteilung der Kosten eingerichtet werden, die 
beiden Tätigkeiten gemeinsam sind. 

(374) Im öffentlichen Dienstleistungsauftrag ist im Einzelnen 
festgelegt, für welche Kosten ein Ausgleich gewährt wer
den kann. Neben dem Defizitzuschuss, durch den alle 
Betriebskosten im Zusammenhang mit der Erbringung 
der öffentlichen Dienstleistung (z. B. Kosten für auf See 
eingesetztes Personal, Kraftstoff, Terminalabgaben, Fahr
kartenverkauf, Versicherung usw.) abgedeckt werden sol
len, sind zusätzliche Mittel für einen unerwarteten An
stieg der Kraftstoffkosten und für Investitionsausgaben im 
Zusammenhang mit der Anschaffung von Wirtschafts
gütern für die Erbringung der öffentlichen Dienstleistung 
vorgesehen. Alle vom Defizitzuschuss abgedeckten Kos
ten sind im Base Case Szenario zahlenmäßig genau er
fasst und die Bedingungen für die Inanspruchnahme und 
Festsetzung möglicher zusätzlicher Mittel für Kraftstoff 
und Investitionsausgaben sind im öffentlichen Dienstleis
tungsauftrag im Einzelnen festgelegt. 

(375) Daher kann gesagt werden, dass der öffentliche Dienst
leistungsauftrag hinsichtlich der Aufteilung der Kosten 

zwischen gemeinwirtschaftlichen Dienstleistungen und 
anderen Tätigkeiten ausreichend klar gefasst ist. 

(376) Die Kommission wertet es in diesem Zusammenhang als 
positiv, dass die Behörden des Vereinigten Königreich die 
Beteiligten öffentlich konsultieren wollen, wenn wesent
liche Änderungen an den Northlink 2 übertragenen ge
meinwirtschaftlichen Verpflichtungen in Bezug auf die 
Strecken zu den nördlichen Inseln eingeführt werden. 
Weiter werden sie Northlink 2 verpflichten, ab dem 
Haushaltsjahr 2009-2010 eine geprüfte getrennte Ge
winn- und Verlustrechnung für gemeinwirtschaftliche 
Dienstleistungen und andere Tätigkeiten vorzulegen, 
und sie beabsichtigen, eine solche Verpflichtung auch in 
allen künftigen Verträgen über Fährdienste aufgrund von 
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen zu den nördli
chen Inseln vorzusehen. 

5.3.4.4. Schlussfolgerung 

a. Northlink 1 (2002-2006) 

(377) Die Northlink 1 auferlegten gemeinwirtschaftlichen Ver
pflichtungen wurden korrekt definiert und angemessen 
übertragen. Durch die staatliche Beihilfe, die Northlink 
1 im Zeitraum 2002-2006 gewährt wurde, erhielt das 
Unternehmen keinen übermäßig hohen Ausgleich für 
die ihm übertragenen gemeinwirtschaftlichen Aufgaben. 
Es liegen auch keine ausreichenden Nachweise für ein 
wettbewerbsfeindliches Verhalten vor, das zu einer künst
lichen Erhöhung der Kosten für die Erbringung der öf
fentlichen Dienstleistung und damit einer Verzerrung des 
Wettbewerbs führte. 

(378) Daher ist die Northlink 1 im Zeitraum 2002-2006 ge
währte staatliche Beihilfe mit Artikel 86 Absatz 2 EG- 
Vertrag vereinbar. 

b. Northlink 2 (2006-2012) 

(379) Durch die staatliche Beihilfe, die Northlink 2 bisher 
2002-2006 gewährt wurde, erhielt das Unternehmen kei
nen übermäßig hohen Ausgleich für die ihm übertrage
nen gemeinwirtschaftlichen Aufgaben. Es liegen auch 
keine ausreichenden Nachweise für ein wettbewerbsfeind
liches Verhalten vor, das zu einer künstlichen Erhöhung 
der Kosten für die Erbringung der öffentlichen Dienst
leistung und damit einer Verzerrung des Wettbewerbs 
führte. 

(380) Die Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem In
teresse zur Bedienung der Strecken zu den nördlichen 
Inseln ist gut definiert und wurde Northlink 2 ordnungs
gemäß übertragen. Es gibt ausreichende Schutzklauseln, 
die sicherstellen, dass der Northlink 2 gewährte Ausgleich 
den gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen des Unter
nehmens angemessen ist. Daher ist die Northlink 2 für 
die Bedienung dieser Strecken gewährte staatliche Beihilfe 
mit Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag vereinbar. 

6. SCHLUSSFOLGERUNG 

(381) Aus diesen Gründen wird der Schluss gezogen, dass die 
staatliche Beihilfe zugunsten von CalMac für die Bedie
nung aller Strecken zu den westlichen Inseln mit Aus
nahme der Strecke Gourock-Dunoon eine bestehende 
Beihilfe darstellt, die mit Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag 
vereinbar ist.
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(382) Hinsichtlich der Strecke Gourock-Dunoon hält die Kom
mission gemäß Artikel 19 der Verfahrensverordnung die 
Zustimmung der Behörden des Vereinigten Königreichs 
zu den gemäß Artikel 18 der Verfahrensverordnung vor
geschlagenen zweckdienlichen Maßnahmen fest und ist 
der Ansicht, dass auch diese Regelung nach korrekter 
Durchführung der genannten zweckdienlichen Maßnah
men den Vorgaben in Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag 
entsprechen wird. Das Vereinigte Königreich wird auf
gefordert, die Verfahren zur Veröffentlichung einer öf
fentlichen Ausschreibung für diese Strecke vor Ende 
2009 einzuleiten. Der im Anschluss daran vergebene öf
fentliche Dienstleistungsauftrag sollte noch vor Ende Juni 
2011 wirksam werden. Die Kommission wird die Durch
führung der beschriebenen zweckdienlichen Maßnahmen 
überwachen und fordert das Vereinigte Königreich auf, 
sie regelmäßig über alle Schritte in dieser Hinsicht zu 
unterrichten. 

(383) Die staatliche Beihilfe zugunsten von Northlink 1 und 
Northlink 2 für die Bedienung der Strecken zu den nörd
lichen Inseln in den Jahren 2002-2006 beziehungsweise 
2007-2009 ist nach Auffassung der Kommission mit 
Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag vereinbar — 

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die bestehende staatliche Beihilfe zugunsten von CalMac Ferries 
Ltd. im Rahmen des öffentlichen Dienstleistungsauftrags für 
Fährdienste zu den westschottischen Inseln (mit Ausnahme 
der Strecke Gourock-Dunoon) ist mit Artikel 86 Absatz 2 
EG-Vertrag vereinbar. 

Artikel 2 

Die bestehende staatliche Beihilfe zugunsten von Cowal Ferries 
Ltd. für die Bedienung der Strecke Gourock-Dunoon ist vor
behaltlich der Zustimmung des Vereinigten Königreichs zur 

Durchführung der zweckdienlichen Maßnahmen gemäß 
Artikel 19 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 mit Artikel 86 
Absatz 2 EG-Vertrag vereinbar. 

Insbesondere muss das Vereinigte Königreich die erforderlichen 
Verfahren für die Veröffentlichung einer öffentlichen Ausschrei
bung für die Strecke Gourock-Dunoon vor dem 31. Dezember 
2009 einleiten. Der im Anschluss daran vergebene öffentliche 
Dienstleistungsauftrag muss vor dem 30. Juni 2011 wirksam 
werden. 

Artikel 3 

Das Vereinigte Königreich unterrichtet die Kommission unver
züglich über alle Schritte, die es zur Erfüllung seiner Verpflich
tungen in Bezug auf die Finanzierung der Strecke Gourock-Du
noon unternommen hat. 

Artikel 4 

Die staatlichen Beihilfen zugunsten von NorthLink Orkney and 
Shetland Ferries Ltd. und zugunsten von NorthLink Ferries Ltd. 
im Rahmen des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags 
für Fährdienste zu den nördlichen schottischen Inseln ist mit 
Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag vereinbar. 

Artikel 5 

Diese Entscheidung ist an das Vereinigte Königreich Großbritan
nien und Nordirland gerichtet. 

Brüssel, den 28. Oktober 2009 

Für die Kommission 

Antonio TAJANI 
Vizepräsident
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